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Vorwort 

Zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung haben die Gemeinden 

gemäß § 38 Absatz 3 des Landeswassergesetzes in NRW ein Konzept über den Stand und 

die zukünftige Entwicklung der Wasserversorgung in ihrem Gemeindegebiet aufzustellen. Das 

Konzept war den Bezirksregierungen erstmalig zum 01.01.2018 vorzulegen und ist alle sechs 

Jahre fortzuschreiben. 

Vor diesem Hintergrund beauftragten die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH das IWW 

Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH mit Schreiben 

vom 25.09.2023 damit, das Wasserversorgungskonzept für die Stadt Borken fortzuschreiben.  

Dabei wurde das Wasserversorgungskonzept des Jahres 2018 sowie die für eine einheitliche 

Vorgehensweise und zur Arbeitserleichterung vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung 

gestellten Arbeitshilfen in Form der inhaltlichen Gliederung sowie von Tabellen und Beiblättern 

zugrunde gelegt: 

https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/wasserversorgungtrinkwasser/wasserversorgungs-

konzept 

Die Erarbeitung erfolgte in enger Abstimmung mit der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und 

der Stadt Borken unter Berücksichtigung der vom Gesundheitsamt des Kreises Borken zur 

Verfügung gestellten Informationen. 
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1 Gemeindegebiet 

1.1 Gemeindegebiet, Topographie und Bevölkerung 

Die Gebietsgrenzen gehen aus Abbildung 1 hervor. Die Stadt grenzt an die Gemeinden Rhede 

im Westen, Raesfeld in Süden, Südlohn im Norden und Velen sowie Heiden im Osten an. Das 

Gebiet wird von den Bundesstraßen B 70 und B 67 durchquert. 

Die Geländehöhe im Stadtgebiet liegt zwischen 40 und 60 m NHN. Die höchste Erhebung ist 

der Lünsberg mit 103 m NHN, der nordöstlich vom Ortsteil Gemen liegt. Der tiefste Punkt ist 

Borken Hoxfeld mit 35,7 m NHN. Das Stadtzentrum von Borken hat eine Geländehöhe von ca. 

46 m NHN. 

 

 

 

Abbildung 1  Gebiet der Stadt Borken 

 

 

 



 

2 
 

 

Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerungsanzahl betrug im Jahr 2021 42.974 Einwohner und wird bis zum Jahr 2050 

voraussichtlich auf 41.122 Einwohner abnehmen. Die Bevölkerungsentwicklung der 

Gemeinde geht aus Tabelle 1 hervor.  

Tabelle 1  Bevölkerungsentwicklung der Stadt Borken (Quelle: 
https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw//online?operation=table&
code=12421-
11i&bypass=true&levelindex=1&levelid=1700328418075#abreadcrumb
, Abruf 13.10.2023) 

Jahr 2021 2030 2035 2040 2045 2050 

Einwohner 

Borken 

42.974 42.938 42.824 42.441 41.851 41.122 

 

1.2 Hydrologie und Hydrogeologie 

Das Hauptgewässer der Stadt Borken ist die Bocholter Aa. Ihr fließen die Borkener Aa und 

diverse andere Bäche zu (siehe Abbildung 1).  

Der westliche Teil des Stadtgebietes ist von tertiären und quartären Ablagerungen der 

Niederrheinischen Tieflandbucht gekennzeichnet, während im östlichen Teil die Gesteine des 

Münsterländer Kreidebeckens vorherrschen. Wasserwirtschaftlich bedeutsam sind in erster 

Linie die Halterner Sande im Südwesten des Stadtgebietes, welche einen bis zu 300 m 

mächtigen zusammenhängenden Grundwasserleiter bilden. Die Festgesteins-

grundwasserleiter in den nördlich anschließenden Mergelsteinen und im Kreiderand haben nur 

geringe Durchlässigkeiten oder Ausstrichbreiten und sind daher von geringer Bedeutung. Die 

Porengrundwasserleiter in den quartären Hauptterrassen erreichen eine Mächtigkeit bis 10 m 

und eine gute bis mäßige Durchlässigkeit, die Niederterrassen im Tal der Bocholter Aa sogar 

eine gute Durchlässigkeit. 
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1.3 Aktuelle und voraussichtliche Entwicklung der Flächennutzung 

Die Flächennutzung im Gebiet der Stadt Borken ist in Abbildung 2 und in Tabelle 2 dargestellt.  

 

 

Abbildung 2  Flächennutzung der Stadt Borken 

 

Ca. 64 % der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt, etwa 14 % sind Waldflächen und ca. 

7 % sind Wohnbau-, Industrie- und Gewerbeflächen. 

Die Stadt Borken wird keine weiteren Bau- und Gewerbegebiete in den Wasserschutzgebieten 

entwickeln. Insgesamt sind im Regionalplan mehr Flächen für die Stadt Borken dargestellt als 

der Bedarf ausweist. 

Im Ortsteil Weseke sind die Entwicklungen im Norden des Ortsteils prioritär zu sehen. Im 

Ortsteil Burlo sollen auch im Norden des Ortsteils auf dem ehemaligen Gebiet der Gemeinde 

Südlohn prioritär Wohn- und Gewerbeflächen entwickelt werden. Hinzu kommen noch die 

Erschließung des Sportplatzes und die Arrondierung des Klosters. Die dargestellte 
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Entwicklung im Süden am Ramäckersweg wird eher nachrangig als langfristige Entwicklung 

gesehen.  

Es sind derzeit keine Umstände bekannt, die sich negativ auf die Grundwassermenge und –

qualität oder den Wasserbedarf auswirken.  

Die Stadt Borken hat in den letzten Jahren bei neuen Erschließungen stets die Versickerung 

des Niederschlagswassers und somit den Verbleib im Gebiet selbst berücksichtigt und wird 

dieses zukünftig weiterhin tun. 

 

Tabelle 2  Flächennutzung in der Stadt Borken, Stand 31.12.2021 
(https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=statist
ic&levelindex=0&levelid=1697191658011&code=33111#abreadcrumb, 
Abruf 13.10.2023) 

Stadt Borken Fläche in ha Flächenanteil in % 

Siedlung     

Wohnbaufläche 6.453 4,54 

Industrie- und Gewerbefläche 3.236 2,28 

Halde 5 0,00 

Bergbaubetrieb -  

Tagebau, Grube, Steinbruch 70 0,05 

Fläche gemischter Nutzung 4.807 3,38 

Fläche besonderer funktionaler Prägung 598 0,42 

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 1.675 1,18 

Friedhof 134 0,09 

Verkehr    

Straßenverkehr 3.703 2,61 

Weg 3.958 2,79 

Platz 153 0,11 

Bahnverkehr 103 0,07 

Flugverkehr 49 0,03 

Schiffsverkehr -  

Vegetation    

Landwirtschaft 91.232 64,20 

Wald 19.936 14,03 

Gehölz 2.475 1,74 

Heide 36 0,03 

Moor 431 0,30 

Sumpf 26 0,02 

Unland, Vegetationslose Fläche 909 0,64 

Gewässer    

Fließgewässer 1.291 0,91 

Hafenbecken -  

Stehendes Gewässer 817 0,57 

Meer -  

Summe Gemeindegebiet 142.097 100,00 
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1.4 Wasserversorgungsgebiete im Gemeindegebiet 

Die Stadt Borken wird nur von den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH versorgt. Es besteht ein 

Konzessionsvertrag (Abschlussjahr: 2009, Vertragsende: 2029) über die Versorgung der Stadt 

Borken. Der Vertrag enthält keine Mengenbegrenzung. Die Wasserversorgungsgebiete im 

Gebiet der Stadt Borken sind gemäß der Darstellung in ELWAS (Elektronisches 

Wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW) in 

Abbildung 3 dargestellt. Die Darstellung geht von der Definition der 

Wasserversorgungsgebiete gemäß TrinkwV 2023 aus, die unter einem 

Wasserversorgungsgebiet ein geografisch definiertes Gebiet versteht, in dem das an 

Verbraucher oder an Zwischenabnehmer abgegebene Trinkwasser aus einem oder mehreren 

Wasservorkommen stammt und die erwartbare Trinkwasserbeschaffenheit als nahezu 

einheitlich angesehen werden kann. Für die Erstellung der Wasserversorgungskonzepte ist 

jedoch gemäß der Vorgabe des Landes Nordrhein-Westfalen die Umfassende zu verstehen, 

die um alle belieferten Endkunden (Hausanschlüsse) gelegt wird, mit denen das jeweilige 

Wasserversorgungsunternehmen (Betreiber) eine Liefervereinbarung hat. 

Somit werden, entgegen der Darstellung in ELWAS, die Ortsteile Burlo und Weseke ebenfalls 

von der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH versorgt, die hierfür jedoch Wasser von der RWW 

Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH beziehen. 

 

Abbildung 3  Wasserversorgungsgebiete im Gebiet der Stadt Borken 
(Versorgungsgebiet in Grün, Gemeindegrenze in Schwarz) Quelle: 
https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml) 

 

https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml
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1.5 Übersicht der Wasserschutzgebiete im Gemeindegebiet 

Die Wasserschutzgebiete im Gebiet der Stadt Borken sind in Abbildung 4 dargestellt. 

 

Abbildung 4  Wasserschutzgebiete im Gebiet der Stadt Borken 

Im Gebiet der Stadt Borken befinden sich die Zonen I, II, IIIA und IIIB des ausgewiesenen 

Schutzgebiets der Wassergewinnung Im Trier.  

1.6 Wasserentnahmen auf dem Gemeindegebiet 

Die Wasserentnahmen auf dem Gemeindegebiet sind zusammenfassend im Anhang 1 

aufgeführt und nach der Nutzungsart aufgeschlüsselt. Dabei wird zwischen „öffentliche 

Trinkwasserversorgung“, „nicht öffentliche Trinkwasserversorgung“, „Energie“, „Bergbau“ und 

„sonstiger Entnahmemengen“ unterschieden. 

Die größte Grundwasserentnahme im Stadtgebiet von rund 2,8 Mio. m³ im Jahr 2021 diente 

der öffentlichen Trink- und Brauchwasserversorgung.  
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1.7 Maßnahmen zum sorgsamen Umgang mit Wasser 

Die Stadt Borken ist bestrebt, den sorgsamen Umgang mit Wasser zu fördern und alle 

Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren.  

Hierzu finden regelmäßig verschiedene Aktionen in Borken statt. Sowohl im Rahmen des Earth 

Day – Tag der Erde – am 22.04.2023 als auch am Klimatag am 21.09.2023 haben städtische 

Mitarbeitende der Fachabteilung Klimaschutz und Nachhaltigkeit über das Thema Grund-

wasser informiert und eine Befragung durchgeführt. Der Earth Day gibt jährlich am 22. April 

Anlass für vielfältige Veranstaltungen rund um das breite Spektrum des Umwelt- und 

Klimaschutzes. 

Zudem haben während der kreisweiten Klimawochen 2023, die jährlich in den letzten zwei 

Septemberwochen im Kreis Borken stattfinden, eine zehnte Klasse des Gymnasiums 

Remigianum sowie eine siebte Schulklasse der Schönstätter-Marienschule das Borkener 

Wasserwerk „Im Trier“ besichtigt. Die Schülerinnen und Schüler haben einen guten Einblick in 

die Wasseraufbereitung und -versorgung der Stadt Borken erhalten. In Kooperation mit den 

Stadtwerken Borken/Westf. GmbH hat die Stadt Borken die Bildungsexkursion im Rahmen der 

Klimawochen organisiert. Bei der Besichtigung veranschaulichten Mitarbeitende der 

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH den Weg des Wassers vom Roh- zum fertigen Reinwasser. 

Hierbei gewährten die Experten den Jugendlichen Einblick in einen Filterbrunnen, aus dem 

das Grundwasser mit knapp 100 Kubikmeter pro Stunde aus den tieferen Schichten gefördert 

wird. Anschließend erläuterten und veranschaulichten sie den jungen Gästen vor Ort die 

weiteren Verfahren der Wasseraufbereitung, die zur Gewährleistung des höchsten 

Qualitätsstandards für Trinkwasser – dem Lebensmittel Nr. 1 - unerlässlich sind. 

Auch für die Zukunft sind weitere Aktivitäten geplant, insbesondere zum diesjährigen Earth 

Day 2024, da das diesjährige nationale Motto „Wasser als Lebenselixier“ lautet. 
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2 Wasserversorgungssysteme in den Gemeindegebieten  

2.1 Versorgungsgebiet der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH  

2.1.1 Beschreibung des Versorgungsgebiets 

Eine Übersicht über die versorgten Ortsteile der Stadt Borken und die versorgten Gemeinden 

geht aus Abbildung 5 hervor. Eine schematische Darstellung des Versorgungssystems findet 

sich in Abbildung 5. Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (kurz Stadtwerke Borken) ist für die 

Versorgung der Stadt Borken mit Trinkwasser verantwortlich. Weiterhin versorgen die 

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH noch die Gemeinden Heiden und Raesfeld, mit Ausnahme 

des Ortsteils Erle, der von der RWW Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH 

(kurz RWW) versorgt wird, mit Trinkwasser.   

 

Abbildung 5  Versorgungsgebiet der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH 

  

Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH gewinnen den größten Teil des verteilten Trinkwassers 

aus den Wassergewinnungsanlagen „Im Trier“ und „Heiden-Lammersfeld“. Die Aufbereitung 
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zu Trinkwasser erfolgt im Wasserwerk „Im Trier“. Das Versorgungssystem verfügt über zwei 

Trinkwasserbehälter (1.000 und 6.000 m3), einen Hochbehälter (1.250 m3) und mehrere 

Anlagen zur Druckerhöhung (DEA) und Druckminderung (DMA). Das Trinkwasser wird im 

Stadtgebiet Borken an die in Abbildung 5 rot gekennzeichneten Ortsteile verteilt. Für die 

Versorgung der Ortsteile Burlo und Weseke beziehen die Stadtwerke Borken Wasser von der 

RWW. Zusätzlich beziehen die Stadtwerke Borken noch regulär eine geringe Menge Wasser 

von der RWW, das an der Notverbindung Erle übergeben wird. Neben der Stadt Borken und 

den Gemeinden Heiden und Raesfeld wird noch die SVS Versorgungsbetriebe GmbH in 

Stadtlohn mit Trinkwasser beliefert. Hierzu besteht eine Übergabestation, die im Bedarfsfall 

auch als Notverbindung zum Bezug von Trinkwasser von der SVS genutzt werden kann. 

Weiterhin bestehen Notverbindungen zum Versorgungsnetz der Ortsteile Burlo und Weseke 

sowie zum Versorgungsnetz des Ortsteils Erle im Gemeindegebiet von Raesfeld, über die im 

Bedarfsfall größere Wassermengen von der RWW eingespeist werden können.   

 

 

Abbildung 6 Schematische Darstellung des Wasserversorgungssystems der 
Stadtwerke Borken 
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2.1.2 Organisationsform der Stadtwerke Borken 

An der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH sind die Stadt Borken mit 96,71 % und vier weitere 

Gemeinden und Städte mit 3,29 % beteiligt. Nähere Angaben zu den Stadtwerken Borken 

gehen aus Anhang 2 hervor.  

2.1.3 Versorgungsgebiet, Wasserabgaben und- bezug, Notverbünde 

Die Anzahl der am 31.12.2021 versorgten Einwohner und die Anzahl der Hausanschlüsse im 

Versorgungsgebiet gehen aus Anhang 3 hervor. Die vertraglich vereinbarten Liefermengen 

und die Übergabestellen gehen ebenfalls aus diesem Anhang hervor.  

Es bestehen Konzessionsverträge über die Wasserversorgung durch die Stadtwerke Borken 

mit:  

• Stadt Borken (Abschlussjahr: 2009, Vertragsende: 2029). Der Vertrag enthält keine 

Mengenbegrenzung.  

• Gemeinde Raesfeld mit Ausnahme des Ortsteils Erle (Abschlussjahr: 1972, 

Vertragsende: 2021, automatische Verlängerung um 10 Jahre, falls nicht vorher 

gekündigt). Der Vertrag enthält keine Mengenbegrenzung. Für die Wasserversorgung 

des Ortsteils Erle besteht ein Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Raesfeld 

und der RWW (Abschlussjahr 2011, Ende 2031, automatische Verlängerung um 5 

Jahre, falls nicht vorher gekündigt). Der Vertrag enthält keine Mengenbegrenzung.  

• Gemeinde Heiden (Abschlussjahr: 2014, Vertragsende: 2043). Der Vertrag enthält 

keine Mengenbegrenzung.  

Weiterhin bestehen Verträge über Wasserlieferungen mit:   

• RWW für die Versorgung der Stadtteile Burlo und Weseke der Stadt Borken durch 

RWW (Abschlussjahr: 2009, Vertragsende: 2029, automatische Verlängerung um 10 

Jahre, falls nicht vorher gekündigt wird). Der Vertrag enthält keine 

Mengenbegrenzung.  

• RWW über die Lieferung von bis zu 500.000 m3/a (Mindestabnahme 100.000 m3/a) von 

RWW an die Stadtwerke Borken (Beginn: 2007, Vertragsende: 2026, automatische 

Verlängerung um 5 Jahre, falls nicht vorher gekündigt). Die Wasserübergabe erfolgt 

über die Notverbindung Erle.  
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• SVS Versorgungsbetriebe GmbH (kurz SVS) in Stadtlohn (seit 01.01.2023 nach Fusion 

mit SW Ahaus „Lokalwerke Münsterland GmbH“) über die Lieferung von max. 2,0 Mio. 

m3/a bzw. 275 m3/h von den Stadtwerken Borken an die SVS.   

Einen Überblick über die Notverbindungen bietet Tabelle 3. Diese Notverbindungen sind 

jedoch nicht in der Lage, den Gesamtbedarf der von den Stadtwerken Borken versorgten 

Gebiete abzudecken. Sie können aber im Not- bzw. Störungsfall eine begrenzte 

Ersatzversorgung gewährleisten, die allerdings druck- und mengenmäßig sowie teilweise 

regional beschränkt ist.  

Tabelle 3  Übersicht über die Notverbindungen der Stadtwerke Borken 

Notverbindung Max. Liefer-  
menge in m3/h 

Druck   
in bar 

Bemerkungen 

Notverbindung zu 
RWW (Erle)  

70  7 – 8  Vertraglich zugesichert bis zu   
1.400 m³/d und 500.000 m3/a  

Notverbindung zu 
RWW 
(Weseke/Burlo)  

20 - 30  3 – 4  Nach Können und Vermögen (nur für 
regionale Eingrenzung auf ein 
Teilnetz)  

Notverbindung zu  
SVS  

50 - 100  3 – 5  Nach Können und Vermögen (nur für 
regionale Eingrenzung auf ein 
Teilnetz, keine Gleichzeitigkeit mit 
Notverbindung zu Burlo/Weseke weg. 
gegenseitiger Verdrängung)  

  

Die im Bedarfsfall möglichen Liefer- und Abgabemengen sind in Anhang 3 aufgeführt.   

2.1.4 Wasserbedarf 

Die Wasserabgaben und Wasserbezüge gehen aus Tabelle 4 hervor  

Tabelle 4  Wasserabgaben und Bezüge (2016-2021) 

Abgabe / Bezug  Mittelwerte 2016 bis 2021 in m3/a  

Abgabe an Stadt Borken o. Weseke u. Burlo  1.650.984  

Abgabe an Gemeinde Raesfeld  286.623  

Abgabe ab Gemeinde Heiden  289.400  

Abgabe an SVS  1.683.349  

Bezug von RWW (für Burlo, Weseke) = Gesamtabgabe  372.006  

Bezug von RWW (über Station Erle)  112.791  

Summe Eigenproduktion (Abgaben minus Bezügen)  3.425.559  

Die maximalen und minimalen Wasserabgaben im Zeitraum 2016 bis 2021 gehen aus Anhang 

3 hervor.  
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2.1.5 Wasserbedarfsprognose 

Es wird derzeit eine Wasserbedarfsprognose im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens “Im 

Trier” erstellt. Eine Fertigstellung des Wasserrechtsantrags ist für Ende 2025 geplant. Bis 

dahin wird auf die Wasserbedarfsprognose des Wasserversorgungskonzeptes 2018 

verwiesen. Auf Basis der seinerzeitigen Prognose sieht der Bedarf wegen geänderter 

Lieferverpflichtungen an die SVS wie folgt aus:  

Im Jahr 2040 ist mit einer Wasserabgabe von maximal ca. 4,4 Mio. m³/a zu rechnen, von 

denen ca. 4 Mio. m3/a aus eigener Rohwassergewinnung und Aufbereitung und ca. 0,4 Mio. 

m³/a aus dem Wasserbezug von RWW stammen.  

Da die Wasserrechte 4,7 Mio. m³/a betragen, ist der Wasserbedarf im Jahr 2040 gedeckt. 

Diese Menge kann auch gefördert und aufbereitet werden.  

2.1.6 Angaben zum Verteilnetz 

Ein Netzplan der Stadtwerke Borken sowie der Gemeinden Heiden und Raesfeld findet sich in 

Abbildung 7. 

In Anhang 3 finden sich Angaben zu:  

• Netzberechnung inklusive Schwachstellenanalyse   

• Anzahl der Trinkwasserbehälter und Fassungsvermögen der Trinkwasserbehälter im 

Versorgungsgebiet  

• Anzahl der Druckzonen  

• Anzahl der Druckerhöhungsanlagen und Druckminderungsanlagen  

• Länge des Rohrnetzes und der Hausanschlussleitungen  

• Anzahl der Hausanschlüsse  

• Schadensraten des Rohrnetzes und der Hausanschlussleitungen   

• Wasserverlustrate   

• Rehabilitation-/ Netzerneuerungsrate  

• Löschwasserversorgung  

Auf eine wiederholte Beschreibung dieser Angaben wird daher an dieser Stelle verzichtet.  
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Abbildung 7: Netzplan der Stadtwerke Borken 

  

2.1.7 Wasseraufbereitungsanlage  

Für die Trinkwasserversorgung im gesamten Versorgungsgebiet betreiben die Stadtwerke 

Borken das Wasserwerk „Im Trier“, in dem ausschließlichen Grundwasser aufbereitet wird. In 

Abbildung 8 findet sich ein Anlagenschema des Wasserwerks.  
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Abbildung 8: Anlagenschema des Wasserwerks „Im Trier“ 

 

Das Rohwasser aus beiden Wassergewinnungen wird im Wasserwerk „Im Trier“ aufbereitet, 

welches über eine Aufbereitungsleistung von Qmax = rd. 1040 m³/h (960 m³/h Normalbetrieb) 

verfügt. Das Rohwasser wird auf vier Filteranlagen verteilt. Diese bestehen aus  

- 3 Verdüsungsanlagen mit Reaktionskammern  

- 4 Doppelfilteranlagen mit insgesamt 8 Einzelfiltern  

Das Rohwasser der Wassergewinnung „Im Trier“ wird nach einer Belüftung über die 

Filteranlagen 1 - 3 (Filter 1 – 6) aufbereitet, während das Rohwasser der Wassergewinnung 

„Heiden-Lammersfeld“ nach einer Sauerstoffdosierung über die Filteranlage 4 (Filter 7 und 8) 

aufbereitet wird.  

Am Wasserwerk „Im Trier“ sind 2 Trinkwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 

1.000 m³ (Behälter 1) und 6.000 m³ (Behälter 2) vorhanden.   

Im WW sind zwei Reinwasserpumpwerke - eines für die Niederdruckzone (NZ) und eines für 

Hochdruckzone (HZ) - vorhanden. Das NZ-Pumpwerk fördert das Trinkwasser mit einem 

Ausgangsdruck von ca. 4,5 - 5,5 bar in das Verteilungsnetz der Stadt Borken und in den 
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Hochbehälter Lünsberg, der als Gegenbehälter betrieben wird. Eine Übersicht über die 

Reinwasserpumpen und deren Leistungsfähigkeit bietet Tabelle 5.  

Das HZ-Pumpwerk fördert Trinkwasser nach Heiden, Raesfeld und nach Stadtlohn (SVS). Hier 

ist ein Ausgangsdruck von ca. 6,0 - 7,0 bar erforderlich.  

 

Tabelle 5  Reinwasserpumpen und deren Leistungsfähigkeit 

Reinwasserpumpe Nr. Druckzone Fördermenge m3/h Förderhöhe mWS 

1a NZ 100 53 

1 NZ 250 53 

2 NZ 250 53 

3 NZ 250 53 

4a HZ 20 - 65 90 

4 HZ 120 90 

5 HZ 120 90 

6 HZ 120 90 

7 HZ 120 90 

8 HZ 120 90 

  

Angaben zu den im Zeitraum 2016 bis 2021 in das Versorgungsnetz eingespeisten 

Wassermengen gehen aus Anhang 5 hervor.   

  

2.1.8 Erfüllung der Anforderungen der Neufassung der 

Trinkwasserverordnung (2023) 

Durch die Neufassung der Trinkwasserverordnung 2023 wurden neue Parameter bzw. neue 

Grenzwerte eingeführt. Die bisher gemessenen Parameter und deren Bewertung nach 

TrinkwV 2023 gehen aus Tabelle 6 hervor.  
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Tabelle 6  Einhaltung neuer Parameter bzw. Grenzwerte nach TrinkwV 2023 im 
Wasserwerk Im Trier 

Parameter  Grenzwert   
in mg/l  

Gültigkeit ab  Gemessen 
(ja/nein)  

Grenzwert 
eingehalten  
(ja/nein)  

Bisphenol A  0,0025 12.01.2024 nein unbekannt 

Chlorit  0,20 20.06.2023 Nicht erforderlich 

Chlorat  0,07 20.06.2023 Nicht erforderlich 

Halogenessigsäuren  
(HAA-5)  

0,060 12.01.2026 Nicht erforderlich 

Microcystin-LR  0,001 12.01.2026 Nicht erforderlich 

Blei  0,0050 12.01.2028 ja ja 

Arsen  0,0040 12.01.2036 ja ja 

Chrom  0,0050 12.01.2028 ja ja 

Summe PFAS-20  0,00010 12.01.2026 ja ja 

Summe PFAS-4  0,000020 12.01.2028 ja ja 

  

Die Messung von Chlorit, Chlorat und Halogenessigsäuren sind nur erforderlich, wenn 

Desinfektionsverfahren eingesetzt werden, bei denen diese Stoffe gebildet werden können. 

Das ist hier nicht der Fall. Die Messung von Microcystin-LR ist nur dann erforderlich, wenn 

potenziell toxische Cyanobakterien im Wasservorkommen auftreten können. Das ist bei der 

hier vorliegenden Aufbereitung von Grundwasser nicht der Fall.  

Die Messung von Bisphenol A steht zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Wasserversorgungskonzepts noch aus. 

2.1.9 Wassergewinnungen  

Das Rohwasser wird in den Wassergewinnungsgebieten „Im Trier“ und „Heiden-Lammersfeld“ 

aus insgesamt 9 Brunnen gefördert. Eine Übersicht über die Brunnen, deren Tiefe und 

Leistungsfähigkeit gibt Tabelle 9. Die Brunnen befinden sich auf dem Gebiet der Stadt Borken. 

Nähere Angaben zu den Grundwasserentnahmen und zu den Verfilterungen der Brunnen 

gehen aus Anhang 7 und Anhang 9 hervor.  
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Tabelle 7  Brunnen der Stadtwerke Borken und deren Tiefe und 
Leistungsfähigkeit 

Wassergewinnung  Bezeichnung Tiefe   
in m 

Leistungsfähigkeit in m3/h 

Brunnen Pumpen 

Im Trier   Brunnen V 100 140 100 

Brunnen VI 100 140 100 

Brunnen VII 70 110 100 

Brunnen VIII 100 110 100 

Brunnen IX 100 120 100 

Brunnen X 67 120 100 

Heiden-
Lammersfeld  

Brunnen XI 148 150 120 

Brunnen XII 130 150 120 

Brunnen XIII 126 150 120 

   

 Wasserrechte und Schutzgebiete  

Eine Übersicht über die Wasserrechte der Stadtwerke Borken geht aus Tabelle 8 hervor.  

Tabelle 8  Wasserrechtliche Bewilligungen gemäß §8 WHG zur Entnahme von 
Grundwasser 

Bezeichnung  Im Trier  Heiden-Lammersfeld  

Befristung bis  31.12.2026  03.09.2031  

Max. Stundenmenge in m3/h  610  340  

Max. Tagesmenge in m3/d  12.380  6.800  

Max. Jahresmenge in m3/a  3.000.000  1.700.000  

  

Es wurden folgende Schutzgebiete für die Wassergewinnungen ausgewiesen  

• Schutzgebiet Im Trier  

• Schutzgebiet Heiden-Lammersfeld  

Die Lage der Wasserschutzgebiete geht aus Abbildung 9 und Abbildung 10 hervor.  

Nähere Angaben zu den Wassergewinnungen, den Wasserrechten und den Schutzgebieten 

gehen aus Anhang 7 und Anhang 9 hervor.  
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Wassergewinnungsgebiet „Im Trier“  

Das Wassergewinnungsgebiet „Im Trier“ liegt südlich der Stadt Borken. Das Einzugsgebiet der 

Brunnen „Im Trier” wird von einem Wasserschutzgebiet umfasst. Die Schutzgebietseinteilung 

erfolgte entsprechend dem DVGW-Regelwerk Schutzzonen I, II, IIIA, und IIIB (siehe Abbildung 

9). Die Grenzen des Wasserschutzgebietes wurden am 10.06.1997 von der Bezirksregierung 

Münster festgesetzt. Die Schutzzone I umfasst den engeren Fassungsbereich der 

Brunnengalerie „Im Trier” und ist daher relativ klein. Die Abgrenzung der Schutzzone II beruht 

im Wesentlichen auf der Bestimmung des 50-Tage-Fließweges.  

Die Schutzgebietsverordnung beinhaltet den sogenannten Vorrang der Kooperation. Das 

bedeutet, dass Landwirte und Gärtner, die Mitglied der bestehenden Kooperation 

Landwirtschaft/Wasserwirtschaft sind, von bestimmten Auflagen der 

Wasserschutzgebietsverordnung befreit werden.  

  

 

Abbildung 9  Lage der Wasserschutzzonen „Im Trier“ 
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Das Einzugsgebiet der Wassergewinnung „Im Trier“ liegt im westlichen Teil einer West—Ost 

streichenden Muldenstruktur, welche während der saxonischen Tektonik entstand, die zu einer 

Auffaltung der mesozoischen Trias-, Jura- und Kreideformationen führte. Die 

Grundwassergewinnung erfolgt im Wesentlichen aus den Halterner Sanden, dessen Basis mit 

dem Osteinfallen der Muldenachse in immer größere Tiefen gerät. Im Bereich des 

Wasserwerkes Borken (Im Trier) befindet sich die Basis zwischen 0 und - 100 m unter Normal 

Null (NN). Die Mächtigkeit der Halterner Sande beträgt rund 100 m. Sie bestehen aus leicht 

verfestigten Fein-, Mittel- und Grobsanden, mit z. T. kiesigen Beimengungen. Daneben treten 

Einschaltungen verfestigter Sandsteinbänke und Eisenschwarten unterschiedlicher 

Mächtigkeit auf. Die Halterner Sande sind als durchlässiger und sehr ergiebiger 

Porengrundwasserleiter zu bezeichnen. Die mittlere hydraulische Durchlässigkeit kf beträgt im 

Wassergewinnungsgebiet rund 1,0 x10 - 4 m/s.  

Eine Kluftgrundwasserführung ist lokal an die verfestigten Sandsteinbänke gebunden.  

Unterlagert werden die Halterner Sande von den ca. 100 m mächtigen Schichten des 

Recklinghäuser Sandmergels, dieser besteht aus einer Wechsellagerung von sandigen 

Mergeln, Sandmergeln, Mergelsand sowie Sandmergelstein- und Kalksteinbänken. Je nach 

Verfestigungsgrad der Mergelanteile weist er eine mäßige bis gute Durchlässigkeit auf. Der 

Übergang zwischen den Halterner Sanden und dem Recklinghäuser Sandmergel zeichnet sich 

durch eine laterale Verzahnung aus und ist daher lithostratigraphisch schwer abzugrenzen. Im 

südwestlichen Teil des Einzugsgebietes streicht der Recklinghäuser Sandmergel neben den 

stratigraphisch älteren Schichten des wassergeringleitenden Emscher Mergels an der 

Erdoberfläche aus.  

Im Bereich der Talauen des Döring- und Engelradingbaches sowie der Borkener Aa treten 

holozäne Bachablagerungen und weichselzeitliche Niederterrassensedimente auf. Das 

Holozän besteht aus z. T. tonigen bis humosen Sanden und Schluffen, in die Niedermoortorfe 

eingeschaltet sind. Die Sedimente der Niederterrasse umfassen Fein- bis Mittelsande mit 

Schluff und örtlichen Feinkieslagen.  

Die flächenmäßig größte Verbreitung im Einzugsgebiet nimmt die saalezeitliche Grundmoräne 

ein, die in den Bachauen im Wesentlichen vollständig ausgeräumt ist. Im übrigen 

Einzugsgebiet ist die Grundmoräne nicht lückenlos entwickelt; in Erosionsfenstern streichen 

die Ablagerungen der Oberkreidegesteine an der Erdoberfläche aus. Die Grundmoräne 

besteht aus sandigem bis steinigen Geschiebemergel und Schluff. Sie ist im Allgemeinen 

schlecht durchlässig bis wasserstauend.  
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Wassergewinnungsgebiet Heiden-Lammersfeld  

Das Wassergewinnungsgebiet „Heiden-Lammersfeld“ liegt nordwestlich der Ortschaft Heiden 

(siehe Abbildung 10). Das Einzugsgebiet der Brunnen wird von einem Wasserschutzgebiet 

umfasst. Die Schutzgebietseinteilung erfolgte entsprechend dem DVGW-Regelwerk in 

Schutzzonen I, II, IIIA, und IIIB. Das Wasserschutzgebiet wurde am 14.11.2003 von der 

Bezirksregierung Münster festgesetzt.  

Die Schutzgebietsverordnung beinhaltet den sogenannten Vorrang der Kooperation. Das 

bedeutet, dass Landwirte und Gärtner, die Mitglied der gemeinsamen Kooperation „Im Trier“ 

und "Heiden-Lammersfeld” Landwirtschaft/Wasserwirtschaft sind, von bestimmten Auflagen 

der Wasserschutzgebietsverordnung befreit werden.  

Im Wassergewinnungsgebiet „Heiden-Lammersfeld“ wird das Grundwasser aus den Halterner 

Sanden/Recklinghäuser Sandmergeln gefördert. Die Brunnen haben hier eine Tiefe bis zu ca. 

150 m unter Gelände. Im Einzugsgebiet „Heiden-Lammersfeld” sind die Wasser führenden 

Schichten im Wesentlichen durch eine mächtige wasserundurchlässige Ablagerung 

(Grundmoräne) überdeckt. Dadurch ist ein relativ guter Schutz des Grundwasservorkommens 

gewährleistet.  

  

 

Abbildung 10  Lage der Wasserschutzzonen „Heiden-Lammersfeld“ 

   

Die Wassergewinnung im Gewinnungsgebiet „Heiden-Lammersfeld“ erfolgt aus den 

kreidezeitlichen Halterner Sanden. Diese bestehen aus locker gelagerten Fein-‚ Mittel- und 
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Grobsanden. Untergeordnet treten Feinkieslagen sowie dünnbankige verfestigte Sandsteine 

auf. Die Halterner Sande stellen einen ergiebigen Grundwasserleiter mit überregionaler 

Bedeutung dar. Sie werden von den Recklinghäuser Sandmergeln unterlagert; im oberen 

Bereich verzahnen sie sich teilweise damit.  

Die Recklinghäuser Sandmergel bestehen überwiegend aus einer Wechsellagerung von 

schluffig-mergeligem Sand, Sandmergel und schluffigen bis sandigen Mergelstein bis hin zu 

Tonmergeln. Die feinkörnigen Schichtabschnitte sind hydraulisch als Grundwassernicht- bis -

geringleiter anzusprechen.  

Im Hangenden der Halterner Sande folgen quartäre Ablagerungen unterschiedlicher Genese. 

Es handelt sich dabei um Ablagerungen der saalezeitlichen Grundmoräne, um 

weichselzeitliche Talauensedimente, um holozäne Bachablagerungen sowie um spätglaziale 

bis holozäne Flugsande.  

Die Grundmoräne setzt sich aus bindigem Mergel, Lehm und sandigem Schluff sowie 

schluffigem bis sandigem Ton zusammen. Bei den Talauensedimenten handelt es sich 

überwiegend um Fein- bis Mittelsande mit schluffigen und teilweise feinkiesigen 

Einschaltungen. Die im Laufe des Holozäns entstandenen Bachablagerungen weisen 

dagegen eine größere Vielfalt in ihrer Ausbildung auf. Sie bestehen im Allgemeinen aus 

schluffigen bis tonigen Sedimenten sowie aus Fein- bis Mittelsanden und untergeordneten 

Torfen.  

Neben dem Vorkommen der gut durchlässigen sandigen Schichtfolgen des Quartärs und der 

Halterner Sande werden die hydrogeologischen Verhältnisse maßgeblich durch die 

Verbreitung gering durchlässiger Bereiche bestimmt. Hierbei handelt es sich um die quartäre 

Grundmoräne sowie um die gering durchlässigen Schichtabschnitte der Recklinghäuser 

Sandmergel, die sich oberflächennah mit den Halterner Sanden verzahnen können. Das 

Grundwasser in den Halterner Sanden wird durch die Grundmoräne bzw., wo vorhanden, 

zusammen mit unterlagernden feinkörnigen Abfolgen der Recklinghäuser Sandmergel 

hydraulisch gespannt. Die grundwasserstauenden Schichten bewirken eine Trennung des 

kreidezeitlichen Grundwasservorkommens von dem freien oberen quartären 

Grundwasserstockwerk. In den Bereichen, in denen die Grundmoräne ausgeräumt wurde, ist 

dann ein hydraulischer Kontakt zu erwarten, wenn zusätzlich die feinkörnigen Abfolgen der 

Recklinghäuser Sandmergel fehlen. Im östlichen Einzugsgebiet stehen die Halterner Sande 

oberflächennah an. Diese Bereiche haben für die Regeneration des entnommenen Wassers 

dementsprechend große Bedeutung.  
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 Landnutzungen 

Die Landnutzungen in den Wasserschutzzonen sind in Abbildung 11 und Abbildung 12 

dargestellt.   

Im Wasserschutzgebiet Im Trier befindet sich die Schutzzone I überwiegend in einem 

Waldgebiet. In der Schutzzone II finden sich neben Waldflächen auch Industrie- und 

Gewerbeflächen sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen. Dabei handelt es sich jedoch um 

Anlagen des Wasserwerkbetreibers, die zur Wassergewinnung und -aufbereitung zwingend 

erforderlich sind. In den Schutzzonen III A und III B befinden sich überwiegend 

landwirtschaftlich genutzte Flächen.  

 

Abbildung 11  Landnutzung im Wasserschutzgebiet Im Trier 

  

Im Wasserschutzgebiet „Heiden-Lammersfeld“ umfasst die Schutzzone I den engsten 

Fassungsbereich der Brunnenanlagen und ist daher relativ klein. Die Schutzzonen I und II 

befinden sich vollständig im Eigentum der Stadtwerke Borken und werden von ihnen 

bewirtschaftet (Grünfläche). Die Abgrenzung der Schutzzone II beruht auf der Bestimmung 

des 50-Tage-Fließweges und den Eigentumsgrenzen. In den Schutzzonen III A und III B 

befinden sich überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen.  
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Abbildung 12  Landnutzung im Wasserschutzgebiet „Heiden-Lammersfeld“ 

   

 Wasserbilanzen 

Wassergewinnung „Im Trier“ 

Im Rahmen einer Studie im Auftrag der Stadtwerke Borken wurden im Jahr 2011 von einem 

Ingenieurbüro wasserwirtschaftliche Bilanzierungen der Grundwasserentnahmen in den 

Einzugsgebieten der Wassergewinnungsanlagen "Im Trier" und "Heiden-Lammersfeld" 

erstellt.   

Neben den Wasserrechten der Stadtwerke Borken für die Entnahmen im 

Wassergewinnungsgebiet "Im Trier" (3,0 Mio. m3/a) bestanden noch Wasserrechte für private 

Entnahmen in Höhe von 138.323 m3/a. Es wurde angenommen, dass ein Großteil dieser 

Grundwasserentnahmen zu Beregnungszwecken genutzt wird. Weitere zusätzliche 

Grundwasserentnahmen durch Hausbrunnen und für den Viehbedarf wurden durch das 

Ingenieurbüro abgeschätzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 aufgeführt.   
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Tabelle 9  Grundwasserentnahmen im Wassergewinnungsgebiet Im Trier 

Wasserrechte in m3/a  Hausbrunnen in m3/a  Viehbedarf in m3/a  Summe in m3/a  

3.138.323  22.088  87.631  3.248.042  

 

Mittels einer digitalen Bodenkarte des geologischen Dienstes NRW, die Sickerwasserraten in 

Abhängigkeit von der Art der Flächennutzung enthält, wurden in Abhängigkeit der 

Flächennutzung für einen mittleren Niederschlag eine Grundwasserneubildung in Höhe von 

3.782.241 m3/a im Wassergewinnungsgebiet ermittelt. Die Grundwasserneubildung unter der 

Entnahmefläche beträgt demnach über ca. 0,5 Mio. m3/a mehr als die Entnahmemenge. In der 

Studie wird allerdings darauf hingewiesen, dass bei der Anwendung anderer 

Berechnungsverfahren nach Schröder und Wyrwich (Schröder und Wyrwich (1990): Eine in 

Nordrhein-Westfalen angewendete Methode zur flächendifferenzierten Ermittlung der 

Grundwasserneubildung – Deutsche Gewässerkundliche Mitteilungen 34, H.1/2, S. 12-16) und 

bei unterschiedlicher Berücksichtigung der hydrogeologischen Gegebenheiten eine geringere 

Grundwasserneubildung (2.477.433 m3/a) resultieren kann.   

 

Wassergewinnung „Heiden-Lammersfeld“ 

Im Rahmen einer Studie im Auftrag der Stadtwerke Borken wurden im Jahr 2011 von einem 

Ingenieurbüro wasserwirtschaftliche Bilanzierungen der Grundwasserentnahmen in den 

Einzugsgebieten der Wassergewinnungsanlagen "Im Trier" und "Heiden-Lammersfeld" 

erstellt. Neben den Wasserrechten der Stadtwerke Borken für die Entnahmen im 

Wassergewinnungsgebiet "Heiden-Lammersfeld" (1,7 Mio. m3/a) bestanden noch 

Wasserrechte für private Entnahmen in Höhe von 175.350 m3/a. Es wurde angenommen, dass 

ein Großteil dieser Grundwasserentnahmen zu Beregnungszwecken genutzt wird. Weitere 

zusätzliche Grundwasserentnahmen durch Hausbrunnen und für den Viehbedarf wurden 

durch das Ingenieurbüro abgeschätzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 10 aufgeführt.  

Tabelle 10  Grundwasserentnahmen im Wassergewinnungsgebiet Heiden-
Lammersfeld 

Wasserrechte in m3/a  Hausbrunnen in m3/a  Viehbedarf in m3/a  Summe in m3/a  

1.875.350  5.387  35.501  1.916.238  

  

Für das Wassergewinnungsgebiet "Heiden-Lammersfeld" wurde im Rahmen der Ausweisung 

des Wasserschutzgebietes eine Grundwasserneubildung nach dem Verfahren von Schröder 
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und Wyrwich (Schröder und Wyrwich (1990): Eine in Nordrhein-Westfalen angewendete 

Methode zur flächendifferenzierten Ermittlung der Grundwasserneubildung – Deutsche 

Gewässerkundliche Mitteilungen 34, H.1/2, S. 12-16) eine Grundwasserneubildung in Höhe 

von 1.930.848 m3/a im Wassergewinnungsgebiet ermittelt. Die Grundwasserneubildung unter 

der Entnahmefläche beträgt demnach über ca. 15.000 m3/a mehr als die Entnahmemenge.   

 Zur Abschätzung des Einflusses des Klimawandels wurde die prognostizierte Änderung der 

jährlichen Grundwasserneubildung im Zeitraum 2031 - 2060 bezogen auf den Zeitraum 1971 

- 2000 herangezogen (siehe Abbildung 13 bis Abbildung 15). Dargestellt sind die Medianwerte 

der Berechnungen unter Annahme eines Klimaszenarios RCP 4.5 (Szenario mit 

nachlassender Nutzung fossiler Energieträger) und RCP 8.5 („Weiter-so-wie-bisher“/“Worst-

Case“-Szenario).  

 

Abbildung 13  Änderung der jährlichen Grundwasserneubildung infolge des 
Klimawandels (RCP4.5 mittel) (https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-
nrw-pluskarte?itnrw_download=yes) 
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Abbildung 14  Änderung der jährlichen Grundwasserneubildung infolge des 
Klimawandels (RCP8.5 mittel) (https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-
nrw-pluskarte?itnrw_download=yes)  

 

Abbildung 15  Legende zu Abbildung 13 und Abbildung 14 
(https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-
pluskarte?itnrw_download=yes) 
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In der Region des Wassereinzugsgebiets der Wassergewinnungen „Im Trier“ und „Heiden-

Lammersfeld“ ist demnach unabhängig vom betrachteten Szenario mit einer leichten Zunahme 

der Grundwasserneubildung zu rechnen. Es sind somit keine negativen Auswirkungen auf die 

Wasserbilanzen durch den Klimawandel zu erwarten. Es ist jedoch zu beachten, dass die 

dargestellten Modellierungsergebnisse langjährige Entwicklungen darstellen, von denen 

kurzfristig durchaus Abweichungen zu erwarten sind. So können sich Phasen von ein oder 

mehreren unterdurchschnittlichen Trocken- bzw. Dürrejahren einstellen, auf die sich die 

Wasserversorgung mit resilienten Strukturen und Reservevorhaltungen einzustellen hat.  
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2.2 Versorgungsgebiet der RWW 

Die Wasserversorgung der Stadtteile Burlo und Weseke der Stadt Borken wird durch die 

Rheinisch- Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) sichergestellt. Die RWW 

produziert das Trinkwasser in mehreren Wasserwerken und betreibt ein großräumiges und 

gemeindeübergreifendes Verbundsystem, um die Versorgung der Borkener Stadteile sowie 

weiterer Städte und Gemeinden jederzeit sicherzustellen. Nachstehend wird das gesamte 

Versorgungssystem der RWW mit den relevanten Hauptinformationen beschrieben Abbildung 

16).  

 

 

Abbildung 16  Versorgungszonen der RWW-Wasserwerke; Quelle: RWW 

Die RWW wurde 1912 mit Sitz in Mülheim gegründet und zählt heute zu den größten 

Wasserdienstleistern Deutschlands. Das rund 850 Quadratkilometer große Versorgungsgebiet 

umfasst 15 Kommunen und Kreise von der niederländischen Grenze im Norden bis ins 
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Bergische Land im Süden. Mit sechs Wasserwerken für die Trinkwasseraufbereitung, einem 

Betriebswasserwerk und 14 Wasserspeicher mit einer Speicherkapazität von 168.000 

Kubikmetern versorgt RWW rund 900.000 Menschen, Industrie und Gewerbe mit jährlich 70,6 

Millionen m³ Trink- und Brauchwasser (Stand: 2022). Zudem unterhält sie ein 3.000 

Kilometerlanges Leitungsnetz mit rund 140.000 Hausanschlüssen. Insgesamt gibt es 14 

Druckzonen im Versorgungsgebiet.  Die Rohrnetze sind weitestgehend miteinander vernetzt, 

so dass im Notfall eine Einspeisung aus den einzelnen Versorgungszonen in die benachbarten 

Zonen zur Stützung der Versorgung möglich ist.  

Nähere Angaben zur RWW gehen aus Anhang 11 hervor. 

Die Stadtteile Burlo und Weseke gehören zum Versorgungsgebiet Velen-Hochmoor und 

erhalten ihr Trinkwasser aus den Wasserwerk Velen-Tannenbültenberg und Reken-

Melchenberg (s. Tabelle 11). 

 

Tabelle 11: Versorgungsgebiete, Wasserwerke und Wassergewinnungen; Quelle: RWW 
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2.2.1 Versorgungsgebiet Velen-Hochmoor 

 Beschreibung Versorgungsgebiet Velen-Hochmoor  

Aus dem Versorgungsgebiet Velen Hochmoor wird Wasser für die Städte Borken, Velen und 

Gescher (Stadtteil Hochmoor) geliefert. Nähere Angaben zum Versorgungsgebiet Velen-

Hochmoor gehen aus Anhang 12 hervor. 

 Aufbereitungen (für Einspeisung in das Versorgungsgebiet 

Velen-Hochmoor) 

Wasserwerk Velen-Tannenbültenberg 

Das Grundwasserwerk Velen-Tannenbültenberg fördert seit 1958 sein Trinkwasser aus den 

Halterner Sanden und Recklinghausen Schichten durch eine Galerie mit drei Brunnen. Da das 

Rohwasser natürlicherweise höhere Eisenkonzentrationen aufweist, ist eine Aufbereitung des 

Wassers erforderlich (Abbildung). Eine Modernisierung des kompletten Wasserwerkes wurde 

1995/96 vorgenommen. Im Zuge dieser Maßnahme wurden Enteisenungsfilter mit einer 

Kapazität von 300 m3/h errichtet. Die Filterrückspülwässer der Enteisenungsanlage werden in 

einem Absetzbecken zurückgehalten. Der verbleibende Eisenschlamm wird gemeinsam mit 

den Rückständen aus dem Wasserwerk Dorsten-Holsterhausen entsorgt. 

Das aktuelle Wasserrecht beträgt 0,4 Mio. m³/a. Nähere Angaben gehen aus Anhang 14 

hervor. 
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Abbildung 17  Verfahrensfließbild Wasserwerk Velen-Tannenbültenberg 

 

Wasserwerk Reken-Melchenberg 

Das Grundwasserwerk Reken-Melchenberg ist seit 1968 in Betrieb und fördert sein Wasser 

aus den "Halterner Sanden" durch eine Galerie mit sechs Brunnen. Das Wasser enthält 

keinerlei Rückstände von Eisen und Pflanzenbehandlungs- und 

Schädlingsbekämpfungsmitteln, so dass nur eine Kohlendioxid- und Sodadosierung 

erforderlich ist. Zum Schutz der nachfolgenden Trinkwasserleitungen erfolgt eine Phosphat-

Dosierung (Abbildung). Der Betrieb der Anlage ist vollautomatisch. Die Betreuung und 

Kontrolle der Anlage wird durch die Mitarbeiter des Wasserwerkes Dorsten-Holsterhausen 

übernommen. 

Das aktuelle Wasserrecht beträgt 1,75 Mio. m³/a. Nähere Angaben gehen aus Anhang 16 

hervor. 
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Abbildung 18  Verfahrensfließbild Wasserwerk Reken-Melchenberg 

 

 Gewinnungen (für Aufbereitungen, die in das Versorgungsgebiet 

Velen-Hochmoor einspeisen) 

Wassergewinnung Velen-Tannenbültenberg 

Wasserrecht und Wasserschutzgebiet 

RWW verfügt auf dem Gebiet der Stadt Velen über ein bis zum 31.12.2024 befristetes 

Wasserrecht in Höhe von 400.000 m3/a (Az. 662003/6657, 21.06.1994) (Tabelle 12). 

Tabelle 12  Wasserecht Velen-Tannenbülterberg 

 

In der am 20.09.1979 festgelegten (Az. 54.1-5.2 Nr. 52) und bereits 1999 ausgelaufenen 

Wasserschutzgebietsverordnung Tannenbültenberg wurden für das Einzugsgebiet des 

Wasserwerkes Velen-Tannenbültenberg Schutzzonen ausgewiesen, die allerdings auf einer 
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vormals genehmigten Jahresfördermenge von 700.000 m3 beruhen (Abbildung 19). Das 

ausgewiesene Wasserschutzgebiet mit den Schutzzonen I, II und III ist ca. 2,88 km2 groß, 

wovon ca. 0,08 km2 der Fläche der Schutzzone I und II angehören. Der weitaus größte Teil 

der Schutzzonen II und III ist zu einem Anteil von über 76 % an der Gesamtfläche bewaldet, 

der Rest der Fläche wird landwirtschaftlich genutzt. Siedlungen und Einzelgehöfte, 

Industriebetriebe und sonstige gewerbliche Betriebe sowie andere schutzzonenrelevanten 

Einrichtungen sind im Wasserschutzgebiet nicht vorhanden. 

  

Abbildung 19  Wasserschutzgebiet Velen-Tannenbültenberg 

 

Hydrogeologie 

Die Brunnen des Wasserwerks Velen-Tannenbültenberg fördern aus Tiefen zwischen 70 und 

120 m unter Geländeoberkante Grundwasser aus den Halterner Sanden und den oberen 

Partien der Recklinghäuser Sandmergel, die stratigraphisch der Oberkreide (Santon) 

angehören und vom Emscher Mergel unterlagert werden. Der Wassertransport innerhalb der 

Schichten erfolgt teilweise auf den zwischengelagerten geklüfteten Kalksandstein- bzw. 

Quarzitbänken, so dass es sich hier sowohl um einen Porengrundwasserleiter als auch um 

eine Kluftgrundwasserleiter handelt. Quartäre Sedimente sind nur lokal vorhanden und 
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bestehen in der Hauptsache aus Flugdecksanden bzw. in den Talniederungen aus stark 

humosen Sanden mit Schlufflinsen.   

Nähere Angaben zur Wassergewinnung Velen-Tannenbültenberg gehen aus Anhang 18 

hervor 

 

Wassergewinnung Reken-Melchenberg 

Wasserrecht und Wasserschutzgebiet 

RWW verfügt auf dem Gebiet der Gemeinde Reken über ein bis zum 30.06.2027 befristetes 

Wasserrecht in Höhe von 1,75 Mio. m3/a (Az. 54.1.13-I-2.1.1 Nr. 896, 11.09.1997) (Tabelle 

13). 

Tabelle 13 Wasserrecht Reken-Melchenberg 

 

Das mit der Wasserschutzgebietsverordnung 04.05.1998 (Az. 54.1.11-I-2.1.1 Nr. 25) 

ausgewiesene Wasserschutzgebiet weist eine Größe von 5,56 km2 auf (Abbildung 20). Die 

Schutzzonen I und II sind vollständig forstwirtschaftlich genutzt. Gebäude und sonstige 

Anlagen sind mit Ausnahme der Einrichtungen des Wasserwerkes selbst hier nicht vorhanden. 

Die Schutzzonen llla und lllb umfassen hauptsächlich forstwirtschaftliche und 

landwirtschaftliche Flächen sowie im Bereich der Ortschaft Groß-Reken im geringeren Umfang 

geschlossene Siedlungsflächen mit einer überwiegenden Wohnbebauung. Größere 

Gewerbebetriebe, welche wassergefährdende Stoffe lagern oder erzeugen, sind nicht 

vorhanden, so dass das Gefährdungspotenzial für das Grundwasser im gesamten 

Einzugsgebiet als gering einzuschätzen ist.  
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Abbildung 20  Wasserschutzgebiet Reken-Melchenberg 

Hydrogeologie 

Das Wasserwerk Reken-Melchenberg liegt im westlichen Teil der Münsterländer Kreidemulde 

und ist regional der "Borkener Mulde" zuzuordnen. Die Brunnen fördern aus Tiefen zwischen 

60 und 100 m unter Geländeoberkante Grundwasser aus den Halterner Sanden und den 

oberen Partien der Recklinghäuser Sandmergel, die stratigraphisch der Oberkreide (Santon) 

angehören und vom Emscher Mergel unterlagert werden. Die Aquifermächtigkeit beider 

Einheiten liegt bei über 200 m. Die Halterner Sande und Recklinghäuser Sandmergel führen 

hauptsächlich Porenwasser, wobei die Durchlässigkeiten in Abhängigkeit des Sand- und 

Schluffanteils schwanken (im Mittel kf = 4×10-4 m/s). Die quarzitischen Lagen der Halterner 

Sande sowie die Kalksandsteinbänke der Recklinghäuser Sandmergel führen, soweit sie 

geklüftet sind, auch Kluftgrundwasser. Quartäre Schichten sind im Einzugsgebiet des 

Wasserwerkes nur lokal vorhanden und bestehen in der Hauptsache aus Flug- und 

Decksanden, im Bereich der Ortslage von Reken-Melchenberg und südlich davon aus einer 

Geschiebemergeldecke. Die Mächtigkeit dieser quartären Ablagerungen ist im Allgemeinen 

gering und überschreitet selten 2 m. Im Gegensatz dazu stehen in der Talniederung des 
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Venngebietes, welche nördlich des Wasserschutzgebietes beginnt, flächenhaft quartäre 

Schichten bis über 10 m Mächtigkeit an. Hierbei handelt es sich um eiszeitliche Ablagerungen 

in Form von Grundmoränen und glaziofluviatilen Sanden sowie um nacheiszeitliche Tal- und 

Niedermoorbildungen.  

Das Einzugsgebiet der Brunnengalerie erstreckt sich hauptsächlich in südwestlicher Richtung 

und beginnt im Bereich des Düsselbergs. Die Grundwasserfließrichtung zeigt einen generellen 

Abfluss in Richtung Nordosten.   

Nähere Angaben zum Wassergewinnung Reken-Melchenberg gehen aus Anhang 20 hervor. 

Entnahmenmengen 

Das Wasserwerk Reken-Melchenberg versorgt gemeinsam mit dem Wasserwerk Velen-

Tannenbültenberg die Gemeinde Reken, Stadt Velen und die Ortsteile Gescher-Hochmoor, 

Borken-Weseke und -Burlo. Im Jahre 2023 wurde eine gemeinsame Bedarfsprognose für 

zukünftige Trinkwasserabgaben an den beiden Wasserwerken erstellt.  

Die Wasserabgaben der beiden Werke sind für die Jahre 2012 bis 2022 in Abbildung 21 

dargestellt. Die höchste Abgabemenge des WW Velen-Tannenbültenberg wurde für den 

Betrachtungszeitraum im Jahr 2018 mit 388.350 m³ erreicht. Die Abgabemengen lagen auch 

in den Jahren 2019 und 2020 deutlich über 350.000 m³/a. In den Jahren 2021 und 2022 ging 

die Wasserabgabe am Wasserwerk Velen-Tannenbültenberg auf unter 350.000 m³/a zurück. 

Grundsätzlich ist seit dem Jahr 2017 jedoch eine Tendenz zu höheren Wasserabgaben aus 

dem WW Velen-Tannenbültenberg zu erkennen.  

Im WW Reken-Melchenberg wurde die höchste Abgabemenge im Jahr 2019 mit 1.663.711 m³ 

erreicht. Die Abgabemengen schwankten in den letzten zehn Jahren zwischen 1,51 Mio. m³ 

und 1,66 Mio. m³. Ein Trend zu höheren Abgabemengen ist aus den Daten nicht ersichtlich. 
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Abbildung 21  Trinkwasserabgabemengen in den Wasserwerken Velen-
Tannenbültenberg und Reken-Melchenberg 

Wasserbedarf 

Bei der rechnerischen Herleitung des zukünftigen Gesamtbedarfs sind unterschiedliche 

Bilanzposten zu berücksichtigen. Hierbei sind zum einen die Bilanzglieder zu berücksichtigen, 

die als „pauschale Bilanzposten“, d. h. feste Größen, weitgehend unabhängig von 

demographischen Entwicklungen anzusehen sind (z. B. vertraglich festgelegte 

Wasserlieferungen, Eigenbedarf, Verluste im Verteilungsnetz). 

Tabelle 14  Bilanzposten zur Berechnung des zukünftigen Wasserbedarfs 

Bilanzposten Menge [m³/a] 

Lieferung an Stadtgebiet Coesfeld und Südlohn  8.000 

Eigenbedarf Wasserwerke 14.119  

Netzverluste  164.840 

Fremdbezug (vgl. Abschnitt 3.1.8) 3.300 

Summe 190.259 

 

Zum anderen sind die Bedarfsmengen der versorgten Städte und Gemeinden auf Basis der 

prognostizierten Einwohner- und Bedarfsermittlung abzuleiten und die technischen 

Fördermöglichkeiten aufzuzeigen. Auf Grundlage der Daten von IT.NRW wurden die 

Prognosen der einzelnen Kommunen zusammengeführt. Demnach wird ein Anstieg der 
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Einwohnerzahlen im Versorgungsgebiet bis 2034 prognostiziert. Bis zum Jahr 2050 wird ein 

deutlicher Rückgang an Einwohnern erwartet.  

Tabelle 15  Entwicklung der Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet 

Jahr 2023 2030 2034 2040 2050 

Einwohnerzahl 

im 

Versorgungsgeb

iet  

38.093 38.660 38.760 38.552 37.549 

 

Tabelle 16  Trinkwasserbedarf 

Bedarfskomponente Bedarf [m³] Anteil 

Haushalte inkl. öffentliche Einrichtungen und 

Industriebedarf (Prognose 2034) 
1.920.538 91,0 % 

Pauschale Bilanzposten 190.259 9,0 % 

Summe ohne Sicherheitszuschlag 2.110.797 100,00 

 

Der prognostizierte Trinkwasserbedarf im Versorgungsgebiet der Wasserwerke Velen-

Tannenbültenberg und Reken-Melchenberg wird in den kommenden Jahren leicht ansteigen 

und ist zumindest bei Berücksichtigung eines Sicherheitszuschlages - über die bestehenden 

Wasserrechte nicht (mehr) ausreichend abgesichert. Darüber hinaus besteht in dem 

Versorgungsgebiet der WW Velen-Tannenbültenberg und WW Reken-Melchenberg bislang 

keine Redundanz der Wasserversorgungsanlagen, so dass aus Sicht der 

Versorgungsicherheit hier ebenfalls Maßnahmen zur langfristigen Absicherung zu betrachten 

sind. 

Da die Förderkapazitäten des WW Velen-Tannenbültenberg technisch und geologisch 

ausgereizt sind, werden zur Sicherung der Trinkwasserversorgung in dem Versorgungsgebiet 

WW Velen-Tannenbültenberg und WW Reken-Melchenberg seitens der RWW mbH 

verschiedene weitere Lösungsansätze verfolgt: 

• Ob eine Erhöhung des Wasserrechts des WW Reken-Melchenberg um bis zu 215.000 

m³ technisch und aus Dargebotssicht möglich ist, wird geprüft. Die Bewilligung für das 

WW Reken-Melchenberg ist bis zum Jahr 2027 befristet und die Neubeantragung wird 

in 2024 vorbereitet. 
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• Alternativ wird die Anbindung des WW Reken-Melchenberg an die Wassergewinnung 

Holsterhausen der RWW angestrebt. Eine entsprechende Fernwasserleitung hierzu ist 

in Planung und soll bis zum Jahr 2028 fertiggestellt werden. Hiermit können dann 

neben einer Absicherung durch Redundanz auch ggf. auftretende Fehlmengen im 

Versorgungsgebiet ausgeglichen werden. 

Durch diese Maßnahmen soll die Versorgungssicherheit des Gebietes langfristig sichergestellt 

werden. 

Wasserdargebot 

Das potenzielle Einzugsgebiet des Wasserwerks Velen-Tannenbültenberg wurde auf 

Grundlage der Stichtagsmessungen von Februar 2023 und dem daraus konstruierten 

Grundwassergleichenplan abgegrenzt. Im potenziellen Einzugsgebiet liegt die 

Grundwasserneubildung gemäß mGROWA-Karte zwischen 184 und 396 mm/a. Das 

mGROWA-Modell wurde vom Forschungszentrum Jülich für Nordrhein-Westfalen erarbeitet 

und stellt die mittlere langjährige Grundwasserneubildung zwischen 1991 und 2020 dar. Die 

GIS-gestützte flächenhafte Auswertung der mGROWA-Daten im potenziellen Bilanzgebiet 

ergibt eine langjährige durchschnittliche Grundwasserneubildungsrate von rund 284 mm/a 

bzw. 9,01 l/s*km². Bei einer durchschnittlichen Grundwasserneubildungsrate im Bilanzraum 

von 9,01 l/s*km² und einem Einzugsgebiet von rund 1,5 km² resultiert im 1. 

Grundwasserstockwerk ein mittleres langjähriges Grundwasserdargebot von rechnerisch rd. 

426.000 m³/a. 

Für das Grundwassereinzugsgebiet der Brunnengalerie des Wasserwerks Reken-

Melchenberg wird das Grundwasserdargebot im Jahr 2024 für das anstehende 

Wasserrechtsverfahren neu berechnet. Für die Ausweisung des Wasserschutzgebiets im Jahr 

1998 wurde über die Wasserwerksmethode eine mittlere Grundwasserneubildungsrate von 

320 mm/m² ermittelt. 

2.2.2 Versorgungsgebiet Holsterhausen 

 Beschreibung Versorgungsgebiet Holsterhausen  

Aus dem Versorgungsgebiet Holsterhausen wird Wasser für die Städte Dorsten und Gladbeck 

sowie für die Gemeinden Schermbeck und Raesfeld (nur Ortsteil Erle) geliefert. Über den 

Ortsteil Erle wird weiterhin Wasser an die Stadt Borken geliefert. 

Nähere Angaben zum Versorgungsgebiet Holsterhausen gehen aus Anhang 22 hervor. 
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 Aufbereitungen (für Einspeisung in das Versorgungsgebiet 

Holsterhausen) 

Das Grundwasserwerk Dorsten-Holsterhausen ist seit 1927 in Betrieb. Das Rohwasser wird 

zu einem großen Teil aus der Brunnengalerie Holsterhausen gewonnen. Durch die 

Brunnengalerie Üfter Mark wurde 1974 die Wassergewinnungskapazität auf 29 Millionen 

Kubikmeter pro Jahr erhöht. Eine umfangreiche Modernisierung des gesamten Werkes wurde 

in den Jahren 1991 bis 1993 durchgeführt. Die insgesamt 58 Brunnen beider Galerien fördern 

aus 60 bis 120 Meter Tiefe natürliches Grundwasser aus den Halterner Sanden und 

Recklinghäuser Schichten. Das Grundwasser der Brunnengalerie Holsterhausen wird 

zunächst belüftet und dann zusammen mit dem Wasser der Brunnengalerie Üfter Mark über 

die Enteisungs- und Entmanganungsfilter geleitet (Abbildung 22). Abschließend wird das 

Wasser mittels UV-Bestrahlung desinfiziert. Das Filterrückspülwasser wird in 

Schlammabsetzbecken aufgefangen und einer Schlammwasseraufbereitungsanlage 

zugeführt. Der anfallende Eisenschlamm wird nach der Entwässerung entsorgt. 

Nähere Angaben zum Wasserwerk Dorsten-Holsterhausen gehen aus Anhang 24 hervor. 

 

Abbildung 22  Verfahrensfließbild Wasserwerk Dorsten-Holsterhausen 
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 Gewinnungen (für Aufbereitungen, die in das Versorgungsgebiet 

Holsterhausen einspeisen) 

Wassergewinnung Holsterhausen/Üfter Mark 

Wasserrechte 

RWW verfügt auf dem Gebiet der Stadt Dorsten über drei Wasserrechte (Tabelle 17). Nach 

aktuellem Wasserrecht dürfen an der Grundwassergewinnungsanlage Holsterhausen 

25 Mio. m³/a und an der Grundwassergewinnungsanlage Üfter Mark 8 Mio. m³/a zur 

Trinkwasserproduktion gefördert werden. Die Gesamtfördermenge aus den beiden 

Grundwassergewinnungsanlagen ist in der Summe auf 25,2 Mio. m³/a begrenzt. Das 

Seewasserwerk Blauer See verfügt über ein bis zum 31.12.2028 befristetes Wasserrecht in 

Höhe von 17 Mio. m3/a.  

Tabelle 17  Wasserrechte Wassergewinnung Dorsten-Holsterhausen / Üfter Mark 

 

Wasserschutzgebiet  

Für das gemeinsame Einzugsgebiet der Brunnengalerien an der Lippe und in der Üfter Mark 

wurde 1998 mit 185 km² das größte Wasserschutzgebiet für ein Grundwasservorkommen in 

Nordrhein-Westfalen ausgewiesen (Abbildung 23). Eine Besonderheit stellt die Schutzzone 

IIIC dar, die am Verbreitungsbereich des Bottroper Mergels im Raum Dorsten ausgerichtet ist 

und das oberflächennahe, quartäre Grundwasserstockwerk von dem zur 

Trinkwassergewinnung genutzten tieferen Grundwasserstockwerk der Halterner Sande und 

Recklinghäuser Schichten trennt. In diesem Bereich konnte auf die Ausweisung einer 

Schutzzone II vollständig verzichtet werden, da das neu gebildete Grundwasser die 

Mergelscholle zum Erreichen der Fassungsanlagen unterströmen muss und dazu deutlich 

länger als 50 Tage benötigt. Im Bereich der Üfter Mark liegt die Schutzzone II vollständig in 

einem Waldgebiet.    
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Abbildung 23 Wasserschutzgebiet Dorsten-Holsterhausen/Üfter Mark 

 

Hydrogeologie 

Das Wasserschutzgebiet Dorsten-Holsterhausen/Üfter Mark liegt im Übergangsbereich des 

Münsterländer Kreidebeckens zur Niederrheinischen Bucht. Über den Festgesteinen des 

paläozoischen Grundgebirges und des älteren Mesozoikums folgen die sandigen, kalkigen 

und sandig-mergeligen Sedimente der Oberkreide, die im Westen von sandigen und tonigen 

Schichten des Tertiärs diskordant überlagert werden. Die Deckschichten schließlich bestehen 

aus unterschiedlichen quartären Lockersedimenten glazialer, äolischer und fluvialer Herkunft.  

Für die Grundwassergewinnung sind die Schichten der Oberkreide und des Känozoikums 

relevant. Das 1. Grundwasserstockwerk bilden im Verbreitungsgebiet des Bottroper Mergels 

und der tonigen Ratinger Schichten die quartären Sedimente, insbesondere die Sedimente 

der Nieder- und Hauptterrasse im Bereich des Lippetales. Die lokal bis zu 15 m mächtigen 

Schichten sind sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht nicht für die öffentliche 

Trinkwasserversorgung geeignet. Das 2. Grundwasserstockwerk umfasst die 
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wasserwirtschaftlich genutzten Sedimente des Hauptgrundwasserleiters der Halterner Sande 

und Recklinghäuser Schichten. Als großflächige grundwasserstockwerkstrennende 

Schichteinheiten sind der Bottroper Mergel und die tonigen Ratinger Schichten zu nennen. Der 

Bottroper Mergel tritt mit Mächtigkeiten von 21 bis 67 m in der Dorstener Mergelscholle im 

gesamten Bereich der Brunnengalerie Holsterhausen sowie in der Rhader Mergelscholle 

nordöstlich der Brunnengalerie Üfter Mark auf (Abbildung 24). Die Durchlässigkeit des 

Bottroper Mergels, und somit der Austausch von Grundwasser zwischen dem 1. und 2. 

Grundwasserstockwerk, ist so gering, dass insbesondere in der Lippeaue und in einem 

Bereich auf der Rhader Mergelscholle südlich der Ortschaft Rhade halb gespannte bis 

artesisch gespannte Grundwasserverhältnisse auftreten. Außerhalb der Verbreitung der 

beiden stockwerkstrennenden Schichteinheiten der Bottroper Mergel und der Ratinger Tone 

fallen der quartäre und kretazisch/tertiäre Grundwasserleiter zu einem gemeinsamen, 

ungespannten Grundwasserstockwerk zusammen (Abbildung 24).  

  

Abbildung 24  Schematisches geologisches N-S-Profil durch das 
Wassergewinnungsgebiet Dorsten-Holsterhausen/Üfter Mark 

 

Nähere Angaben zum Wassergewinnung Dorsten-Holsterhausen/Üfter Mark gehen aus  

Anhang 26 hervor. 

Wasserdargebot und Entnahmemengen 

Die Grundlage zur Vergabe eines Wasserrechts zur Grundwasserentnahme bildet jeweils der 

Nachweis über den Wasserbedarf und das nachhaltig nutzbare Wasserdargebot. Im Rahmen 

des Wasserrechtsverfahrens für die Wassergewinnung Üfter Mark wurde diese Bilanzierung 

auf Grundlage der Daten bis 2017 neu erstellt.  

Nachfolgend findet sich eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse des 

Wasserbedarfsnachweises. Die Brunnengalerie Üfter Mark ist neben der Brunnengalerie 
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Holsterhausen Bestandteil des Wasserwerkes Holsterhausen. Es gilt zu beachten, dass die 

Bedarfsprognose nicht für die Brunnengalerien gesondert bestimmt werden kann, da an diese 

keine eigenständigen Versorgungsbereiche angeschlossen sind. Vielmehr erfolgt die 

Bedarfsermittlung für die Bevölkerung, welche von der zentralen Versorgungseinrichtung (dem 

Wasserwerk Dorsten-Holsterhausen) und dessen Versorgungsnetz mit Trinkwasser beliefert 

wird. Bei der ermittelten Bedarfsmenge handelt es sich folglich um die Gesamtmenge an 

Rohwasser, die über die beiden Brunnengalerien Holsterhausen und Üfter Mark bereitgestellt 

werden muss, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Maximal 8 Mio. m³/a dieses 

Gesamtbedarfs sollen über die Brunnengalerie Üfter Mark bereitgestellt werden, die 

verbleibende Menge wird über die Brunnengalerie Holsterhausen gewonnen. Da beide 

Galerien das gleiche Einzugsgebiet bewirtschaften, kann mit dieser Mengenaufteilung vor dem 

Hintergrund der hydro(geo)logischen Rahmenbedingungen eine ausgewogene Nutzung des 

vorhandenen Grundwasserreservoirs erfolgen. Die Gewinnung der gesamten Bedarfsmenge 

erfolgt dadurch nicht beschränkt auf einen stark beanspruchten Entnahmebereich, sondern 

kann über das Einzugsgebiet verteilt werden. 

Aus diesem Grunde erfolgt die Ermittlung der Wasserbedarfsprognose für das Wasserwerk 

Holsterhausen. Die Wasserbedarfsprognose basiert auf wasserwerksspezifischen Daten der 

RWW aus dem Zeitraum 2007 bis 2016. Die Bevölkerungsdaten wurden von der BR Münster 

und die Anzahl der eigenversorgten Hausanschlüsse bzw. Einwohner in den einzelnen 

Städten und Gemeinden durch die Gesundheitsämter zur Verfügung gestellt. Die Berechnung 

erfolgte streng nach dem Merkblatt zur Ermittlung des jährlichen Gesamtwasserbedarfs der 

BR Münster. Dieses dient der nachvollziehbaren und vergleichbaren Ermittlung des 

tatsächlichen Wasserbedarfs eines Versorgungsgebietes und ist dazu konzipiert, sowohl die 

benötigte Menge bereitzustellen als auch möglichst ressourcenschonend mit dem wichtigen 

Lebensmittel Wasser umzugehen. 

In diesem Rahmen erfolgte eine Auswertung der Tarifabnahmen, der versorgten Einwohner, 

der Anschlussdichten, des spezifischen Wasserbedarfes, der Sonderabnahmen an Industrie, 

Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen, des Eigenbedarfes, der Wasserverluste, der 

Lieferung an andere Wasserversorgungsunternehmen sowie des Wasserbezuges von 

anderen Wasserversorgungsunternehmen 

Auf Basis der vorliegenden Daten ergibt sich in der Wasserbedarfsprognose ein Bedarf des 

Wasserwerkes Holsterhausen von 25.110.849 m³/a. Der Bedarfsprognose zugrunde gelegt 

wird basierend auf diesem Ergebnis die Gesamtfördermenge von 25,2 Mio. m³/a. 

 Nachfolgend erfolgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse des 

Dargebotsnachweises im Einzugsgebiet Holsterhausen/Üfter Mark. Im Einzugsgebiet der 
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Brunnengalerien Holsterhausen und Üfter Mark wurde das mittlere langfristige 

Grundwasserdargebot ermittelt. In einer Wasserbilanz werden die aktuellen bzw. beantragten 

Grundwasserentnahmemengen dem ermittelten Grundwasserdargebot gegenübergestellt und 

bewertet. Zugrunde gelegt werden die Grundwasserströmungsverhältnisse, die 

Einzugsgebietsgrenzen und die aktuellen Vorfluterabflüsse zum Stand Anfang Mai 2017 sowie 

die vergebenen bzw. beantragten Grundwasserentnahmerechte innerhalb des 

Einzugsgebietes. In einer Messkampagne Anfang Mai 2017 wurden rund 700 

Grundwasserstandsmesswerte erfasst und in Grundwassergleichenkarten des 

Hauptgrundwasserleiters und des oberen Grundwasserleiters dargestellt. Der 

Grundwasserstand von Anfang Mai 2017 kann anhand von Grundwasserganglinien als ein 

niedriger bis mittlerer Grundwasserstand im Gesamteinzugsgebiet der Brunnengalerien 

Holsterhausen und Üfter Mark eingeordnet werden. Ergänzend zu den 

Grundwasserstandsmessungen wurden Anfang Mai 2017 Abflussmessungen in den Bächen 

des Bilanzgebietes durchgeführt. Die Messergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung der 

gemessenen Abflussverhältnisse in den Bächen mit den gemessenen 

Grundwasserströmungsverhältnissen. Im Bilanzgebiet lassen sich permanente 

Aussickerungen aus den Bächen in das Grundwasser insbesondere am Rhader Bach, am 

Schermbecker Mühlenbach und am Rehrbach feststellen.  

Innerhalb der umfassenden Einzugsgebietsgrenzen der Brunnengalerien Holsterhausen und 

Üfter Mark lassen sich Gebiete mit unterschiedlichen Abflussbedingungen abgrenzen. Der 

sogenannte ‚Kernbereich‘ bildet das aktuelle Einzugsgebiet der Brunnengalerien 

Holsterhausen und Üfter Mark im Mai 2017 ab und weist eine Fläche von 73,55 km² auf. Der 

Kernbereich umfasst die Gebiete, in denen die Vorfluter keinen oder nur einen bereichsweisen 

bzw. nur einen zeitweisen Anschluss an das Grundwasser besitzen. 

Neben dem Kernbereich erfolgt auch in den unterirdischen Einzugsgebieten des Rhader 

Baches und des Schölsbachsystems eine Neubildung von Grundwasser. Diese Bereiche 

werden als ‚Randbereich Vorfluter‘ bezeichnet und umfassen eine Fläche von 25,09 km². Bei 

dem Randbereich Vorfluter wird von einem erschließbaren Grundwasserdargebot 

gesprochen. Dies bedeutet, dass die Nutzung dieser Bereiche als Dargebotsfläche nur dann 

erfolgt, wenn die Entnahmemengen an Grundwasser über die tatsächlichen 

Entnahmemengen der vergangenen Jahre hinausgehen. In diesem Falle wird ein Teil des 

Grundwassers im Randbereich Vorfluter zur Deckung der hinzukommenden 

Grundwasserentnahmen genutzt. Sämtliche hinzukommenden Grundwasserentnahmen 

führen dann zu einer Verringerung des Zustromes von Grundwasser in die Vorflutersysteme. 
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Die zur Ermittlung der Wasserbilanz erforderlichen mittleren langfristigen 

Wasserhaushaltskomponenten wurden anhand der Wasserhaushaltsgleichung ermittelt. Als 

Berechnungsgrundlage werden Niederschlags- und Temperaturdaten aus der Periode 1980 

bis 2016 zugrunde gelegt. Für die Berechnung der Niederschlagsverteilung wurden die Daten 

von 13 Niederschlagsmessstationen berücksichtigt. Die mittlere langfristige 

Niederschlagshöhe über das gesamte Berechnungsgebiet beträgt 844 mm/a. Das 

Gesamtmittel der langjährigen Jahresmitteltemperaturen beträgt 10,2° C. Die mittlere 

langjährige Verdunstungshöhe im Untersuchungsgebiet beträgt 500 mm/a, der mittlere 

langjährige Gesamtabfluss 344 mm/a, der mittlere langjährige ungestörte Oberflächenabfluss 

107 mm/a und der mittlere langjährige unterirdische Abfluss rund 237 mm/a. Als zusätzliche 

Komponenten der Wasserbilanz sind Aussickerungen aus den Vorflutern, Effekte der 

Oberflächenversiegelung, Rohrnetzverluste und vertikale Aus-/Zusickerungen (Leckage) aus 

benachbarten Grundwasserstockwerken im Bereich der Mergelschollen zu berücksichtigen.  

Die Wasserbilanz für die Brunnengalerien Holsterhausen und Üfter Mark ergibt im Kernbereich 

zum Stand Anfang Mai 2017 ein Grundwasserdargebot aus Niederschlag von rund 25,132 

Mio. m³/a. Die Grundwasserfördermenge der Brunnengalerien Holsterhausen und Üfter Mark 

im Jahre 2016 betrug 23,523 Mio. m³/a. Die Fördermenge im Jahre 2017 lag mit 23,498 Mio. 

m³ in vergleichbarer Größenordnung. Die übrigen Grundwasserentnahmerechte Dritter 

addieren sich im Kernbereich auf 1,955 Mio. m³/a. Es wird davon ausgegangen, dass diese 

Grundwasserentnahmerechte Dritter voll ausgeschöpft wurden. Insgesamt liegen also im 

Kernbereich des Bilanzgebietes zum Stand 2017 Grundwasserentnahmen in Höhe von rund 

25,478 Mio. m³/a vor. Unter Berücksichtigung eines angenommenen Fehlers von +-5% (+- 

rund 1,2 Mio. m³/a) ist die Wasserbilanz für die aktuellen Grundwasserentnahmeverhältnisse 

zum Stand 2017 als ausgeglichen zu bewerten. Die Ergebnisse der Wasserbilanz auf Basis 

der Grundwasserströmungssituation von November 2010 und April 2011 werden weitgehend 

bestätigt. 

Neben den tatsächlichen Entnahmemengen muss die Wasserbilanz auch unter Annahme 

einer vollständigen Ausnutzung der bewilligten bzw. beantragten Entnahmemengen 

ausgeglichen sein. Hierfür wird die Wasserbilanz unter Berücksichtigung der gemeinsamen 

maximalen Entnahmemenge der Brunnengalerien Holsterhausen und Üfter Mark von 25,2 

Mio. m³/a aufgestellt. Als Resultat der zusätzlichen Entnahme von 1,677 Mio. m³/a gegenüber 

der Entnahme aus dem Jahre 2016 ergibt sich eine Ausweitung der genutzten 

Dargebotsflächen vom Kernbereich auf den Randbereich Vorfluter. Unter Berücksichtigung 

eines Mindesttrockenwetterabflusses der Bäche können in den unterirdischen 

Einzugsgebietsgrenzen des Rhader Baches und des Schölsbaches zur Deckung der höheren 
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Entnahmemengen zusätzliche Dargebotsmengen erschlossen werden. Im unterirdischen 

Einzugsgebiet des Rhader Baches ergibt sich bei Einhaltung eines Trockenwetterabflusses 

von im Mittel rund 74 l/s ein zusätzliches Grundwasserdargebot von rund 1,10 Mio. m³/a. Im 

unterirdischen Einzugsgebiet des Schölsbaches steht bei einem Trockenwetterabfluss von 

rund 45 l/s ein zusätzliches Grundwasserdargebot von rund 1,07 Mio. m³/a zur Verfügung. 

Trockenwetterabflüsse in den genannten Größenordnungen wurden durch Abflussmessungen 

in den Jahren 2010, 2011 und 2017 ermittelt. Im umfassenden Einzugsgebiet der 

Brunnengalerien Holsterhausen und Üfter Mark wird das Grundwasserdargebot also im 

langfristigen Mittel und im Wesentlichen neben dem Niederschlag und ggf. neben dem 

Leckage über das in den Bächen fließende Wasser (grundwasserbürtiger Abfluss und 

Aussickerungen) gesteuert. Unter Berücksichtigung der genannten zusätzlichen 

Dargebotskomponenten beläuft sich das theoretisch erschließbare Dargebot im Einzugsgebiet 

der Brunnengalerien Holsterhausen und Üfter Mark auf Basis der 

Grundwasserströmungssituation von Anfang Mai 2017 auf 27,302 Mio. m³/a. Zieht man 

mögliches Leckage in Betracht, würde sich die Dargebotsmenge in einer ersten Schätzung um 

mindestens rund 0,5 Mio. m³/a auf 27,802 Mio. m³/a erhöhen.  

Mit der oben beschriebenen Ausweitung der Dargebotsflächen vom Kernbereich auf den 

Randbereich Vorfluter sind zusätzliche, bilanzrelevante Wasserrechte Dritter zu 

berücksichtigen. Die Grundwasserentnahmerechte Dritter im Kernbereich von rund 1,955 Mio. 

m³/a erhöhen sich unter Berücksichtigung der Flächen des Randbereiches Vorfluter um rund 

0,520 Mio. m³/a auf 2,475 Mio. m³/a. Insgesamt liegen also innerhalb der umfassenden 

Einzugsgebietsgrenzen der Brunnengalerien Holsterhausen und Üfter Mark 

Grundwasserentnahmerechte in Höhe von 27,675 Mio. m³/a vor. Stellt man die 

Entnahmemengen und das Grundwasserdargebot unter Berücksichtigung eines 

angenommenen Fehlers von +-5 % (rund 1,4 Mio. m³/a) gegenüber, kann die Wasserbilanz 

bei Ausschöpfung der bewilligten bzw. beantragten Wasserrechte von rund 27,675 Mio. m³/a 

als ausgeglichen bewertet werden. 
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2.3 Eigenversorgungsanlagen und dezentrale 

Wasserversorgungsanlagen im Gemeindegebiet 

Im Gemeindegebiet befinden sich mehrere Eigenversorgunganlagen und dezentrale 

Wasserversorgungsanlagen: 

Anzahl der „b -Anlagen“ gem. TrinkwV (Trinkwasserabgabe < 10 m3/d zur öffentlichen oder 

gewerblichen Nutzung) im Gemeindegebiet: 163 

Anzahl der "c-Anlagen“ gem. TrinkwV (Trinkwasserabgabe < 10 m3/d zur Eigenversorgung) im 

Gemeindegebiet: 840 

Weitere Angaben zu den Eigenversorgungsanlagen und dezentralen 

Wasserversorgungsanlagen gehen aus Anhang 28 hervor. 
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3 Risikobewertung der Gemeinde 

In den folgenden Kapiteln werden die durch die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH und die 

RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH erhobenen Risiken 

zusammenfassend aufgeführt. Dabei wurde die vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgegebene Arbeitshilfe und 

die in den auszufüllenden Tabellen für Versorgungsgebiet, Aufbereitung und Gewinnung 

vorgegebenen Fragen zu klima- und nicht klimabedingten Risiken zu Grunde gelegt.  

Jedem Risiko wird im Folgenden eine Kennnummer bestehend aus Buchstaben und Zahlen 

zugewiesen, die folgende Bedeutungen haben: 

SWB  = Stadtwerke Borken 

G = Gewinnung 

A = Aufbereitung 

V = Versorgungsgebiet 

T = Im Trier 

H = Heiden- Lammersfeld 

Die Zahlen am Ende der Kennung stimmen mit den letzten Zahlen der Position der 

Risikobewertung in der jeweiligen Tabelle im Anhang überein. Ist das Risiko durch die 

Auswirkungen des Klimawandels zu erwarten, steht vor der Zahl am Ende der Kennung der 

Buchstabe K. 

Die Abschätzung des Risikos erfolgte unter Anwendung des DVGW Merkblatts W 1001 

„Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Risiko und Krisenmanagement“ und der DIN EN 

15975-2 „Sicherheit der Trinkwasserversorgung – Leitlinien für das Risiko- und 

Krisenmanagement – Teil 2: Risikomanagement“. Dabei wurden Eintrittswahrscheinlichkeit 

und Schadensausmaß abgeschätzt und das Risiko anhand der in Tabelle 18 aufgeführten 

Risikomatrix ermittelt. Nähere Informationen zur Risikoabschätzung finden sich in den 

jeweiligen Beiblättern zur Wassergewinnung, Aufbereitung und Versorgungsgebiet. Ist eine 

Abschätzung des Risikos aufgrund fehlender Informationen nicht möglich, so besteht ein 

Klärungsbedarf. Bereits bestehende Maßnahmen zur Risikobeherrschung wurden bei der 

Risikoabschätzung berücksichtigt. 
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Tabelle 18: Risikomatrix 
 

  Schadensausmaß 

    gering mittel hoch 

Eintrittswahr-

scheinlichkeit 

gering geringes Risiko geringes Risiko mittleres Risiko 

mittel geringes Risiko mittleres Risiko hohes Risiko 

hoch mittleres Risiko hohes Risiko hohes Risiko 

 

Die Risiken in den Gewinnungsgebieten, Aufbereitungsanlagen und Versorgungsgebieten der 

RWW wurden durch die RWW nicht mit der oben geschilderten Systematik beschreiben und 

bewertet, sondern in Form eines Fließtextes beschrieben, der von der RWW bereitgestellt 

wurde und dessen Kernpunkte hier wiedergegeben werden.  

Die Stadt Borken macht sich die Bewertung der Stadtwerke Borken und der RWW zu Eigen, 

sofern keine davon abweichenden Bewertungen durch die Stadt Borken im Folgenden 

vermerkt sind. 

Bestehende und geplante Maßnahmen zur Risikobeherrschung werden anhand der 

Kennnummern und Gefahrenquellen in Kapitel 4 beschrieben. 

3.1 Risikobewertung der ohne durch den fortschreitenden 

Klimawandel bedingte Risiken 

3.1.1 Risiken der Wassergewinnung im Gemeindegebiet (nicht 

Klimawandel bedingte Risiken) 

Diese Risiken betreffen Ereignisse in der Wassergewinnung „Im Trier“, die auf dem Gebiet der 

Stadt Borken liegt. Sie sind zusammenfassend in Tabelle 19 sowie in Anhang 7 und Anhang 

8 aufgeführt. 
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Tabelle 19  Risiken der Wassergewinnung "Im Trier" (nicht Klimawandel bedingte 
Risiken) 

Nr. Gefahrenquelle Ereignis und Ursache Risiko 

SWB_
G_T-2 

Abwasser Ereignis: Freisetzen von 
Abwasserinhaltsstoffen, Haushalts- und 
Industriechemikalien, Arzneimittel und 
Rückstände, mikrobiologische Belastung. 
Ursache: undichte Abwasserleitungen 

gering 

SWB_
G_T-3 

Eingriffe in den 
Untergrund 

Ereignis: Freisetzen von Schmier- und 
Treibstoffen.  
Ursache: Verletzung der Deckschicht, Unfall, 
Leckage/Defekt, menschl. Versagen bei 
Umgang mit Fahrzeugen und Geräten bei 
städtebaulichen Arbeiten 

gering 

SWB_
G_T-5 

Industrie- & 
Gewerbe 

Ereignis: Freisetzen wassergefährdender 
Stoffe.  
Ursache: Unfall, Leckage/Defekt, menschl. 
Versagen bei Umgang mit Stoffen, Anlagen, 
Fahrzeugen und Geräten 

gering 

SWB_
G_T-6 

Landwirtschaft Ereignis: Freisetzen von PSM, Düngemitteln, 
mikrobiologische Belastungen, Schmier- und 
Treibstoffe.  
Ursache: Übermäßiges Düngen 

hoch 

SWB_
G_T-7 

Siedlung & Verkehr Ereignis: Freisetzen wassergefährdender 
Stoffe, Schmier- und Treibstoffe.  
Ursache: Unfall, Leckage/Defekt, menschl. 
Versagen bei Umgang mit Fahrzeugen 

gering 

SWB_
G_T-8 

Sport, Freizeit & 
Sonstiges 

Ereignis: Freisetzen von PSM, Düngemitteln, 
Schmier- und Treibstoffe 
Ursache: Unfall, Leckage/Defekt, menschl. 
Versagen bei Umgang mit Stoffen, Anlagen, 
Fahrzeugen und Geräten 

gering 

SWB_
G_T-9 

Umgang mit 
wasser-
gefährdenden 
Stoffen 

Ereignis: Freisetzen von wassergefährdenden 
Stoffen 
Ursache: Unfall, Leckge/Defekt, menschl. 
Versagen bei Umgang mit Stoffen, Anlagen, 
Fahrzeugen und Geräten in Siedungsflächen 

gering 

SWB_
G_T-10 

Wasserabhängige 
Ökosysteme/Schut
zgebiete/potentiell 
trockenfallende 
Gewässer  

Ereignis: Unzureichende Grundwassermenge 
Ursache: Rückgang der Infiltration aus 
Oberflächengewässer 

gering 

SWB_
G_T-14 

PFAS (Per- und 
Polyfluorierte 
Alkylsubstanzen) 

Ereignis: Auftreten von PFAS im Grundwasser 
Ursache: Eintrag aus Umwelt 

mittel 

SWB_
G_T-15 

Wasserbedarf & 
Dargebot 

Ereignis: unzureichendes Wasserdargebot, 
ungedeckter Wasserbedarf 
Ursache: unklare Berechnungsgrundlagen 

Klärungs-
bedarf 

SWB_
G_T-16 

Geothermie Ereignis: Eintrag von wassergefährdenden 
Stoffen 
Ursache: Geothermische Nutzung 

gering 
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Die meisten der identifizierten Gefährdungsereignisse weisen ein geringes Risiko auf. Ein 

hohes Risiko besteht durch die landwirtschaftliche Nutzung und den übermäßigen Einsatz von 

Düngemitteln, der bereits im oberen Grundwasserleiter zu Nitratkonzentrationen oberhalb des 

Grenzwerts der TrinkwV führt. 

Klärungsbedarf besteht bei der Ermittlung des Wasserdargebots und des Wasserbedarfs 

aufgrund einer unklaren Datenlage. 

3.1.2 Risiken der Wassergewinnung außerhalb des Gemeindegebiets 

(nicht Klimawandel bedingte Risiken) 

Diese Risiken betreffen die Wassergewinnung „Heiden-Lammersfeld“, die auf dem Gebiet der 

Gemeinde Heiden liegt. Sie sind zusammenfassend in Tabelle 20 sowie in Anhang 9 und 

Anhang 10 aufgeführt. 

 

Tabelle 20  Risiken der Wassergewinnung „Heiden-Lammersfeld“ (nicht 
Klimawandel bedingte Risiken) 

Nr. Gefahrenquelle Ereignis und Ursache Risiko 

SWB-
G-H-2 

Abwasser Ereignis: Freisetzen von 
Abwasserinhaltsstoffen, Haushalts- und 
Industriechemikalien, Arzneimittel und 
Rückstände, mikrobiologische Belastung 
Ursache: Undichte Abwasserleitungen 

gering 

SWB-
G-H-6 
 

Landwirtschaft Ereignis: Freisetzen von PSM, Düngemitteln, 
mikrobiologische Belastungen, Schmier- und 
Treibstoffe 
Ursache: Übermäßiges Düngen 
Eintrittswahrscheinlichkeit: Hoch bei 
Düngemitteln (Nitrat), da bereits im GW zu 
beobachten 

hoch 

SWB-
G-H-7 

Siedlung & Verkehr Ereignis: Freisetzen wassergefährdender 
Stoffe, Schmier- und Treibstoffe 
Ursache: Unfall, Leckage/Defekt, menschl. 
Versagen bei Umgang mit Fahrzeugen 

gering 

SWB-
G-H-8 

Sport, Freizeit & 
Sonstiges 

Ereignis: Freisetzen von PSM, Düngemitteln, 
Schmier- und Treibstoffe 
Ursache: Unfall, Leckage/Defekt, menschl. 
Versagen bei Umgang mit Stoffen, Anlagen, 
Fahrzeugen und Geräten 

gering 

SWB-
G-H-9 

Umgang mit 
wasser-
gefährdenden 
Stoffen 

Ereignis: Freisetzen von wassergefährdenden 
Stoffen 
Ursache: Unfall, Leckage/Defekt, menschl. 
Versagen bei Umgang mit Stoffen, Anlagen, 
Fahrzeugen und Geräten in Siedungsflächen 

gering 

SWB-
G-H-10 

Wasserabhängige 
Ökosysteme/Schut

Ereignis: Unzureichende Grundwassermenge gering 



 

53 
 

Nr. Gefahrenquelle Ereignis und Ursache Risiko 

zgebiete/potentiell 
trockenfallende 
Gewässer  

Ursache: Rückgang der Infiltration aus 
Oberflächengewässer 

SWB-
G-H-14 

PFAS (Per- und 
Polyfluorierte 
Alkylsubstanzen) 

Ereignis: Auftreten von PFAS im Grundwasser 
Ursache: Eintrag aus Umwelt 

mittel 

SWB-
G-H-15 

Wasserbedarf & 
Dargebot 

Ereignis: unzureichendes Wasserdargebot, 
ungedeckter Wasserbedarf 
Ursache: unklare Berechnungsgrundlagen 

Klärungs-
bedarf 

SWB-
G-H-16 

Geothermie Ereignis: Eintrag von wassergefährdenden 
Stoffen 
Ursache: Geothermische Nutzung 

gering 

 

Die Stadt Borken hat auf die Ereignisse und Ursachen keinen direkten Einfluss, da diese auf 

dem Gebiet der Gemeinde Heiden liegen. Die meisten Ereignisse weisen nur ein geringes 

Risiko auf. Ein hohes Risiko wird beim übermäßigen Einsatz von Düngemitteln durch die 

Landwirtschaft gesehen. Klärungsbedarf besteht bei der Ermittlung des Wasserdargebots und 

des Wasserbedarfs aufgrund einer unklaren Datenlage. 

3.1.3 Risiken der Wasseraufbereitung (nicht Klimawandel bedingte 

Risiken) 

Für die Wasseraufbereitungsanlage „Im Trier“ wurden keine Ereignisse identifiziert, von denen 

ein nicht Klimawandel bedingtes Risiko für die Wasserversorgung ausgeht. Allerdings stehen 

noch Messungen von Bisphenol A aus, die nach neuer TrinkwV analysiert werden müssen. 

Nähere Angaben sind in Anhang 5 und Anhang 6 aufgeführt. 

3.1.4 Risiken im Versorgungsgebiet (nicht Klimawandel bedingte 

Risiken) 

Die nicht klimabedingten Risiken sind zusammenfassend in Tabelle 21 sowie in Anhang 3 und  

Anhang 4 aufgeführt. 
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Tabelle 21  Risiken im Versorgungsgebiet „Borken-Heiden-Raesfeld“ (nicht 
Klimawandel bedingte Risiken) 

Nr. Gefahrenquelle Ereignis und Ursache Risiko 

SWB-
V-2 

Rohrbruch Ereignis: Rohrbrüche nehmen geringfügig zu 
in den letzten Jahren 
Ursache: Rohrnetz überaltert 

hoch 

SWB-
V-3 
 

Stagnation Ereignis: Stagnation (laut 
Rohrnetzberechnung) 
Ursache: geringer Durchfluss, hohe 
Vermaschung 

mittel 

SWB-
V-4 

Temperaturanstieg 
des Trinkwassers 

Ereignis: Temperaturanstieg im 
Verteilungsnetz 
Ursache: Heiße Sommermonate 

mittel 

SWB-
V-6 

Ausfall Vorlieferant Ereignis: Temporärer Ausfall der Versorgung 
durch RWW für Burlo und Weseke 
Ursache: Technische Störung 

mittel 

 

Die Risiken im Versorgungsgebiet sind weitgehend mittleren Ausmaßes. Lediglich die 

Auswirkung von Rohrbrüchen wird als hoch angesehen, da es infolge des überalterten 

Rohrnetzes häufig zu Rohrbrüchen und Versorgungsunterbrechungen bei den 

Reparaturarbeiten kommt. 

3.1.5 Risiken der Wasserlieferung durch RWW (nicht Klimawandel 

bedingte Risiken) 

RWW erstellt derzeit eine zentrale und dezidierte Risikoanalyse. Diese wird u. a. durch die 

Trinkwasserverordnung, die Trinkwassereinzugsgebieteverordnung, das Wassersicher-

stellungsgesetz und das KRITIS-Dachgesetz gefordert. Die Ergebnisse der Risikoanalyse 

werden den Kreisen und Gemeinden nach Abschluss zur Verfügung gestellt. 

Nitratbelastung 

Die Landwirtschaft stellt ein konkretes Risiko in den Wassergewinnungsgebieten dar, in denen 

das gesamte Rohwasser oder größere Anteile davon aus Grundwasser besteht. Auch wenn 

die Nitratkonzentrationen in Sickerwasseranalysen und in den oberflächennahen 

Grundwassermessstellen in vielen Gebieten abnehmende Tendenzen zeigen, ist das 

Eintragsniveau aufgrund der regionalen agrarökonomischen Struktur mit einem hohen Anteil 

an Mais und Sonderkulturen zu hoch. Langfristig pausen sich die Nährstoffeinträge im 

Rohwasser der Brunnengalerien durch, insbesondere wenn andere Nutzungen mit wenig N-

Eintrag fehlen. Die Roh- bzw. Trinkwasserqualitäten des Werkes Velen-Tannenbültenberg 

sind, auch bedingt durch (endliche!) Nitratabbauprozesse im Untergrund, auf längere 
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Zeiträume gesichert. Im Wassergewinnungsgebiet Reken ist die Tendenz der 

Nitratkonzentration im Rohwasser steigend. 

PBSM-Belastung 

Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSM) werden in der 

Landwirtschaft und in Gartenbau fast flächendeckend eingesetzt. Im Rahmen des 

Gebietsmonitorings wurden nur sehr vereinzelt Wirkstoffe in den Einzugsgebieten 

nachgewiesen. Aus diesen Einzelfällen lässt sich keine Gefährdung für die 

Rohwassergewinnung ableiten. Sichtbarer werden dagegen die Abbauprodukte der Wirkstoffe 

der PBSM, die sogenannten Metabolite, die in den vorgefundenen Konzentrationen und nach 

derzeitiger humantoxikologischer Bewertung keine Gefährdung des Rohwassers in Zukunft 

darstellen. 

3.2 Risikobewertung der durch den Klimawandel bedingten Risiken 

3.2.1 Klimawandel bedingte Risiken der Wassergewinnung im 

Gemeindegebiet 

Diese Risiken betreffen Ereignisse in der Wassergewinnung „Im Trier“, die auf dem Gebiet der 

Stadt Borken liegt. Sie sind in Tabelle 22 sowie in Anhang 7 und Anhang 8 aufgeführt. 

Tabelle 22  Klimawandel bedingte Risiken der Wassergewinnung "Im Trier" 

Nr. Gefahrenquelle Ereignis und Ursache Risiko 

SWB-
G-T-K1 

Quantitative 
Auswirkungen 

Ereignis: Unzureichende Rohwassermenge 
Ursache: Konkurrenz mit Landwirtschaft 

mittel 

SWB-
G-T-K2 
 

Qualitative 
Auswirkungen 

Ereignis: Eintrag von Düngemitteln 
Ursache: nicht klimaangepasste Düngung und 
Bewirtschaftung 

hoch 

 

Ein mittleres Risiko wird bei erhöhter Wasserentnahme durch die Landwirtschaft in den 

zukünftig heißeren und trockeneren Sommern gesehen, da ggf. nicht mehr ausreichend 

Wasser für die Trinkwasserversorgung zur Verfügung steht. Da der Trinkwasserversorgung 

jedoch eine rechtliche Vorrangstellung einzuräumen ist, wird das Risiko nicht als hoch, 

sondern nur als mittel eingeschätzt. Ein hohes Risiko wird jedoch bei der nicht 

klimaangepassten Düngung und Bewirtschaftung in der Landwirtschaft gesehen. 
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3.2.2 Klimawandel bedingte Risiken der Wassergewinnung außerhalb 

des Gemeindegebiets 

Diese Risiken betreffen die Wassergewinnung Heiden-Lammersfeld, die auf dem Gebiet der 

Gemeinde Heiden liegt. Sie sind in Tabelle 23 sowie in Anhang 9 und Anhang 10 aufgeführt. 

Tabelle 23  Klimawandel bedingte Risiken der Wassergewinnung "Heiden-
Lammersfeld" 

Nr. Gefahrenquelle Ereignis und Ursache Risiko 

SWB-
G-H-K1 

Quantitative 
Auswirkungen 

Ereignis: Unzureichende Rohwassermenge 
Ursache: Konkurrenz mit Landwirtschaft 

mittel 

SWB-
G-H-K2 
 

Qualitative 
Auswirkungen 

Ereignis: Eintrag von Düngemitteln 
Ursache: nicht klimaangepasste Düngung und 
Bewirtschaftung 

hoch 

 

Hier werden analoge Risiken zur Wassergewinnung Im Trier gesehen. Die Stadt Borken hat 

jedoch auf die Ereignisse und Ursachen keinen direkten Einfluss, da diese auf dem Gebiet der 

Gemeinde Heiden liegen. 

 

3.2.3 Klimawandel bedingte Risiken der Wasseraufbereitung  

Für die Wasseraufbereitungsanlage „Im Trier“ sind weder Klimawandel bedingte kritische 

Entwicklungen der Rohwasserqualität noch Risiken für die Aufbereitung zu erwarten. Nähere 

Angaben sind in Anhang 5 und Anhang 6 aufgeführt. 

 

3.2.4 Klimawandel bedingte Risiken im Versorgungsgebiet 

Die Klimawandel bedingten Risiken im Versorgungsgebiet sind in Tabelle 24  sowie in Anhang 

3 und Anhang 4 aufgeführt. 
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Tabelle 24  Klimawandel bedingte Risiken im Versorgungsgebiet Borken-Heiden-
Raesfeld 

Nr. Gefahrenquelle Ereignis und Ursache Risiko 

SWB-
V-K1 

Auslastung der 
Netzabgabe am 
Spitzentag 
(m³/Tag) von über 
90% 

Ereignis: Wasserabgabe an einzelnen Tagen 
höher als 90% der Produktionskapazität 
Ursache: Hoher Wasserbedarf an heißen 
Tagen 

mittel 

SWB-
V-K5 
 

Ausfall der 
Trinkwasserversor
gung durch 
Kleinanlagen 

Ereignis: Trockenfall von Kleinanlagen 
(Selbstversorger) 
Ursache: Sinkender Grundwasserspiegel 

hoch 

 

Der Ausfall der Trinkwasserversorgung durch Kleinanlagen stellt ein hohes Risiko für die Stadt 

Borken dar. Auch wenn langfristige Prognosen zum Klimawandel eine gleichbleibende oder 

leicht zunehmende Grundwasserneubildung vorhersagen, war es in den trockenen Sommern 

der letzten Jahre zu verstärkten Anfragen von Betreibern von Kleinanlagen bei den 

Stadtwerken Borken nach einem Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung 

gekommen. Diese Anschlüsse sind jedoch aus wirtschaftlichen Gründen nicht darstellbar. 

 

3.2.5 Klimawandel bedingte Risiken der Wasserlieferung durch RWW 

Für die Wasserwirtschaft bedeutet der Klimawandel eine Verschärfung und Häufung bereits 

existierender und bekannter Phänomene und Probleme. Die Anpassungsmöglichkeiten, mit 

denen sich die Branche beschäftigt, sind vielfältig. So berücksichtigen die Unternehmen bei 

Trendanalysen und langfristigen Wasserdargebots- und Bedarfsprognosen verstärkt die 

regionalen Auswirkungen des Klimawandels. Mehr und mehr 

Wasserversorgungsunternehmen etablieren Instrumente des Sicherheits-, Risiko- und Krisen-

managements in ihre betriebliche Organisation und überprüfen dabei systematisch ihren 

Anpassungsbedarf an die Auswirkungen des Klimawandels. 

Reduzierung des Wasserdargebots 

Saisonal kann die Wasserverfügbarkeit zurückgehen, was auch eine Erhöhung der Nähr- und 

Schadstoffkonzentrationen in Gewässern zur Folge haben kann. Häufigere und länger 

andauernde Hitze- und Trockenperioden führen immer öfter zu einem höheren Spitzenbedarf. 

Durch Temperaturanstiege kommt es zur Zunahme der Verdunstung und einer vermehrten 

Grundwasserzehrung im Sommer.  
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Nutzungskonkurrenzen 

Grundwasser ist mit circa 62 Prozent die meistgenutzte Rohwasserressource zur 

Trinkwassergewinnung in Deutschland. Bedingt durch den Klimawandel kommt es allerdings 

schon heute und zukünftig voraussichtlich vermehrt zu langanhaltenden Trockenzeiten in 

Verbindung mit abnehmenden Grundwasserständen. Gleichzeitig nehmen die 

Nutzungskonflikte um die begrenzten Grundwasservorkommen mit der Industrie, 

Landwirtschaft und Natur zu. Als weitere Wasserressource werden neben dem Grundwasser 

auch Talsperren und Flüsse genutzt, die jedoch in den letzten Hitzejahren vermehrt „quantitati-

vem Stress“ ausgesetzt waren. Wird das reduzierte Grundwasserdargebot aus den 

Trockenjahren nicht über die Jahre durch hohe Grundwasserneubildung und verringerte 

Entnahmemengen ausgeglichen, müssen zur Vermeidung von Nutzungskonflikten u. a. neue 

Wasserressourcen erschlossen werden, um eine quantitativ und qualitativ einwandfreie 

Wasserversorgung nachhaltig sicherzustellen. 
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4 Maßnahmen der Gemeinde zur langfristigen Sicherstellung der 

öffentlichen Wasserversorgung 

Ausgehend von den Risikobewertungen in Kapitel 3 werden die daraus abgeleiteten 

Maßnahmen zur Risikobeherrschung zusammenfassend dargestellt. Dabei wird zwischen 

Maßnahmen, die bereits durchgeführt wurden, derzeit umgesetzt werden und zukünftig 

geplant werden, unterschieden. Die von den Stadtwerken Borken erhobenen Maßnahmen 

folgen der in Kapitel 3 erläuterten Zuordnung der Risiken anhand der jeweiligen Kennung. Die 

Maßnahmen der RWW werden in einem Fließtext erläutert, der von der RWW bereitgestellt 

und übernommen wurde. 

4.1 Maßnahmen der Stadtwerke Borken 

Die Maßnahmen der Stadtwerke Borken zur langfristigen Sicherstellung der 

Trinkwasserversorgung sind zusammenfassend in Tabelle 25 sowie in Anhang 3, Anhang 4, 

Anhang 5, Anhang 6, Anhang 7, Anhang 8, Anhang 9, und Anhang 10 aufgeführt. 

Tabelle 25: Maßnahmen der Stadtwerke Borken 

Nr. Gefahrenquelle Maßnahme Umsetzung 

SWB-
G-T-2 

Abwasser Überprüfung der Abwasserleitungen alle 
15 a 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-T-3 

Eingriffe in den 
Untergrund 

Baustellenüberwachung, Auflagen im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren durch 
untere Wasserbehörde 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-T-5 

Industrie- & 
Gewerbe 

Anwendung der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-T-6 

Landwirtschaft Landwirtschaftliche Kooperation, Runder 
Tisch Gewässerschutz, einzelvertragliche  
Pacht- und Bewirtschaftungsverträge mit 
Landwirten mit Ausgleichszahlungen 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-T-8 

Siedlung & Verkehr Ausbau der Straßen nach Richtlinien für 
bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten (RiStWag) 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-T-9 

Sport, Freizeit & 
Sonstiges 

Begehung des Schutzgebietes, 
Überwachung der Auflagen 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-T-10 

Umgang mit 
wasser-
gefährdenden 
Stoffen 

Maßnahmen: Information der Bevölkerung, 
Informationskampagne 

geplant ca. 
2026/27 

SWB-
G-T-14 

Wasserabhängige 
Ökosysteme/ 
Schutzgebiete/ 
potentiell 
trockenfallende 
Gewässer  

Einschränkung der Entnahme aus 
Oberflächengewässern 

wird 
praktiziert 
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Nr. Gefahrenquelle Maßnahme Umsetzung 

SWB-
G-T-15 

PFAS (Per- und 
Polyfluorierte 
Alkylsubstanzen) 

weiter PFAS beobachten gemäß 
Anforderungen der TrinkwV 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-T-16 

Wasserbedarf & 
Dargebot 

Wasserbedarf und Wasserdargebot werden 
derzeit neu berechnet 
(Wasserrechtsverfahren für neues 
Wasserrecht) 

In Arbeit 

SWB-
G-T-K1 

Quantitative 
Auswirkungen des 
Klimawandels 

Arbeitskreise zum Wasserbedarf der 
Landwirtschaft mit allen Beteiligten und 
Modellrechnungen mit Maßnahmenplanung 
Umsetzung: in Arbeit 

In Arbeit 

SWB-
G-T-K2 

Qualitative 
Auswirkungen des 
Klimawandels 

erhöhter Gewässerschutz, erhöhter 
Kooperationsaufwand mit Landwirtschaft 

In Arbeit 

SWB-
G-H-2 

Abwasser Überprüfung der Abwasserleitungen alle 
15 a 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-H-6 
 

Landwirtschaft Landwirtschaftliche Kooperation, Runder 
Tisch Gewässerschutz, einzelvertragliche 
Pacht- und Bewirtschaftungsverträge mit 
Landwirten mit Ausgleichszahlungen 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-H-7 

Siedlung & Verkehr Baustellenüberwachung, Auflagen im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren durch 
untere Wasserbehörde 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-H-8 

Sport, Freizeit & 
Sonstiges 

Begehung des Schutzgebietes, 
Überwachung der Auflagen 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-H-9 

Umgang mit 
wasser-
gefährdenden 
Stoffen 

Anwendung der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-H-10 

Wasserabhängige 
Ökosysteme/Schut
zgebiete/potentiell 
trockenfallende 
Gewässer (z.B. 
Entnahmebeschrän
kungen) 

Einschränkung der Entnahme aus 
Oberflächengengewässern 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-H-14 

PFAS (Per- und 
Polyfluorierte 
Alkylsubstanzen) 

weiter PFAS beobachten gemäß 
Anforderungen der TrinkwV 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-H-15 

Wasserbedarf & 
Dargebot 

Wasserbedarf und Wasserdargebot werden 
derzeit neu berechnet 
(Wasserrechtsverfahren für neues 
Wasserrecht) 

In Arbeit 

SWB-
G-H-K1 

Quantitative 
Auswirkungen des 
Klimawandels 

Arbeitskreise zum Wasserbedarf der 
Landwirtschaft mit allen Beteiligten und 
Modellrechnungen mit Maßnahmenplanung 
Umsetzung: in Arbeit 

In Arbeit 

SWB-
G-H-K2 

Qualitative 
Auswirkungen des 
Klimawandels 

erhöhter Gewässerschutz, erhöhter 
Kooperationsaufwand mit Landwirtschaft 

In Arbeit 
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Nr. Gefahrenquelle Maßnahme Umsetzung 

SWB-
V-2 

Rohrbruch langjähriges Sanierungskonzept 
langjähriges Sanierungskonzept der 
Trinkwasserleitungen 

In Arbeit 

SWB-
V-3 

Stagnation Spülplan wird 
praktiziert 

SWB-
V-4 

Temperaturanstieg 
im Trinkwasser 

Beibehaltung der tiefen Rohrverlegung für 
Wasser (tiefer als 1 m) 

wird 
praktiziert 

SWB-
V-5 

Ausfall Vorlieferant Ersatzversorgung über Netz der SW Borken 
(Station Wöstenstiege) bei temporärem 
Ausfall der Versorgung durch RWW für 
Burlo und Weseke 

wird 
praktiziert 

SWB-
V-K1 

Auslastung der 
Netzabgabe am 
Spitzentag 
(m³/Tag) von über 
90% 

Möglichkeit der Reduzierung der Lieferung 
an SVS und Steigerung des Bezugs von 
RWW 

Bei Bedarf 

 

Die meisten Maßnahmen werden bereits praktiziert oder sind in Erarbeitung. Sollte eine 

erhöhte Netzauslastung zu Versorgungsengpässen führen, so besteht die Möglichkeit, gezielt 

darauf zu reagieren. Die Maßnahmen liegen alle im Verantwortungsbereich der Stadtwerke 

Borken. Die Stadt Borken hat keinen direkten Einfluss auf deren Umsetzung. 

4.2 Maßnahmen der RWW 

Um eine langfristige, qualitativ und quantitativ abgesicherte Wasserversorgung zu 

ermöglichen und gleichzeitig die Wasserressourcen auch für andere Nutzer zu bewahren, 

arbeitet RWW aktiv an Forschungsvorhaben und Zukunftsprojekten der Wasserwirtschaft mit. 

Dies bietet RWW, aber auch anderen Nutzern kurz- bis langfristig ansetzende Lösungsansätze 

zur Reaktion auf unterschiedliche Zukunftsszenarien. Wichtiger Leitgedanke bei der 

Entwicklung von Lösungsansätzen muss sein, gemeinsam mit Politik, Wasserbehörden und 

weiteren Wassernutzern (u. a. Landwirtschaft, Industrie, Bevölkerung) durch präventive 

Maßnahmen für den quantitativen und qualitativen Erhalt der zur Wassergewinnung genutzten 

Ressourcen zu sorgen. Vor diesem Hintergrund beteiligt RWW sich u. a. an 

Forschungsvorhaben, Bildungsmaßnahmen zur Stärkung des Umweltbewusstseins sowie an 

der Entwicklung von Maßnahmenkonzepten. Themenbezogen werden die wesentlichen Ziele 

und Ergebnisse der Forschungsvorhaben im Folgenden kurz beschreiben. 
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4.2.1 Reduzierung des Stoffeintrags durch die landwirtschaftliche 

Flächennutzung 

 Kooperationen Landwirtschaft/Wasserwirtschaft 

Bereits seit 1992 versucht RWW, über eine Kooperation mit den im Wasserschutzgebiet 

tätigen Landwirten das Rohwasser auf Trinkwasserqualität zu halten oder zu bringen. RWW 

wird auch in Zukunft weiterhin die bisher erfolgreichen Kooperationen mit den in den 

Wasserschutzgebieten tätigen Landwirten fortsetzen, um das Grundwasser auf 

Trinkwasserqualität zu halten oder zu bringen. Daher wird RWW auch weiterhin die Kosten für 

die Gewässerschutzberatung, die Prämien für eine zielwertbasierte Landbewirtschaftung und 

Forschungsprojekte zum nachhaltigen Schutz des Grundwassers übernehmen. 

• Kooperation Reken/Velen: Insgesamt werden 126 ha (56 ha Reken, 70 ha Velen) der 

ca. 850 ha großen Wasserschutzgebiete Reken und Velen (555 ha Reken, 290 ha 

Velen) landwirtschaftlich genutzt. Bereits 1992 wurde zum Schutz des zur 

Trinkwassergewinnung genutzten Rohwassers vor Nitrat eine freiwillige Kooperation 

zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft gegründet, in der RWW die Kosten für 

spezielle Wasserschutzberatung, für die auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen 

durchgeführten gewässerschonenden Maßnahmen und anteilig auch die Kosten für 

besondere Geräte oder Lagerbehälter für Wirtschaftsdünger übernahm. Im Jahre 2010 

erfolgte ein zwischen Wasserversorger und der Landwirtschaftskammer NRW 

abgestimmter Strategiewechsel von einer reinen Maßnahmenförderung zu einer 

effizienzbasierten Förderung der Landwirte (Konzept 2020). Hierbei wird die finanzielle 

Förderung an das Erreichen konkreter Ziele geknüpft. Die Auszahlung von 

Flächenprämien erfolgt nur, wenn eine Reihe konkreter Gewässerschutzregeln 

eingehalten und vorher festgelegte Bodenkennwerte (Herbst-Nmin-Werte) 

unterschritten werden. Für die Gewässerschutzberatung finanziert RWW anteilig die 

Tätigkeit von einem bei der Landwirtschaftskammer Borken angestellten Mitarbeiter.  

Mit 197 ha Antragsfläche im Jahr 2022, die 85 % Anteil an der potenziellen 

Antragsfläche entsprechen, ist weiterhin eine gute Beteiligung der Landwirte 

festzustellen.  Aufgrund der kleinen Gebietsgröße und stark variierenden Kulturen ist 

kein eindeutiger Trend aus den Nmin-Werten abzuleiten. Die Werte sind zudem durch 

klimatisch extreme Jahre überprägt. Effekte der trockenen Jahre, in denen das 

Nährstoffdargebot keinem entsprechenden Pflanzenaufwuchs gegenüberstand, 

deuten sich auch in hohen Nitratkonzentrationen bei den Sickerwasseruntersuchungen 

in Reken an. Die Nitratkonzentration ist dort von ursprünglich 61 mg/l in 2011 auf 117 
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mg/l im Jahr 2022 angestiegen. Hier ist vorgesehen, gebietsspezifische 

Besonderheiten in der Kooperationsarbeit stärker zu fokussieren. Hier sind Mais- und 

Sonderkulturanbau prägend. 

• Kooperation Holsterhausen/Üfter Mark: RWW kooperiert aktiv und gezielt mit den in 

den Einzugsgebieten tätigen Landwirten. Seit 1992 hat es sich als Form des 

vorsorgenden Gewässerschutzes bewährt, durch Beratung und gezielte Förder- und 

Ausgleichsprogramme den Eintrag von Nitrat und Pflanzenschutzmitteln ins 

Grundwasser zu minimieren. Die Kooperation im Wasserschutzgebiet 

Holsterhausen/Üfter Mark fokussiert ihre Tätigkeit seit 2011 auf Bereiche mit 

besonders hoher Eintragsgefährdung in sogenannten Intensivberatungsgebieten. Dort 

wird die Bewirtschaftung aktiv über ein erfolgsbasiertes Prämienmodell begleitet. Die 

Auszahlung von Flächenprämien erfolgt nur, wenn eine Reihe konkreter 

Gewässerschutzregeln eingehalten und vorher festgelegte Bodenkennwerte (Herbst-

Nmin-Werte) unterschritten werden. In der Laufzeit des sogenannten Konzepts 2020 

hat sich gezeigt, dass die Erreichung des wasserwirtschaftlich als Zielgröße definierten 

Nmin-Werts von 30 kg N/ha im Gebietsmittel mit den derzeit durchgeführten 

präventiven Maßnahmen schwer zu erreichen sei. Gleichzeitig stellen Nmin-Werte bei 

den beobachteten extrem trockenen oder auch nassen Jahren kein geeignetes Maß 

für die Prämierung von gewässerschonendem Handeln dar. Im Schnitt der letzten 

Jahre steigen die Nmin-Werte daher an, obwohl sich an den 

Sickerwasserkontrollstellen sowie im Grundwasser ein positiver Trend abzeichnet. Im 

Jahr 2022 startete ein Nachfolgekonzept, welches im Kern die Umstellung auf ein 

relatives Prämienmodell beinhaltete. Dieses umgeht bei der Bewertung 

witterungsbedingte Einflüsse, indem es immer die besseren 50 % der Flächen in 

jeweils allen Kulturen prämiert. Flankierend werden für wasserwirtschaftlich besonders 

sensible Standorte, v.a. in der Wasserschutzzone IIIA sowie auf stark humosen 

Flächen, verschiedene Maßnahmepakete angeboten, die langjährige extensive 

Nutzungen von Grün-, Weideland- und Ackerflächen beinhalten. Die durch die GAP-

Reform verpflichtenden Stilllegungen von 4 % der betrieblichen Ackerflächen wurden 

in der Kooperation für den Gewässerschutz als Chance genutzt. Die primär aus 

ökologischer Sicht wertvolle Stilllegung wurde um wirksame Elemente für den 

Gewässerschutz aufgewertet und wird als Maßnahmenpaket im 

Intensivberatungsgebiet angeboten. Die mit dem Gewässerschutz verbundenen 

Mehraufwendungen und die langjährige vertragliche Bindung wird finanziell durch 

RWW ausgeglichen. Ziel ist es, Anreiz zu schaffen, diese Flächen mit erwartet 
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minimalen Nitratauswaschungen verstärkt in den Intensivberatungsgebieten zu 

platzieren. 

Darüber hinaus wurden im Jahr 2023 die Intensivberatungsgebiete der Kooperation 

Holsterhausen/Üfter Mark neu festgelegt. Grundlage dafür waren neuere Erkenntnisse zur 

Grundwasserströmung und zu nitrataustragssensiblen Flächen. Auch wenn Teilbereiche der 

bisherigen Gebiete nun nicht mehr von der Intensivberatung profitieren, ist durch 

weitreichende Erweiterungen der Bereich der antragsberechtigten Flächen von 2.700 ha auf 

3.700 ha gestiegen. Bisher bestand mit 2.400 ha Antragsfläche und 147 Betrieben bislang eine 

gute Beteiligung.  

Für die Gewässerschutzberatung finanziert RWW die Tätigkeit von vier bei der 

Landwirtschaftskammer Borken angestellten Mitarbeitern. 

 Forschungsvorhaben 

• Hohe, durch die intensive landwirtschaftliche Flächennutzung verursachte 

Nitrateinträge führen in wasserwirtschaftlich genutzten Grundwasserleitern sehr häufig 

zu einer Überschreitung des derzeit gültigen Grenzwertes für Trinkwasser von 50 mg/l. 

In diesen Aquiferen können reduzierte Verbindungen in Form von organischem 

Kohlenstoff oder Eisensulfiden vorliegen, die als natürliches Nitratabbaupotenzial die 

Nitratkonzentrationen derzeit noch geringhalten. Dieses Abbaupotenzial ist jedoch eine 

endliche Ressource, so dass die Frage nach der Art und der zeitlichen Verfügbarkeit 

von herausragender Bedeutung für RWW ist. In dem mit der Ruhr-Universität Bochum 

durchgeführten und von RWW finanzierten Projekt „Nitrateintrag und Prognose zum 

Nitratabbau im Wassergewinnungsgebiet Dorsten-Holsterhausen und Üfter Mark 

der RWW“ (Laufzeit 03/2017 – 08/2017) wurde die aktuelle Belastungssituation des 

wasserwirtschaftlich genutzten Grundwasserleiters mit Nitrat exemplarisch bewertet 

sowie erste Einschätzungen zum vorhandenen Nitratabbauvermögen und damit zur 

weiteren Entwicklung der Nitratkonzentrationen im Rohwasser getroffen. Die Methodik 

ermöglicht eine fundierte Qualifizierung und Quantifizierung der im Grundwasserleiter 

ablaufenden Nitratabbauprozesse und ist eine Grundlage für die weitere 

Gebietsbewertung. Ein Ziel ist die Abschätzung des Zeitraums, wann unter den aktuell 

beobachteten Nitrateinträgen ein Nitratdurchbruch in den Förderbrunnen zu erwarten 

ist. Die Erkenntnisse können dann für die Entwicklung und die Umsetzung von 

Handlungsstrategien zur nachhaltigen Reduktion von Nitrateinträgen genutzt werden.  

• In dem von innogy finanzierten Untersuchungsvorhaben „Verbesserung der 

Kostenwirksamkeit von Kooperationsmaßnahmen im Gewässerschutz durch 
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innovative Methoden“ (Laufzeit 06/2016 – 10/2018) wurde am Beispiel von drei 

Wassergewinnungsgebieten der RWW untersucht, wie durch innovative Analyse- und 

Bewertungsmethoden die Effizienz der Kooperationsarbeit zwischen Land- und 

Wasserwirtschaft weiter gesteigert werden kann. Insbesondere wurde im Rahmen der 

durchgeführten Untersuchungen geprüft, inwieweit durch Einsatz der N2/Ar-Methode 

die Erfassung von Denitrifikationsverlusten im Grundwasserleiter quantifiziert und 

hierdurch der tatsächliche N-Eintrag in das Grundwasser (als Folge landwirtschaftlicher 

Flächennutzung) präzisiert werden kann. Durch die Erstellung einer 

Kostenwirksamkeitsanalyse wurden die Gesamtkosten und die 

maßnahmenspezifischen Kosten der Kooperationsarbeit erfasst und in Bezug zur 

Effektivität (hier: verminderter Belastungsdruck auf die Grundwasserressourcen) der 

bisherigen Kooperationsarbeit gesetzt. 

• Etwa ein Drittel der in Deutschland geernteten Spinatmenge wird im Münsterland 

angebaut. Im Vergleich zum Ackerbau ist das Risiko einer erhöhten Nitratauswaschung 

im Spinatanbau aufgrund der höheren Anbauintensität, einer über weite Kulturphasen 

geringen Wurzeldichte und Wurzeltiefe sowie der zumeist hohen Nmin-Restwerte nach 

der Ernte erhöht. Dies spiegelt sich in einer hohen Nitratbelastung von 

Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern wider. Umso wichtiger ist die 

gemeinsame (Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Lebensmittelindustrie) Erarbeitung 

zielführender Anbaustrategien, um das Nitratauswaschungsrisiko im Spinatanbau zu 

minimieren. Vor diesem Hintergrund wurden mit finanzieller Unterstützung durch RWW 

im LEADER-Projekt „Ressourcen- und Umweltschonung in der 

Pflanzenproduktion – Schwerpunkt Spinatanbau“ (Laufzeit 01/2018 – 12/2020) 

eine Reihe von Feldversuchen zur Optimierung der Düngung und des 

Nacherntemanagements durchgeführt. 

• Ein wesentlicher Einfluss auf die Nitrateinträge in das Grundwasser geht von der Auswahl 

der angebauten Kulturen aus. Der Anbau von Mais trägt zu erhöhten Nitratbelastungen im 

Grundwasser bei, so auch in den nördlichen Versorgungsgebieten der RWW. Mais stellt 

häufig die dominierende Kultur an der landwirtschaftlichen Nutzfläche dar, so dass die 

Anbauoptimierung bzw. ein Ersatz mit grundwasserschonenderen Kulturen für den 

Grundwasserschutz den größten Nutzen erbringt. Dazu werden einerseits umfangreiche 

Demonstrationsversuche für verschiedene Maßnahmen zur Etablierung einer 

wirkungsvollen, stickstoffzehrenden Winterbegrünung nach der Maisernte durchgeführt. 

Andererseits wurde mit der Durchwachsenen Silphie eine Alternative zu Energiemais in 

einem Pilotprojekt im Jahr 2018 erstmals im Kooperationsgebiet Holsterhausen/Üfter Mark 
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als eine besonders effiziente Gewässerschutzmaßnahme etabliert. Die Durchwachsene 

Silphie bietet gleich mehrere Vorteile: Sie bildet bis zu drei Meter hohe Stängel und wächst 

als mehrjährige Dauerkultur, die durch kräftigen Stickstoffentzug und Entfall der 

Bodenbearbeitung die Nitratausträge in das Grundwasser deutlich reduziert. Tiefe Wurzeln 

macht sie zudem trockenheitsresistenter. Gleichzeitig bereichert sie als von Juni bis 

September gelb blühender Korbblütler das Landschaftsbild und besitzt einen hohen 

ökologischen Wert, da sie in dieser Zeit Bienen als ergiebige Weide dient. Der hohe, im 

Vergleich zum Mais jedoch geringere Energiegehalt wird den die Durchwachsene Silphie 

anbauenden Landwirten von RWW finanziell ausgeglichen. Mittlerweile ist die 

Durchwachsene Silphie fester Bestandteil des Förderkatalogs, der zunehmend im 

Wasserschutzgebiet in Anspruch genommen wird. 

4.2.2 Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels 

 Erhöhung des Wasserdargebots 

Zunehmend rückt das Thema Wasserrückhalt in den Brunneneinzugsgebieten zum Erhalt des 

Wasserdargebots in den Vordergrund. Hier wurden zusammen mit den Kommunen örtlich 

angepasste Konzepte entwickelt, um Niederschlagswässer von versiegelten Flächen nicht 

über die nächste Vorflut aus dem Gebiet zu leiten, sondern die ortsnahe Versickerung zu 

ermöglichen. 

Forschungsvorhaben 

• RWW hat sich bereits 2009 bis 2014 über das BMBF-geförderte Verbundvorhaben 

„dynaklim - Dynamische Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels in 

der Emscher-Lippe-Region (Ruhrgebiet)“ mit Klimaprognosen und Folgen für die 

Wasserwirtschaft intensiv befasst. 

• Die Erkenntnisse aus dem dynaklim-Verbundvorhaben aufgreifend wurde im Jahr 2018 

das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderte Projekt 

„Maßnahmenkonzept für konkurrierende Grundwassernutzungen im 

Einzugsgebiet des Hammbachs in Dorsten“ (Laufzeit 05/2018 – 10/2019) von RWW 

mit initiiert und unter Projektleitung der Lippe Wassertechnik GmbH 2019 

abgeschlossen. Das Ziel war es, über ein angepasstes Maßnahmenkonzept die 

Beanspruchung des Grundwasservorkommens zu minimieren. Die konzipierten 

Maßnahmen wurden während der Bearbeitung und im Rahmen der Planung mit allen 

relevanten Akteuren abgestimmt. Trinkwasserversorgung, Landwirtschaft und die 

Feuchtlebensräume/Öffentliche Gewässer sollen auch zukünftig ausreichend Wasser 
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zur Verfügung haben. Das Projekt beinhaltete die Entwicklung und Anwendung eines 

Entscheidungshilfesystems und die Entwicklung und Erprobung modellhafter 

integrierter Lösungsansätze unter Berücksichtigung der Wiedernutzung von Wasser 

eines Pumpwerkes. Um die Möglichkeiten eines solchen Wassermanagements, aber 

auch seine Grenzen, zu untersuchen und zu konkretisieren, wurden 

Modellierungswerkzeuge zur Analyse und Bewertung der wasserwirtschaftlichen 

Situation (weiter-)entwickelt und darauf aufbauend mit allen Beteiligten Strategien zur 

konfliktfreien Nutzung des Grundwassers erarbeitet. 

• Der landwirtschaftliche Bewässerungsbedarf wird sich nach Erkenntnissen aus dem 

Forschungsprojekt „dynaklim“ zukünftig verändern. Dieser wird in Folge des 

Klimawandels gegenüber dem Ist-Zustand deutlich ansteigen. Ansteigende 

Bewässerungsbedarfe können aber nicht konfliktfrei durch eine Vergrößerung des 

Einzugsgebietes ausgeglichen werden, sondern gehen zulasten der Fließgewässer 

oder verursachen örtlich und temporär stark sinkende Grundwasserstände. In den 

Jahren 2018, 2019, 2020 und 2022 führte dieses bereits zu Ertragseinbußen der 

Landwirtschaft. Die Landwirte haben einen extremen Handlungsdruck und derzeit 

keine Alternative vor Ort, da sie auch die Kosten für Bewässerungsanlagen etc. 

grundsätzlich selbst tragen müssen. Auch hier versucht RWW-Lösungen zu finden. 

RWW beabsichtigt, gemeinsam mit den vor-Ort tätigen Landwirten und Behörden ein 

nachhaltiges Bewässerungskonzept unter Berücksichtigung der klimatischen, 

wasserwirtschaftlichen und regionalen Bedingungen zu entwickeln. Dadurch würde 

dann sichergestellt, dass trotz zunehmenden Drucks auf die Wasserressourcen in 

Folge des Klimawandels, die Interessen der Wasser- und Landwirtschaft, der Bürger 

sowie die Belange des Naturschutzschutzes langfristig berücksichtigt werden. Die 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt beauftragte im Jahr 2020 das Folgeprojekt „Klima-

Bewusstsein im Hammbachgebiet (NRW): Nachhaltiges Wassermanagement für 

Landwirtschaft, Landschaft und Wasserversorgung (KlimaBeHageN)“ (Laufzeit 

06/2020 – 03/2023), in dem das erstellte Maßnahmenkonzept ökologisch und 

ökonomisch konkretisiert wurde (www.klimabehagen.de). Die Projektziele waren u.a. 

• die Erstellung einer Studie zur Umsetzbarkeit der bisher erarbeiten 

Maßnahmenvorschläge für die Landwirtschaft mit belastbarer Kostenannahme, 

• eine Erholung des klima- und nutzungsbedingt strapazierten Grundwasserdargebotes 

im Raum und Speisung der Feuchtgebiete, 

• eine langfristige, ressourcenschonende Umstellung der landwirtschaftlichen 

Bewässerung durch mitwirkende Landwirte, 

http://www.klimabehagen.de/
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• die messbare Reduzierung von Wasserverbrauchsspitzen (insbes. in den 

Trockenmonaten) im Projektgebiet infolge einer Sensibilisierung aller Nutzer, 

• die Entwicklung eines von allen Stakeholdern (Land- und Wasserwirtschaft, Ökologie, 

Genehmigungsbehörden) akzeptierten Wassermanagementkonzeptes, 

• die Identifikation von Organisationsstrukturen zur Bereitstellung von Wasser, zum 

Betreiben der Anlagen, zur Verwaltung der Wasserrechte etc., 

• die Erarbeitung eines (statischen) Finanzierungsmodells und die Eruierung von 

Möglichkeiten eines dynamischen Preismodells, 

• der Nachweis der Verbesserung des Grundwasserdargebotes für die Nutzer. 

• Viele der konventionellen Anpassungsmaßnahmen (Erweiterung der Einzugsgebiete, 

Ausbau der Förderkapazitäten, Bildung von Notverbünden mit benachbarten 

Wasserversorgern, Aussprechen von Nutzungseinschränkungen, Neubau von 

Brunnen) sind langfristig zu planen und müssen rechtzeitig auf den Weg gebracht 

werden bzw. können im Falle der Nutzungseinschränkungen lokal zu wirtschaftlichen 

Einbußen in Industrie und Landwirtschaft führen. In einem von E.ON geförderten 

Projekt unterstützte RWW von 01.04.2020 bis 31.12.2022 “Kooperative 

Bewirtschaftungsansätze zur Kompensation klimabedingter Minderungen des 

Grundwasserdargebots”. Um einer Veränderung im Grundwasserdargebot präventiv 

entgegenzuwirken und mit etwaigen zukünftigen Engpässen umgehen zu können, 

erfolgt die Prognose der Grundwasserneubildung, der Vergleich von konventionellen 

und innovativen Anpassungsmaßnahmen im Hinblick auf lokale Nutzbarkeit, Effizienz 

und Kosten sowie die Ableitung kooperativer und ökonomisch tragfähiger 

Grundwasserbewirtschaftungsstrategien. 

 

 Nutzung alternativer Wasserressourcen zur Bewältigung von 

Nutzungskonkurrenzen 

• Eine Möglichkeit, um auch zukünftig die Vorteile der naturnahen 

Grundwassergewinnung nutzen zu können, ist die Erschließung von weiteren 

Grundwasservorkommen. Hier bieten sich insbesondere Gebiete an, die neben einer 

guten Grundwasserqualität und technischen Gewinnbarkeit abseits von 

grundwasserabhängigen Ökosystemen liegen und ausreichend Dargebot auch für die 

übliche landwirtschaftliche Nutzung belassen. Hierzu hat RWW im Jahr 2020 eine 
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umfassende wasserwirtschaftliche Raumanalyse erstellt und potenziell höffige Gebiete 

zur Grundwassernutzung identifiziert.  

• Zur Bewältigung von Nutzungskonkurrenzen bedarf es einer wissenschaftlichen 

Bewertung von alternativen Wasserressourcen. Dazu zählen auch die heimischen 

Schifffahrtskanäle wie der Wesel-Datteln-Kanal. Dieser ist für RWW von besonderem 

Interesse, da er zur langfristigen Sicherung der Trink- und Brauchwasserversorgung 

genutzt werden könnte. Die Nutzung von Kanalwasser ist allerdings mit einigen 

Herausforderungen verbunden, da es sich bei Kanälen um fast stehende Gewässer 

handelt, die im Gegensatz zu Flüssen, Seen und Talsperren gewässerkundlich kaum 

überwacht werden. Kanalwasser ist zwar vor direkten Abwassereinleitungen 

geschützt, es wird allerdings von der Qualität der eingespeisten Flusswässer und dem 

regionalen Klima geprägt. Im Sommer erhöhte Temperaturen des Kanalwassers 

können nach Versickerung die Grundwassertemperatur erhöhen, wodurch es zu 

physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Veränderungen kommen kann.  

Forschungsvorhaben 

Für eine Erstbewertung der Wasserbeschaffenheit des Wesel-Datteln-Kanals kooperiert RWW 

mit der Universität Münster und beauftragte zwei wissenschaftliche Untersuchungen. In den 

Untersuchungen werden die biologischen und physikochemischen Parameter des Wesel-

Datteln-Kanals analysiert und die Belastung mit organischen und anorganischen Schadstoffen 

erfasst. Unsere wasserwirtschaftlichen Expert*innen bei RWW bewerten anschließend die 

Ergebnisse der beiden Untersuchungen bezüglich der Eignung des Kanalwassers zur 

Grundwasseranreicherung sowie der Nutzbarkeit für die Wasserversorgung, Landwirtschaft 

und Industrie. 

4.2.3 Reduzierung und Überwachung von Gewässerbelastungen und 

Optimierung der Trinkwasseraufbereitung 

 Wasserschutzgebiete 

Für die Grundwassergewinnungsgebiete der RWW sind Wasserschutzgebiete festgesetzt 

worden, um nachteiligen qualitativen und quantitativen Einflüssen auf die Rohwasserqualität 

entgegenzuwirken. Bei allen Vorhaben, die die in der Wasserschutzgebietsverordnung 

aufgeführten Tatbestände betreffen, ist in der Regel von der verfahrensführenden Behörde 

eine Stellungnahme von RWW als Begünstigter der Schutzgebiete einzuholen. Dies betrifft 

z.B. Raumplanungen zur Regionalentwicklung, Flächennutzung und zur Bebauung, anderseits 

z.B. auch Bauvorhaben von Ferntrassen für die Energieversorgung bis zur 
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Wohnhauserrichtung, wenn wasserrechtliche Belange betroffen sind. In diesen 

Beteiligungsverfahren bringen die zuständigen Hydrogeologen der RWW ihr Fachwissen ein, 

um die Ressource Grundwasser zu schützen und unterstützen dabei, bedarfsgerechte 

Lösungen für alle Beteiligten zu finden. Lassen sich erhebliche Auswirkungen oder Risiken 

von Vorhaben auf das Grundwasser auch mit Auflagen nicht ausschließen oder kompensieren, 

werden auch Zustimmungen verweigert. Die Entscheidung über die Zulässigkeit eines 

Vorhabens trifft die verfahrensführende Behörde.  

 Monitoring 

Versorgungssicherheit spiegelt sich aber auch in der Sicherung der Quantität und Qualität des 

Rohwassers wider. Durch ein umfangreiches Gebietsmonitoring können nachteilige 

Entwicklungen auf die Rohwasserqualität und Grundwasserstände frühzeitig erkannt werden. 

Dies wird ergänzt durch regelmäßige Befahrungen der Wasserschutzgebiete und der Meldung 

von eindeutigen Verstößen gegen die Belange des Gewässerschutzes. Mit der für RWW 

zuständigen Wasserbehörde wurden für die Überwachung des Rohwassers 

Entnahmebrunnen, Vorfeldmessstellen (Grundwassermessstellen) sowie 

Oberflächengewässer festgelegt, die nach der Rohwasserüberwachungsrichtlinie NRW vom 

12.03.1991 sowie mit der Behörde zusätzlich vereinbarten Qualitätsparametern regelmäßig 

beprobt und untersucht werden. Für die Überwachung der Trinkwasserqualität werden aktuell 

Probenahmestellen an den Wasserwerksausgängen, den im Netz befindlichen 

Trinkwasserbehälter-Anlagen sowie im Netz befindlichen Probenahmestellen (so genannte 

"Stadtproben") herangezogen. Die Auswahl und Häufigkeit der zu untersuchenden 

Überwachungsstellen für Trinkwasser erfolgt auch in Zukunft in Abstimmung mit dem 

Gesundheitsamt entsprechend der Struktur des Netzes. 

 Wasserbilanzen 

Die wasserrechtlichen Bewilligungen für die Rohwasserentnahmen zielen auf eine langfristige 

und nachhaltige Nutzung der Wasserressource ab. Grundlage ist der Nachweis des 

Wasserbedarfs und des Wasserdargebots. Auch wenn langjährige Prognosen von einer 

tendenziell steigenden Grundwasserneubildung ausgehen, werden sich in Trockenperioden 

grundsätzlich zusätzliche Wasserbedarfe v.a. für die Landwirtschaft und Ökologie ergeben. 

Auch können geogene und anthropogene Belastungen die Nutzbarkeit der Ressource 

Grundwasser einschränken.  
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4.3 Maßnahmen der Stadt Borken 

Die Stadt Borken befürwortet die Maßnahmen der Stadtwerke Borken und der RWW.  

Zusätzlich sieht die Stadt Borken noch die in Tabelle 26 aufgeführte Maßnahme erforderlich, 

die sich jedoch nicht auf die öffentliche Trinkwasserversorgung bezieht. 

Tabelle 26: Maßnahmen der Stadt Borken 

Nr. Gefahrenquelle Maßnahme Umsetzung 

SWB-
V-K5 

Ausfall der 
Trinkwasserversor
gung durch 
Kleinanlagen 

Maßnahmen: Anschluss der 
Selbstversorger an öffentliche TW-
Versorgung, für das 
Wasserversorgungsunternehmen nicht 
wirtschaftlich darstellbar, Alternativen sind 
zu entwickeln 

zu klären 

 

Die Versorgung eines Teils der Bevölkerung durch über 1.000 Kleinanlagen kann in Zukunft 

für die Stadt Borken eine Herausforderung darstellen. Auch wenn langfristige Prognosen zum 

Klimawandel eine gleichbleibende oder leicht ansteigende Grundwasserneubildung 

vorhersagen, war es in den trockenen Sommern der letzten Jahre zu verstärkten Anfragen von 

Betreibern von Kleinanlagen bei den Stadtwerken Borken nach einem Anschluss an die 

öffentliche Trinkwasserversorgung gekommen. Diese Anschlüsse sind jedoch von den 

Stadtwerken Borken aus wirtschaftlichen Gründen nicht darstellbar. Sollten sich die 

Trockenperioden der Vergangenheit wiederholen und verstärken, so ist ggf. mit dem 

Trockenfallen der Brunnen von Kleinanlagen und dem Ausfall der Trinkwasserversorgung 

durch betroffene Kleinanlagen zu rechnen. Hier sind von der Stadt Borken Ansätze zur 

Identifizierung möglicherweise in Zukunft betroffener Anlagen sowie Konzepte zur Versorgung 

der betroffenen Bevölkerung zu entwickeln.   

Weiterhin unterstützt die Stadt Borken die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung durch 

folgende Maßnahmen, die nicht explizit im Rahmen der Risikobewertung und 

Risikobeherrschung aufgeführt sind: 

• Keine Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten in den Wasserschutzgebieten. 

• Maßnahmen und Aktionen zur Information und Sensibilisierung der Bürger zum 

sorgsamen Umgang mit Wasser. 

 



 

72 
 

4.4 Maßnahmen des Kreises Borken 

Der Kreis Borken unterstützt die Sicherstellung der Wasserversorgung durch die in Tabelle 27 

aufgeführte Maßnahmen. 

Tabelle 27: Maßnahmen des Kreises Borken 

Nr. Gefahrenquelle Maßnahme Umsetzung 

SWB_
G_T-16 

Geothermie keine Genehmigung von 
Geothermiebohrungen in 
Wasserschutzgebieten 

wird 
praktiziert 

SWB-
G-H-16 

Geothermie keine Genehmigung von 
Geothermiebohrungen in 
Wasserschutzgebieten 

wird 
praktiziert 

 

Der Kreis Borken ist in die Maßnahmen zum Schutz und Sicherstellung der 

Trinkwasserversorgung dahingehend involviert, dass er für die Genehmigung von 

Geothermiebohrungen zuständig ist. Eine Genehmigung wird nicht erteilt, wenn die Bohrung 

im Wasserschutzgebiet „Im Trier“ oder „Heiden-Lammersfeld“ liegt. 
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Anhang 1: Borken_Gemeinde_Tabelle 



Pos

GEM
Gemeindegebiet Eingabe Erläuterung 

1
Gemeinde / Kreisfreie Stadt Borken

1.1 Kreis Borken
1.2 Regierungsbezirk BR Münster
1.3 Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) 5554012 Der AGS ist z.B. hier abrufbar: Statistikportal

1.4 zuständiges Gesundheitsamt Borken
2 Übersicht über das Gemeindegebiet -

2.1 Anzahl Einwohner [31.12.2021] 42974 z.B. hier abrufbar: Link zu IT NRW

2.2
Gemeindegröße

Mittelstadt 
(20.000 - 
100.000) [Kleinstadt (< 20.000), Mittelstadt (20.000 - 100.000), Großstadt (> 100.000)]

2.3 Prognose Einwohner bis 01.01.2050 41.122 Die Entwicklungsprognose kann z.B. einheitlich hier von IT NRW bezogen werden (2050). 

2.4 Fläche des Gemeindegebietes 15.324 z.B. hier abrufbar: Link zu IT NRW

2.5  2022990 durchschnittlicher Wasserbedarf der Gemeinde in m³/a, aus öffentlicher Versorgung SW Borken+RWW für Weseke und Burlo

2.6

Prognose kommunalspezifischer Wasserbedarf

unbekannt, 
vermutlich 

gleichbleibend
prognostizierter durchschnittlicher Wasserbedarf der Gemeinde in m³/a, soweit bekannt (z.B. aus Wasserrechtsanträgen der in der Gemeinde tätigen 
Wasserversorgungsunternehmen, bitte auch das Jahr angeben, auf das sich die Prognose bezieht). Hier soll ein Prognosezeitraum von mindestens 6 Jahren gewählt werden. 

2.7
Wasserentnahmemengen nach WasEG innerhalb des 
Gemeindegebietes im Jahr 2021 Daten können für jede Gemeinde in NRW beim LANUV abgerufen werden.

2.7.1

Summe Entnahmemenge öffentlicher 
Trinkwasserversorgung nach WasEG innerhalb der 
Gemeinde

Summe der Entnahmen der öffentlichen Wasserversorgung innerhalb der Gemeinde, unabhängig vom Versorgungsgebiet dieser Wasserversorgung ("öffentliche 
Trinkwasserversorgung")

2.7.1.1 Entnahme Oberflächenwasser in 2021 0 reine Oberflächenwasserentnahme
2.7.1.2 Entnahme Grundwasser in 2021 2.763.797 Grundwasserentnahme (inklusive Oberflächenwassereinfluss)
2.7.1.3 Entnahme unbekannter Herkunft in 2021 0 Wasserherkunft ist in der WasEG-Datenbank für das Jahr 2021 nicht hinterlegt.  

2.7.2
Entnahmemenge nicht öffentlicher Wasserversorgung 
nach WasEG innerhalb der Gemeinde

Summe der Entnahmen der nicht öffentlichen Wasserversorgung innerhalb der Gemeinde, unabhängig vom Versorgungsgebiet dieser Wasserversorgung ("privatwirtschaftliche 
Wasserversorgung, Lieferung an gewerbliche Verbraucher")

2.7.2.1 Entnahme Oberflächenwasser in 2021 0 reine Oberflächenwasserentnahme
2.7.2.2 Entnahme Grundwasser in 2021 0 Grundwasserentnahme (inklusive Oberflächenwassereinfluss)
2.7.2.3 Entnahme unbekannter Herkunft in 2021 0 Wasserherkunft ist in der WasEG-Datenbank für das Jahr 2021 nicht hinterlegt.  

2.7.3
Entnahmemenge der Energieversorgung nach WasEG 
innerhalb der Gemeinde Summe der Wasserentnahmen für die Energiegewinnung innerhalb der Gemeinde ("Entnahmen der Energiegewinnung exklusive Durchlaufkühlung und Kühlwasser")

2.7.3.1 Entnahme Oberflächenwasser in 2021 0 reine Oberflächenwasserentnahme
2.7.3.2 Entnahme Grundwasser in 2021 0 Grundwasserentnahme (inklusive Oberflächenwassereinfluss)
2.7.3.3 Entnahme unbekannter Herkunft in 2021 m³/a Wasserherkunft ist in der WasEG-Datenbank für das Jahr 2021 nicht hinterlegt.  

2.7.4
Entnahmemenge Bergbau nach WasEG innerhalb der 
Gemeinde Summe der Wasserentnahmen für den Bergbau innerhalb der Gemeinde ("Entnahmen im Rahmen des Bergbaus")

2.7.4.1 Entnahme Oberflächenwasser in 2021 0 reine Oberflächenwasserentnahme
2.7.4.2 Entnahme Grundwasser in 2021 0 Grundwasserentnahme (inklusive Oberflächenwassereinfluss)
2.7.4.3 Entnahme unbekannter Herkunft in 2021 m³/a Wasserherkunft ist in der WasEG-Datenbank für das Jahr 2021 nicht hinterlegt.  

2.7.5
Alle anderen Entnahmen nach WasEG innerhalb der 
Gemeinde Summe aller weiteren WasEG-pflichtigen innerhalb der Gemeinde

2.7.5.1 Entnahme Oberflächenwasser in 2021 m³/a reine Oberflächenwasserentnahme
2.7.5.2 Entnahme Grundwasser in 2021 522.528 Grundwasserentnahme (inklusive Oberflächenwassereinfluss)
2.7.5.3 Entnahme unbekannter Herkunft in 2021 7.200 Wasserherkunft ist in der WasEG-Datenbank für das Jahr 2021 nicht hinterlegt.  

2.8
festgesetzte Wasserschutzgebiete innerhalb der 
Gemeinde Im Trier Bitte die Bezeichnungen der festgesetzten Wasserschutzgebiete, die sich ganz oder teilweise im Gemeindegebiet befinden (z.B. unter www.elwasweb.nrw.de abrufbar)

3
Versorgungsgebiete

Nennung der Versorgungsgebiete im Gemeindegebiet. Für jedes Versorgungsgebiet ist eine entsprechende Tabelle "Versorgungsgebiet" dem Wasserversorgungskonzept 
anzufügen. Versorgungsgebiete von Wasserbeschaffungsverbänden (WBV), Wasserinteressensgemeinschaften (WIG) oder anderen Körperschaften der Wasserversorgung 
sind ebenfalls als Versorgungsgebiete zu benennen und entsprechende Tabellen für "Versorgungsgebiet" anzufügen.

3.1.1
Versorgungsgebiet 1

Borken-Heiden-
Raesfeld Name des Versorgungsgebietes (bitte eindeutige Bezeichnung wählen und in den weiteren Tabellen gleichlautend nutzen)

3.1.2
Versorgungsgebiet 2

für jedes Versorgungsgebiet, das ganz oder teilweise innerhalb der Gemeinde liegt, bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 
Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen.

3.1.3
Versorgungsgebiet 3

für jedes Versorgungsgebiet, das ganz oder teilweise innerhalb der Gemeinde liegt, bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 
Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen.

3.1.4 Versorgungsgebiet 4
für jedes Versorgungsgebiet, das ganz oder teilweise innerhalb der Gemeinde liegt, bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 
Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen.

3.1.5 Versorgungsgebiet 5
für jedes Versorgungsgebiet, das ganz oder teilweise innerhalb der Gemeinde liegt, bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 
Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen.

3.2 Betreiber Versorgungsgebiet

Nennung der Betreiber der oben aufgeführten Versorgungsgebiete im Gemeindegebiet. Für jedes Versorgungsgebiet ist die entsprechende Tabelle "Betreiber" dem 
Wasserversorgungskonzept anzufügen. Für Versorgungsgebiete von Wasserbeschaffungsverbänden (WBV), Wasserinteressensgemeinschaften (WIG) oder anderen 
Körperschaften der Wasserversorgung sind ebenfalls Betreiber zu benennen und entsprechende Tabellen für "Betreiber" anzufügen.

3.2.1 Betreiber Versorgungsgebiet 1

Stadtwerke 
Borken/Westf. 

GmbH Name des Betreiber (bitte eindeutige Bezeichnung wählen und in den weiteren Tabellen gleichlautend nutzen)

3.2.2 Betreiber Versorgungsgebiet 2

für jedes der oben aufgeführen Versorgungsgebiete bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete genannt, die 
übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen. Ist ein Betreiber für mehrere Versorgungsgebiete verantwortlich, bitte den Betreiber für jedes Versorgungsgebiet separat benennen. 
Die dazugehörige Tabelle "Betreiber" braucht dem WVK nur einmal angefügt zu werden.

3.2.3 Betreiber Versorgungsgebiet 3

für jedes der oben aufgeführen Versorgungsgebiete bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete genannt, die 
übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen. Ist ein Betreiber für mehrere Versorgungsgebiete verantwortlich, bitte den Betreiber für jedes Versorgungsgebiet separat benennen. 
Die dazugehörige Tabelle "Betreiber" braucht dem WVK nur einmal angefügt zu werden.

3.2.4 Betreiber Versorgungsgebiet 4

für jedes der oben aufgeführen Versorgungsgebiete bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete genannt, die 
übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen. Ist ein Betreiber für mehrere Versorgungsgebiete verantwortlich, bitte den Betreiber für jedes Versorgungsgebiet separat benennen. 
Die dazugehörige Tabelle "Betreiber" braucht dem WVK nur einmal angefügt zu werden.

3.2.5 Betreiber Versorgungsgebiet 5

für jedes der oben aufgeführen Versorgungsgebiete bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete genannt, die 
übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen. Ist ein Betreiber für mehrere Versorgungsgebiete verantwortlich, bitte den Betreiber für jedes Versorgungsgebiet separat benennen. 
Die dazugehörige Tabelle "Betreiber" braucht dem WVK nur einmal angefügt zu werden.

3.3 Aufgabenübertragung an Dritte
 Für jedes der oben genannten Versorgungsgebiete bitte angeben, ob die Aufgabe der Wasserversorgung an Dritte übertragen oder Dritten überlassen wurde. Bitte Art der 
Übertragung/Überlassung benennen (z.B. Konzessionsvertrag)

3.3.1

Aufgabenübertragung Versorgungsgebiet 1

Stadtwerke 
Borken/Westf. 

GmbH, 
Konzessionsvertra

g
für jedes der oben aufgeführen Versorgungsgebiete bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete genannt, die 
übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen. 

3.3.2 Aufgabenübertragung  Versorgungsgebiet 2
für jedes der oben aufgeführen Versorgungsgebiete bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete genannt, die 
übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen. 

3.3.3 Aufgabenübertragung Versorgungsgebiet 3
für jedes der oben aufgeführen Versorgungsgebiete bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete genannt, die 
übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen. 

3.3.4 Aufgabenübertragung Versorgungsgebiet 4
für jedes der oben aufgeführen Versorgungsgebiete bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete genannt, die 
übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen. 

3.3.5 Aufgabenübertragung Versorgungsgebiet 5
für jedes der oben aufgeführen Versorgungsgebiete bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete genannt, die 
übrigen vorgegebene Zeile bitte freilassen. 

4 Abdeckung der Wasserversorgung in der Gemeinde
Je nach geographischer Konstellation einer Gemeinde liegt ein unterschiedlicher Versorgungsgrad mit Trinkwasser vor. Historisch gewachsene Strukturen oder ökonomische 
Erwägungen resultieren hier in einer sehr heterogenen Art der Wasserversorgung. 

4.1 Anschlussgrad Gemeinde 88,60%
Der Anschlussgrad der Gemeinde ergibt sich aus der Anzahl der Hausanschlüsse abzüglich Eigenversorgungsanlagen (siehe Spalte) geteilt durch die Gesamtzahl versorgter 
Gebäude. Eigenversorgungsanlagen können bei den zuständigen Gesundheitsämtern mittels Tabelle  "Kleinanlagen GA" abgefragt werden. 

4.2
Besteht in der Gemeinde ein Anschluss- und 
Benutzungszwang nein Ist ein Anschluss- und Benutzungszwang für die Wasserversorgung in einer Gemeindesatzung festgelegt?

4.3

Werden im Gemeindegebiet Kleinanlagen zur 
Eigenversorgung nach § 2 Nummer 2 Buchstabe c) 
TrinkwV oder dezentrale kleine Wasserwerke nach § 3 
Nummer 2 Buchstabe b) TrinkwV betrieben? ja

Insbesondere im Außenbereich der Gemeinde werden regelmäßig private Eigenversorgungsanlagen (sog. b- und c-Anlagen nach TrinkwV) betrieben, da ein Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgung nicht zur Verfügung steht. Diese Anlagen werden gemäß TrinkwV durch die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte überwacht. Eine 
Übersicht der b- und c-Anlagen kann beispielsweise mit der Tabelle "Kleinanlagen" beim zuständigen Gesundheitsamt erfragt werden.

4.4

Werden im Gemeindegebiet zentrale Wasserwerke 
nach § 2 Nummer 2 Buchstabe a) TrinkwV zur 
ausschließlich privaten Nutzung betrieben? ja

Neben den Trinkwassergewinnungsanlagen der öffentlichen Wasserversorger können private Anlagen zur Trinkwasserversorgung betrieben werden, die über 10 m³/Tag 
Trinkwasser abgeben oder mehr als 50 Personen versorgen und damit nicht mehr zu den b- und c-Anlagen zählen. 

5 Risikobewertung (ohne Klimawandel)

Ein wesentliches Ziel der Wasserversorgungskonzepte ist die Identifizierung und Bewertung von Risiken für die Wasserversorgung der Gemeinde und die Ableitung von 
Maßnahmen zur Risikobeherrschung. Hierbei ist es ratsam, zwischen Risiken, die sich für die Wasserversorgungssysteme (Wassergewinnungen, Aufbereitungen und 
Versorgungsgebiete) ergeben und Risiken, die sich für die Gemeinde, unabhängig von dem jeweiligen Versorgungsgebiet, ergeben, zu unterscheiden. 
Identifizierte Risiken sollen im Bericht zum Wasserversorgunsgkonzept erläutert werden.
Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserversorgung der Gemeinde werden separat (eigenes Kapitel) dargestellt.  

5.1
Hat sich die Riskobewertung seit dem 1. 
Berichtszeitraum (Vorlage 2018) geändert? ja

Qualitative Einschätzung der Gemeinde, ob für die Wasserversorgung der Gemeinde ein verändertes Risiko im Gegensatz zur Bewertung zur Erstvorlage der WVK (2018) 
besteht

5.2
Wurden Risiken für einzelne Versorgungsgebiete, 
Aufbereitungen und Gewinnungen identifiziert?

5.2.1 Risiken für ein Versorgungsgebiet ja Wurde in mindestens einem der oben genanten Versorgungsgebiete mindestens ein Risiko für die Wasserversorgung identifiziert?
5.2.2 Risiken für eine Aufbereitung nein Wurde in mindestens einem der für die Wasserversorgung der Gemeinde relevanten Aufbereitungen mindestens ein Risiko für die Wasserversorgung identifiziert?
5.2.3 Risiken für eine Gewinnung ja Wurde in mindestens einem der für die Wasserversorgung der Gemeinde relevanten Gewinnungen mindestens ein Risiko für die Wasserversorgung identifiziert?

5.2.4 Zusätzliche Risiken innerhalb der Gemeinde ja Liegen unabhängig von den in den Versorgungsgebieten, Aufbereitungen und Gewinnungen identifizierten Risiken weitere Risiken für die Wasserversorgung der Gemeinde vor? 

Die Gemeinde stellt in der folgenden Tabelle alle für die Wasserversorgungskonzepte relevanten Informationen zusammen, die für das Gemeindegebiet vorliegen oder über bestehende Datenbanken und Informationsquellen abgerufen werden können (siehe dazu die 
Erläuterungen in der jeweiligen Zeile). Insbesondere sind die Wasserversorgungsgebiete zu benennen, die ganz oder teilweise im Gemeindegebiet liegen. Für Informationen zu den Versorgungsgebieten kann es erforderlich sein, die Wasserversorgungsunternehmen zu 
beteiligen, die als Betreiber der Versorgungsgebiete auftreten.
Ebenso kann es erforderlich sein, die Betreiber der Aufbereitungs- und Gewinnungsanlagen, aus denen Trinkwasser für das Versorgungsgebiet bereitgestellt wird, zu beteiligen. Für die Beteiligung sind Tabellen abgestimmt worden, aus denen die wesentlichen Informationen 
zur Beurteilung der langfristig sicheren Wasserversorgung hervorgehen. 
Erfolgt die Wasserversorgung der Gemeinde durch mehrere Versorgungsgebiete, ist für jedes Versorgungsgebiet und alle dafür erforderlichen Aufbereitungs- und Gewinnungsanlagen jeweils eine Tabelle auszufüllen und als Anlage dem Wasserversorgungskonzept der 
Gemeinde anzufügen. Zu jeder Tabelle existiert ein Beiblatt in dem ergänzende Beschreibungen möglicher Besonderheiten durch den Betreiber erläutert werden können. Diese Beiblätter sollen ebenfalls als Anlage dem Wasserversorgungskonzept als Anlage angefügt 
werden. Zusätzlich können Daten und Texte aus den Tabellen und Beiblättern, je nach Bedarf, in den Gliederungstext (das Wasserversorgungskonzept der Gemeinde) übernommen werden. 
Sollten der Gemeinde keine Informationen vorliegen, welche Versorgungsgebiete im Gemeindegebiet liegen und wer die jeweiligen Betreiber sind, können entsprechende Auskünfte bei dem zuständigen Gesundheitsamt angefragt werden. 
Informationen zu Kleinanlagen zur Eigenversorgung und dezentralen Wasserwerken können ebenfalls mit Hilfe der tabelle "Kleinanlagen" bei dem zuständigen Gesundheitsamt angefragt werden. 
BITTE NUR DIE GRÜNEN FELDER AUSFÜLLEN!



6 Risikobewertung Klimawandel 

Sind klimawandelbedingte Risiken für Gewinnung, Versorgungsgebiete und Aufbereitung benannt worden? Bei Ja sind diese Risiken und daraus abgeleitete Maßnahmen im 
Bericht darzustellen. Hierbei können auch Maßnahmen, die nicht direkt in der Zuständigkeit der Gemeinde liegen, wie z.B. Rückbau von Drainagen, etc. genannt werden. Liegt 
ein Konzept zur Klimafolgenabschätzung für die Gemeinde vor, können Informationen hieraus verwendet werden. 

6.1

Hat sich die Riskobewertung bezüglich der Risiken 
durch den Klimawandel seit dem 1. Berichtszeitraum 
(Vorlage 2018) geändert? ja

Qualitative Einschätzung der Gemeinde, ob für die Wasserversorgung der Gemeinde durch den Klimawandel ein verändertes Risiko im Gegensatz zur Bewertung zur Erstvorlage 
der WVK (2018) besteht

6.2

Wurden Risiken durch den Klimawandel für einzelne 
Versorgungsgebiete, Aufbereitungen und Gewinnungen 
identifiziert?

6.2.1 Risiken für ein Versorgungsgebiet Ja, hohes Risiko Wurde in mindestens einem der oben genanten Versorgungsgebiete mindestens ein Risiko durch den Klimawandel für die Wasserversorgung identifiziert?

6.2.2 Risiken für eine Aufbereitung Nein, kein Risiko absehbar
Wurde in mindestens einem der für die Wasserversorgung der Gemeinde relevanten Aufbereitungen mindestens ein Risiko durch den Klimawandel für die Wasserversorgung 
identifiziert?

6.2.3 Risiken für eine Gewinnung Ja, hohes Risiko
Wurde in mindestens einem der für die Wasserversorgung der Gemeinde relevanten Gewinnungen mindestens ein Risiko durch den Klimawandel für die Wasserversorgung 
identifiziert?

6.2.4 Zusätzliche Risiken innerhalb der Gemeinde Nein, kein Risiko absehbar
Liegen unabhängig von den in den Versorgungsgebieten, Aufbereitungen und Gewinnungen identifizierten Risiken weitere Risiken durch den Klimawandel für die 
Wasserversorgung der Gemeinde vor? 



 

76 
 

Anhang 2: SW Borken_Betreiber_Tabelle 



Pos B Information Eingabefeld Erläuterung 

1
Name des Betreibers:

Stadtwerke Borken/Westf. 
GmbH

1.1 Organisationsform des Unternehmens
öffentliche Gesellschaften (AG 
GmbH) Rechtsform des Unternehmens

1.2
Besitzverhältnisse des Unternehmens

100% Kommunal
Angabe der Besitzverhältnisse, ggf. prozentuale Anteile, 
Gemeinde etc. 

1.3
Dienstleistungsspektrum des 
Unternehmens

Wasserversorgung, 
Energieversorgung

Benennung der Unternehmenssparten, 
Wasserversorgung, Energieversorgung, ÖPNV etc. 

2

Versorgungsgebiete, Aufbereitungen 
und Gewinnungsstandorte des 
Unternehmens

Nennung aller durch das Unternehmen betriebenen 
Versorgungsgebiete, Aufbereitungen und 
Gewinnungsstandorte

2.1
Versorgungsgebiete des 
Unternehmens

Bitte die Namen der Versorgungsgebiete angeben, die 
durch das Unternehmen betrieben werden

2.1.1 Versorgungsgebiet 1 Borken-Heiden-Raesfeld

Name Versorgungsgebiet 1; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.1.2 Versorgungsgebiet 2

Name Versorgungsgebiet 2; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.1.3 Versorgungsgebiet 3

Name Versorgungsgebiet 3; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.1.4 Versorgungsgebiet 4

Name Versorgungsgebiet 4; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.1.5 Versorgungsgebiet 5

Name Versorgungsgebiet 5; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.2
Aufbereitungsanlagen des 
Unternehmens

Bitte die Namen der Aufbereitungsanlagen angeben, die 
durch das Unternehmen betrieben werden

2.2.1 Aufbereitungsanlage 1 Wasserwerk Im Trier

Name Aufbereitungsanlage 1; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Aufbereitungsanlagen zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.2.2 Aufbereitungsanlage 2

Name Aufbereitungsanlage 2; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Aufbereitungsanlagen zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.2.3 Aufbereitungsanlage 3

Name Aufbereitungsanlage 3; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Aufbereitungsanlagen zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.2.4 Aufbereitungsanlage 4

Name Aufbereitungsanlage 4; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Aufbereitungsanlagen zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.2.5 Aufbereitungsanlage 5

Name Aufbereitungsanlage 5; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Aufbereitungsanlagen zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.3 Gewinnungsstandorte

Bitte die Namen der Gewinnungsstandorte 
(Gewinnungsgebiete) angeben, die durch das 
Unternehmen betrieben werden

2.3.1 Gewinnung 1 Im Trier

Name Gewinnungsstandort 1; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.3.2 Gewinnung 2 Heiden-Lammersfeld

Name Gewinnungsstandort 2; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.3.3 Gewinnung 3 Text[-]

Name Gewinnungsstandort 3; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.



2.3.4 Gewinnung 4 Text[-]

Name Gewinnungsstandort 4; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

2.3.5 Gewinnung 5 Text[-]

Name Gewinnungsstandort 5; bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu 
benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

3 Zertifikate des Betreibers

Bitte vorhandene Zertifikate benennen, die für die 
Betriebsführung der genannten Gebiete und Anlagen 
durch den Betreiber relevant sind

3.1
Technisches Sicherheitsmanagement 
(TSM) liegt vor Bitte auswählen, wenn ein aktuelles TSM vorliegt

3.2 Benchmarking NRW liegt vor

Bitte "liegt vor" auswählen, wenn mindestens einmal seit 
2016 am Projekt Benchmarking Wasserversorgung in 
NRW teilgenommen wurde

3.3 weitere Benchmarks liegt nicht vor

Bitte "liegt vor" auswählen, wenn mindestens einmal seit 
2016 an einem anderem Projekt Benchmarking 
Wasserversorgung teilgenommen wurde

3.4 EMAS Umweltmanagementsystem liegt vor
Bitte "liegt vor" auswählen, wenn ein aktuelles EMAS 
vorliegt

3.5
Sicherheits und Qualitätsmanagement 
(z.B. DIN EN ISO 9001) liegt vor

Bitte "liegt vor" auswählen, wenn ein aktuelles Zertifikat 
nach ISO 9001 vorliegt

3.6 IT-Sicherheit ISO 27001 liegt vor
Bitte "liegt vor" auswählen, wenn ein aktuelles Zertifikat 
nach ISO 27001 vorliegt

3.7
branchenspezifischen 
Sicherheitsstandards (B3S) liegt nicht vor

Bitte"liegt vor" auswählen, wenn ein aktueller Nachweis 
nach B3S Wasser/Abwasser erbracht wurde

3.8 Weitere Zertifikate bitte benennen liegt nicht vor

Hier können weitere für den Betrieb der Gebiete und 
Anlagen relevante Zertifikate und Nachweise 
angegeben werden, z.B. Managementsysteme für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nach ISO 
45001; bei Bedarf weitere Zeilen nutzen
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Anhang 3: SW Borken_Versorgungsgebiet_Borken-Heiden-Raesfeld_Tabelle 



Pos

V 1 Wasserversorgungsgebiet Eingabe Erläuterung 

1.1 Bezeichnung des Versorgungsgebiets Borken-Heiden-Raesfeld

Mit Versorgungsgebiet ist hier gemeint: Die Umfassende, die um alle von einem Wasserversorgungsunternehmen (Betreiber) 
belieferten Endkunden (Hausanschlüsse) gelegt wird. Bei sehr großen Versorgungsgebieten kann es sinnvoll sein, ausgehend von 
verschiedenen Einspeisepunkten das Versorgungsgebiet zu unterteilen. Mit dieser Einteilung soll sichergestellt werden, dass keine 
Verbraucher mehreren Versorgungsgebieten zugeordnet werden. 

1.2 Nur Vorlieferant nein

Reine Vorlieferanten können von Angaben, die ihnen nicht vorliegen, absehen. (Wasser-) Vorlieferanten beliefern Weiterverteiler 
mit Roh- oder Trinkwasser und können sowohl Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen sein, als auch Wasserversorger, die 
über ihren eigenen Bedarf hinaus Wasser gewinnen und an andere Versorger liefern.

1.3 Name des Betreibers
Stadtwerke Borken/Westf. 
GmbH

2 versorgte Gemeinden

2.1 Gemeinden im Versorgungsgebiet

Benennung der unmittelbar versorgten Gemeinden im Versorgungsgebiet. Wird nur ein Teil der Gemeinde unmittelbar durch 
dieses Versorgungsgebiet abgedeckt, ist die Gemeinde ebenfalls zu benennen. Diese Tabelle sollte Bestandteil des 
Wasserversorgungskonzepts jeder hier genannten Gemeinde sein.

2.1.1 Gemeinde 1 Stadt Borken

Name der Gemeinde, für jede Gemeinde, das ganz oder teilweise durch dieses Versorgungsgebiet mit Wasser versorgt wird, bitte 
eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Gemeinden zu benennen, die übrigen 
vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

2.1.2 Gemeinde 2 Gemeinde Heiden

Name der Gemeinde, für jede Gemeinde, das ganz oder teilweise durch dieses Versorgungsgebiet mit Wasser versorgt wird, bitte 
eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Gemeinden zu benennen, die übrigen 
vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

2.1.3 Gemeinde 3 Gemeinde Raesfeld

Name der Gemeinde, für jede Gemeinde, das ganz oder teilweise durch dieses Versorgungsgebiet mit Wasser versorgt wird, bitte 
eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Gemeinden zu benennen, die übrigen 
vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

2.1.4 Gemeinde 4

Name der Gemeinde, für jede Gemeinde, das ganz oder teilweise durch dieses Versorgungsgebiet mit Wasser versorgt wird, bitte 
eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Gemeinden zu benennen, die übrigen 
vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

2.1.5 Gemeinde 5

Name der Gemeinde, für jede Gemeinde, das ganz oder teilweise durch dieses Versorgungsgebiet mit Wasser versorgt wird, bitte 
eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 Gemeinden zu benennen, die übrigen 
vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

2.2
Unmittelbar versorgte Einwohner im 
Versorgungsgebiet                                         52.316 Wie viele Einwohner wurden zum 31.12.2021 im Versorgungsgebiet beliefert (gegebenenfalls Schätzung)

2.3
Anzahl der Hausanschlüsse im 
Versorgungsgebiet                                         14.682 Wie viele Hausanschlüsse wurden zum 31.12.2021 im Versorgungsgebiet beliefert

3
Wasserabgabe und -einspeisung im 
Versorgungsgebiet

Die geforderten Angaben zu den Wasserabgaben und Einspeisungen im Versorgungsgebiet sind im Arbeitskreis abgestimmt 
worden. Sollten zusätzliche Abgabe- und Einspeisemengen (z.B. bezogen auf weitere Zeiträume) von Relevanz für das 
Wasserversorgungskonzept sein, können diese im Beiblatt ergänzt werden. 

3.1 Netzabgabemengen

3.1.1 minimale Netzabgabe
Hier bitte Abgabemengen für den Tag und das Jahr mit der jeweils geringsten Abgabemenge angeben. Bezugszeitraum 2016-
2021.  

3.1.1.1 m³/d                                           5.747 niedrigste Tagesabgabe (2016-2021)
3.1.1.2 m³/a                                    3.743.480 niedrigste Jahresabgabe (2016-2021)

3.2 durchschnittliche Abgabemenge
Hier bitte die durchschnittliche Abgabemenge in m³/Jahr der Jahre 2016-2021, also das über sechs Jahre gebildete Mittel im 
Bezugszeitraum 2016-2021 angeben. Die Netzabgabe ist die Summe aus entgeltlicher und unentgeltlicher Wasserabgabe. 

3.2.1 m³/a                                    4.043.266 durchschnittliche Jahresabgabe (2016-2021)

3.3
maximale Abgabemenge Hier bitte Abgabemengen für die Stunde, den Tag und das Jahr mit der jeweils höchsten Abgabemenge angeben. 

Bezugszeitraum 2016-2021.  
3.3.1 m³/h                                               959 höchste Stundenabgabe (2016-2021)
3.3.2 m³/d                                         14.698 höchste Tagesabgabe (2016-2021)
3.3.3 m³/a                                    4.357.892 höchste Jahresabagbe (2016-2021)

3.4 durchschnittliche Wasserabgabe in  l/Einw. x Tag
Hier bitte den durchschnittlichen Tageswert [Abgabe/Einwohner und Tag], also das über sechs Jahre gebildete Mittel im 
Bezugszeitraum 2016-2021 angeben. 

3.4.1 l/Einwohner pro Tag                                               173 
Durchschnittlicher Tageswert (2016-2021) der Wasserabgabe an versorgte Einwohner incl. Gewerbebedarf, Eigenbedarf und 
Verluste.

3.5 Bedarfsprognose für 10 Jahre in m³/a  gleichbleibend 

Liegen im Verorgungsgebiet steigende Wasserbedarfe für Industrie und private Abnehmer vor. Hierbei reicht eine qualitative 
Ausssage. Wasserbedarfe mittelfristig (10 Jahre) leicht abnehmend, stark abnehmend, leicht steigend, stark steigend oder 
gleichbleibend. Kurze Erläuterung unter Ziffer V 3.5 im Beiblatt zum Versorgungsgebiet

3.6 Abgabe an andere Versorgungsgebiete  ja 

Hier ist nur die direkte Abgabe aus diesem Versorgungsgebiet heraus (über eine Verbundleitung) anzugeben. Eine Wasserabgabe 
aus einem Wasserwerk an ein anderes Versorgungsgebiet (über eine Transportleitung) ist in der Tabelle "Aufbereitung" unter 
"Abgabe" anzugeben. 

3.7 Nennung der Übergabestellen für Abgabe
Wenn bejaht: Bitte Übergabestelle und beliefertes Versorgungsgebiet benennen. Es sollen nur regelmäßig betriebene 
Übergabestellen benannt werden (keine Notverbünde mit Frischhaltemengen).

3.7.1 Übergabestelle 1
 Station Oedinger Diek, SVS 
Versorgungsbetriebe GmbH 

Name, beliefertes Versorgungsgebiet; für jede Übergabestelle bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 3 Übergabestellen zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

3.7.2 Übergabestelle 2
Name, beliefertes Versorgungsgebiet; für jede Übergabestelle bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 3 Übergabestellen zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

3.7.3 Übergabestelle 3
Name, beliefertes Versorgungsgebiet; für jede Übergabestelle bitte eine eigene Zeile verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 3 Übergabestellen zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

3.8

vertraglich zugesicherte Lieferung an 
benachbarte WVU/Versorgungsgebiete an 
Übergabestelle in m³/a.

Angabe der an den Übergabestellen vertraglich zugesicherten Abgabemengen in m³/a. Vereinbarte Preise sind nicht gefragt. 
Sollten keine vertraglich festgelegten, maximalen Liebermengen vorliegen ist eine Schätzung der möglichen Mengen 
vorzunehmen.

3.8.1
Vertraglich maximal zugesicherte Abgabemenge 
an Übergabestelle 1                                    2.000.000 

Mit Vertragspartner vertraglich geregelte Menge an Übergabepunkt 1 in m³/a; für jede Übergabestelle bitte eine eigene Zeile 
verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 3 Übergabestellen zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen. 

3.8.2
Vertraglich maximal zugesicherte Abgabemenge 
an Übergabestelle 2

Mit Vertragspartner vertraglich geregelte Menge an Übergabepunkt 2 in m³/a; für jede Übergabestelle bitte eine eigene Zeile 
verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 3 Übergabestellen zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen.

3.8.3
Vertraglich maximal zugesicherte Abgabemenge 
an Übergabestelle 3

Mit Vertragspartner vertraglich geregelte Menge an Übergabepunkt 3 in m³/a; für jede Übergabestelle bitte eine eigene Zeile 
verwenden. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 3 Übergabestellen zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen.

3.9 Einspeisung in das Versorgungsgebiet

Nennung der Einspeisepunkte

Bitte alle regelmäßig betriebenen Einspeisepunkte des Versorgungsgebiets benennen. Zu den Einspeisepunkten können 
Wasserlieferungen aus Aufbereitungsanlagen, aus anderen Versorgungsgebieten oder aus Gewinnungen (ohne Aufbereitung) 
benannt werden.

3.9.1 Einspeisepunkt 1

 Wasserwerk  Im Trier, 
Stadtwerke Borken/Westf. 
GmbH 

Name Einspeisepunkt und Benennung Wasserherkunft (Wasserlieferungen aus Aufbereitungsanlagen, aus anderen 
Versorgungsgebieten oder aus Gewinnungen (ohne Aufbereitung)); für jeden Einspeisepunkt bitte eine eigene Zeile verwenden. 
Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 3 Übergabestellen zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

3.9.2 Einspeisepunkt 2

 Druckerhöhungsanlage Erle, 
RWW Versorgungsgebiet 
Holsterhausen 

Name Einspeisepunkt und Benennung Wasserherkunft (Wasserlieferungen aus Aufbereitungsanlagen, aus anderen 
Versorgungsgebieten oder aus Gewinnungen (ohne Aufbereitung)); für jeden Einspeisepunkt bitte eine eigene Zeile verwenden. 
Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 3 Übergabestellen zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

3.9.3 Einspeisepunkt 3

 Wasser von RWW für Burlo 
und Weseke, RWW 
Versorgungsgebiet Velen 
Hochmoor 

Name Einspeisepunkt und Benennung Wasserherkunft (Wasserlieferungen aus Aufbereitungsanlagen, aus anderen 
Versorgungsgebieten oder aus Gewinnungen (ohne Aufbereitung)); für jeden Einspeisepunkt bitte eine eigene Zeile verwenden. 
Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 3 Übergabestellen zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

Liefermengen Einspeisepunkt 1 Bitte die nachfolgen Zeilen nur für Einspeisepunkt 1 ausfüllen.
vertraglich vereinbarte Liefermenge Hier bitte die vertraglich vereinbarten Liefermengen (keine Entgelte) zum 31.12.2021 angeben. 
minimale Einspeisemenge ins Netz Minimale vereinbarte Liefermenge

3.9.1.1 m³/d 
 kein Vertrag, da 
Eigengewinnung Hier bitte die minimale vereinbarte Liefermenge in m³/d angeben

3.9.1.2 m³/a
 kein Vertrag, da 
Eigengewinnung Hier bitte die minimale vereinbarte Liefermenge in m³/a angeben

maximale  Einspeisemenge ins Netz 
 kein Vertrag, da 
Eigengewinnung Maximale vereinbarte Liefermenge

3.9.1.3 m³/h
 kein Vertrag, da 
Eigengewinnung Hier bitte die maximale vereinbarte Liefermenge in m³ pro Stunde angeben

Die hier abgefragten Daten werden überwiegend dem Betreiber der Versorgungsgebiete vorliegen. Daher kann die Gemeinde die erforderlichen Daten mit Hilfe dieser Tabelle bei dem Betreiber anfragen. Sind die Daten für ein 
Versorgungsgebiet für mehrere Gemeinden relevant, ist das einmalige Ausfüllen der Tabelle durch den Betreiber ausreichend, sofern dieser die Tabelle jeder betroffenen Gemeinde zur Verfügung stellt. 
Handelt es sich bei einem Unternehmen um einen Vorlieferanten ist die Tabelle als Transportnetz des Vorlieferanten auszufüllen. Bei mehreren Einspeisepunkten, die aus einer Quelle stammen (z.B. mehrere Übergabepunkte in 
einer Gemeinde, die aus einem Wasserwerk stammen), oder Ausspeisepunkten, die in dasselbe Versorgungsgebiet abgeben, können diese jeweils zusammengefasst werden. 
BITTE NUR DIE GRÜNEN FELDER AUSFÜLLEN!
Zu einzelnen Fragen können ergänzende Angaben im Beiblatt "Versorgungsgebiet" erforderlich sein. 



3.9.1.4 m³/d
 kein Vertrag, da 
Eigengewinnung Hier bitte die maximale vereinbarte Liefermenge in m³ pro Tag angeben

3.9.1.5 m³/a
 kein Vertrag, da 
Eigengewinnung Hier bitte die maximale vereinbarte Liefermenge in m³ pro Jahr angeben

tatsächliche (gemessene) durchschnittliche 
Einspeisemenge ins Netz Hier bitte die tatsächliche (gemessene) Liefermenge als Jahresdurchschnitt für den Zeitraum 2016-2021 angeben

3.9.1.6 m³/a                                    3.931.413 durchschnittliche Liefermenge (gemessen) in m³/a (2016-2021)
Liefermengen Einspeisepunkt 2 Bitte die nachfolgen Zeilen nur für Einspeisepunkt 2 ausfüllen.
vertraglich vereinbarte Liefermenge Hier bitte die vertraglich vereinbarten Liefermengen (keine Entgelte) zum 31.12.2021 angeben. 
minimale Einspeisemenge ins Netz Minimale vereinbarte Liefermenge

3.9.2.1 m³/d                                                  -   Hier bitte die minimale vereinbarte Liefermenge in m³/d angeben
3.9.2.2 m³/a                                       100.000 Hier bitte die minimale vereinbarte Liefermenge in m³/a angeben

maximale  Einspeisemenge ins Netz Maximale vereinbarte Liefermenge
3.9.2.3 m³/h                                                 70 Hier bitte die maximale vereinbarte Liefermenge in m³ pro Stunde angeben
3.9.2.4 m³/d                                           1.400 Hier bitte die maximale vereinbarte Liefermenge in m³ pro Tag angeben
3.9.2.5 m³/a                                       500.000 Hier bitte die maximale vereinbarte Liefermenge in m³ pro Jahr angeben

tatsächliche (gemessene) durchschnittliche 
Einspeisemenge ins Netz Hier bitte die tatsächliche (gemessene) Liefermenge als Jahresdurchschnitt für den Zeitraum 2016-2021 angeben

3.9.2.6 m³/a                                       111.884 durchschnittliche Liefermenge (gemessen) in m³/a (2016-2021)

Liefermengen Einspeisepunkt 3
Bitte die nachfolgen Zeilen nur für Einspeisepunkt 3 ausfüllen. Für weitere Einspeisepunkte bitte die nachfolgenden Zeilen 
kopieren.

vertraglich vereinbarte Liefermenge keine Menge vereinbart Hier bitte die vertraglich vereinbarten Liefermengen (keine Entgelte) zum 31.12.2021 angeben. 
minimale Einspeisemenge ins Netz keine Menge vereinbart Minimale vereinbarte Liefermenge

3.9.3.1 m³/d keine Menge vereinbart Hier bitte die minimale vereinbarte Liefermenge in m³/d angeben
3.9.3.2 m³/a keine Menge vereinbart Hier bitte die minimale vereinbarte Liefermenge in m³/a angeben

maximale  Einspeisemenge ins Netz keine Menge vereinbart Maximale vereinbarte Liefermenge
3.9.3.3 m³/h keine Menge vereinbart Hier bitte die maximale vereinbarte Liefermenge in m³ pro Stunde angeben
3.9.3.4 m³/d keine Menge vereinbart Hier bitte die maximale vereinbarte Liefermenge in m³ pro Tag angeben
3.9.3.5 m³/a keine Menge vereinbart Hier bitte die maximale vereinbarte Liefermenge in m³ pro Jahr angeben

tatsächliche (gemessene) durchschnittliche 
Einspeisemenge ins Netz keine Menge vereinbart Hier bitte die tatsächliche (gemessene) Liefermenge als Jahresdurchschnitt für den Zeitraum 2016-2021 angeben

3.9.3.6 m³/a                                       372.006 durchschnittliche Liefermenge (gemessen) in m³/a (2016-2021)
4 Notverbund

4.1
Besteht mindestens ein Notverbund zu anderen 
Versorgungsgebieten ja

Hier bitte nur Ein- und Ausspeisepunkte benennen, die nur für den Notfall bereitgehalten werden und keinen regelmäßigen 
Durchfluss aufweisen, der über eine erforderliche Frischhaltemenge hinausgeht. (Verbundleitungen mit regelmäßigem Durchfluss 
bitte unter Übergabestellen oder Einspeisepunkte aufführen.)

Notverbund mit Für jeden Notverbund das angeschlossene Versorgungsgebiet benennen. 

4.1.1 Notverbund 1 mit RWW über Erle
Name des verbundenen Versorgungsgebiets. Für jeden Notverbund bitte eine eigene Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 3 Notverbünde zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

4.1.2 Notverbund 2 mit RWW über Weseke/Burlo
Name des verbundenen Versorgungsgebiets. Für jeden Notverbund bitte eine eigene Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 3 Notverbünde zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

4.1.3 Notverbund 3 mit
SVS Versorgungsbetriebe 
GmbH

Name des verbundenen Versorgungsgebiets. Für jeden Notverbund bitte eine eigene Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 3 Notverbünde zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

durch Notverbund mögliche Liefermenge 
(Einspeisung) im Bedarfsfall [m³/d] Hier bitte die mögliche Liefermenge (Einspeisung) im Bedarfsfall angeben in m³ pro Tag

4.1.1.1 m³/d mit Notverbund 1                                           1.680 
mögliche Liefermenge über Notverbund 1 im Bedarfsfall in m³ pro Tag. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 3 
Notverbünde zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

4.1.2.1 m³/d mit Notverbund 2                                               720 
mögliche Liefermenge über Notverbund 2 im Bedarfsfall in m³ pro Tag. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 3 
Notverbünde zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

4.1.3.1 m³/d mit Notverbund 3                                           2.400 
mögliche Liefermenge über Notverbund 3 im Bedarfsfall in m³ pro Tag. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 3 
Notverbünde zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

durch Notverbund mögliche Abgabemenge 
(Ausspeisung) im Bedarfsfall [m³/d] Hier bitte die mögliche Abgabemenge (Ausspeisung) im Bedarfsfall angeben in m³ pro Tag

4.1.1.1 m³/d mit Notverbund 1                                           1.200 
mögliche Abgabemenge über Notverbund 1 im Bedarfsfall in m³ pro Tag. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 3 
Notverbünde zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

4.1.2.1 m³/d mit Notverbund 2                                           1.920 
mögliche Abgabemenge über Notverbund 2 im Bedarfsfall in m³ pro Tag. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 3 
Notverbünde zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

4.1.3.1 m³/d mit Notverbund 3                                           5.500 
mögliche Abgabemenge über Notverbund 3 im Bedarfsfall in m³ pro Tag. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 3 
Notverbünde zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

5 Angaben zum Verteilnetz Angaben zum Rohrnetz bitte auf den Zeitraum 2016-2021 bzw. Stichtag 31.12.2021 beziehen

5.1
Liegt eine Netzberechnung inklusive 
Schwachstellenanalyse vor?  liegt vor Bitte auswählen, Netzberechnung z.B. nach DVGW-GW 303

5.2
Anzahl der Trinkwasserbehälter im 
Versorgungsgebiet                                                   2 

Hier bitte nur Behälter aufzählen, die diesem Versorgungsgebiet zugeordnet sind. Behälter sollen möglichst nicht mehrfach in 
verschiedenen Versorgungsgebieten aufgezählt werden

5.3

Summe Fassungsvermögen der diesem 
Versorgungsgebiet zugeordneten 
Trinkwasserbehälter  [m³]                                           7.000 nutzbares Gesamtvolumen der Trinkwasserbehälter, die diesem Versorgungsgebiet zugeordnet sind.

5.4 Anzahl der Druckzonen                                                   4 bitte die Anzahl der Druckzonen im Versorgungsgebiet angeben
5.5 Anzahl der betriebenen Druckerhöhungsanlagen                                                   4 bitte die Anzahl der DEA im Versorgungsgebiet angeben

5.6
Anzahl der betriebenen 
Druckminderungsanlagen                                                   1 bitte die Anzahl der DMA im Versorgungsgebiet angeben

5.7 Länge Rohrnetz in km                                               294 Länge Rohrnetz im Versorgungsgebiet (ohne Hausanschlussleitungen)
5.8 Länge Hausanschlussleitungen in km                                               171 Länge Hausanschlussleitungen (Summe aller HA-Leitungen)
5.9 Anzahl der Hausanschlüsse                                         11.819 Anzahl der Hausanschlüsse im Versorgungsgebiet

5.10

Rohrschadensrate im Versorgungsgebiet 
(Rohrnetz ohne Hausanschlussleitungen) 
[Anzahl/km] 0,0135  z.B. nach DVGW W-400-3 

5.11
Rohrschadensrate im Versorgungsgebiet bei 
Hausanschlussleitungen [Anzahl/km] 0,094

5.12 Wasserverlustrate in m³/(h*km) 0,057 Summe der gesamten Wasserverluste im Versorgungsgebiet z.B. nach DVWG W 392
5.13 Rehabilitation-/ Netzerneurungsrate in % 0,58 Bitte Mittelwert für die Jahre 2016-2021 angeben. Wieviel Prozent des Netzes werden durchschnittlich im Jahr erneuert?

6
Wird die Löschwasserversorgung über das 
Netz bereit gestellt? ja Wird die Löschwasserversorgung im Versorgungsgebiet ganz oder teilweise über das Netz bereit gestellt?

7 Risikobewertung (ohne Klimawandel)

In den folgenden Zeilen sollen qualitative Angaben darüber gemacht werden, ob ein Risiko in einem der benannten Segmente 
identifiziert wurde. Wurden Risiken im Versorgungsgebiet identifiziert soll hier bei den entsprechenden Segmenten "ja" ausgewählt 
werden und die identifizierten Risiken im Beiblatt "Versorgungsgebiet" dargestellt werden. 

7.1
Hygienische Auffälligkeiten im Versorgungsgebiet 
in den letzten Jahren (2016-2021) nein

Lagen im Zeitraum 2016-2021 hygienische Auffälligkeiten (insb. Mikrobiologie) im Versorgungsgebiet vor, die dem zuständigen 
Gesundheitsamt anzuzeigen waren. Bei Ja bitte im Beiblatt unter Ziffer V 7.1 die Auffälligkeiten beschreiben und darstellen, welche 
Maßnahmen zur Beseitigung getroffen wurden. Wiederkehrende nicht systemische Befunde können zusammengefasst 
beschrieben und dargestellt werden. Nicht anzugeben sind Auffälligkeiten bei Hausanschlüssen. 

7.2
Wurden in den Jahren 2016-2021 Abweichungen 
nach § 10 TrinkwV zugelassen? nein

Wurden im Zeitraum 2016 bis 2021 Abweichungen von Grenzwerten für chemische Parameter nach § 10 TrinkwV durch das 
zuständige Gesundheitsamt zugelassen, bitte betroffene Parameter, zugelassene Höchstwerte und Abweichungszeiträume im 
Beiblatt "Versorgungsgebiet" unter Ziffer V 7.2  angeben. 

7.3
Stellen die folgenden Aspekte im Verteilnetz ein 
signifikantes Problem dar? 

Bitte jeweils auswählen und bei Ja bitte im Beiblatt unter Ziffer V 7.3 die Probleme kurz beschreiben und darstellen, ob und wenn 
ja welche Maßnahmen zur Beseitigung getroffen wurden.

7.3.1 Fremdanschluss nein
Bei Ja bitte im Beiblatt unter Ziffer V 7.3  die Probleme kurz beschreiben und darstellen, ob und wenn ja welche Maßnahmen zur 
Beseitigung getroffen wurden.

7.3.2 Rohrbruch ja
Bei Ja bitte im Beiblatt unter Ziffer V 7.3  die Probleme kurz beschreiben und darstellen, ob und wenn ja welche Maßnahmen zur 
Beseitigung getroffen wurden.

7.3.3 Stagnation ja
Bei Ja bitte im Beiblatt unter Ziffer V 7.3  die Probleme kurz beschreiben und darstellen, ob und wenn ja welche Maßnahmen zur 
Beseitigung getroffen wurden.



7.3.4 Temperaturanstieg ja
Bei Ja bitte im Beiblatt unter Ziffer V 7.3 die Probleme kurz beschreiben und darstellen, ob und wenn ja welche Maßnahmen zur 
Beseitigung getroffen wurden.

7.3.5 Druckschwankung nein
Bei Ja bitte im Beiblatt unter Ziffer V 7.3 die Probleme kurz beschreiben und darstellen, ob und wenn ja welche Maßnahmen zur 
Beseitigung getroffen wurden.

7.3.6 Sonstiges ja
Nur auf das Verteilnetz bezogene Risiken nennen. Bei Ja bitte im Beiblatt unter Ziffer V 8  die Probleme kurz beschreiben und 
darstellen, ob und wenn ja welche Maßnahmen zur Beseitigung getroffen wurden. 

8 Risikobewertung Klimawandel

In den folgenden Zeilen sollen qualitative Angaben darüber gemacht werden, ob aufgrund des fortschreitenden Klimawandels 
bereits Risiken in einem der benannten Segmente bestehen oder zukünftig erwartet werden. Wenn ja, soll hier bei den 
entsprechenden Segmenten "ja" ausgewählt werden und die identifizierten Risiken durch den Klimawandel im Beiblatt 
"Versorgungsgebiet" dargestellt werden.

8.1

Lagen Auslastung der Netzabgabe am 
Spitzentag (m³/Tag) von über 90% vor (2016-
2021) oder werden diese zukünftig erwartet? ja

Die Auslastung der Netzabgabe beschreibt das Verhältnis von maximaler Netzabgabe im Versorgungsgebiet am Spitzentag zu 
maximaler verfügbaren Abgabekapazität. Bei Ja bitte im Beiblatt unter Ziffer V 8 die Auslastung kurz beschreiben und darstellen, 
ob und wenn ja welche Maßnahmen zur Beseitigung getroffen wurden bzw. geplant werden.

8.2

Lagen im Versorgungsgebiet (bis zum 
Hausanschluss) Messungen 
vonTrinkwassertemperaturen über 25°C im 
Zeitraum (2016-2021) vor oder werden diese 
zukünftig erwartet? nein

Bei Ja bitte im Beiblatt unter Ziffer V 8 kurz beschreiben und darstellen, ob und wenn ja welche Maßnahmen getroffen wurden 
bzw. geplant werden.

8.3

Wurden signifikante Unterschreitung des 
Mindestversorgungsdruckes in 
Hochverbrauchphasen (2016-2021) festgestellt 
oder werden diese zukünftig erwarten. nein

In Zeiten erhöhter Abnahmen, kann es zu Druckabfällen im Versorgungsnetz kommen, denen z.B. mit ordnungsbehördlichen 
Verordnungen (Untersagung Poolbefüllung etc.) begegnet werden kann. Bei Vorlage Bennenung unter Beiblatt Ziffer V 8. Hier 
sind auch kommunale Maßnahmen, wie der Aufruf zum sorgsamen Umgang mit Wasser aufzuführen. 

8.4

Wurden im Zeitraum 2016 bis 2021 
Nutzungseinschränkungen bezüglich der 
Abgabemenge (z.B. Befüllen privater Pools und 
Bewässerung von Ziergärten) erbeten (freiwillig) 
oder ordnungsbehördlich angeordnet 
(untersagt)? nein

Hier bitte "ja" auswählen, wenn in den Jahren 2016 bis 2021 im Versorgungsgebiet bereits Nutzungseinschränkungen erforderlich 
waren, um den Druck im Versorgungsgebiet aufrecht zu erhalten. Bei Ja bitte im Beiblatt unter Ziffer V 8 kurz beschreiben und 
darstellen, ob und wenn ja welche Maßnahmen getroffen wurden bzw. geplant werden.

8.5

Wurden im Zeitraum 2016 bis 2021 sonstige 
Auswirkungen des Klimawandels im 
Versorgungsgebiet festgestellt oder werden 
sonstige Auswirkungen des klimawandels in der 
näheren Zukunft erwartet? ja

Bei Ja bitte Auswirkungen im Beiblatt unter Ziffer V 8 kurz beschreiben und darstellen, ob und wenn ja welche Maßnahmen 
getroffen wurden bzw. geplant werden, um die Auswirkungen zu beherrschen.
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Anhang 4: SW Borken_Versorgungsgebiet_Borken-Heiden-Raesfeld_Beiblatt 



Beiblatt zur Tabelle Versorgungsgebiet 
 

Gemeinde: Borken 

Name des Versorgungsgebiets: Borken-Heiden-Raesfeld 

Betreiber des Versorgungsgebiets: Stadtwerke Borken/Westf. GmbH 

V 3.5 Bedarfsprognose: Bitte eine 
Beschreibung einfügen, mit welchen 
zukünftig erhöhten oder verminderten 
Wasserbedarfen im Versorgungsgebiet zu 
rechnen ist und auf welcher Grundlage diese 
Prognose stattfindet. Hierbei kann auf 
Neubau und neu anzuschließende Gebiete 
oder auf z.B. industrielle Neuansiedlung 
eingegangen werden. 
 

 

V 7.1 Hygienische Probleme im Netz: Kam 
es im Verteilungsnetz im Berichtszeitraum zu 
mikrobiologischen Belastungen? Hier bitte 
im Einzelfall Ursache und Maßnahme 
darstellen. Bei Häufung ein 
zusammenfassenden Darstellung der 
Ursache. 

 

V 7.2 Abweichungen nach §10 TrinkwV: 
Bitte um Angabe von Abweichungen nach 
TrinkwV, die im Berichtszeitraum erfolgten. 
Dauer, Ursache und Maßnahme sind 
darzustellen 

 

V 7.3 (7.3.1-7.3.6) Risiken im Verteilernetz: 
Kurze Erläuterung und Risikobewertung zu 
den genannten Risiken oder sonstiger 
Risiken am und im Verteilungsnetz 

7.3.2 
Ereignis: Rohrbrüche nehmen geringfügig zu 
in den letzten Jahren 
Ursache: Rohrnetz überaltert 
Eintrittswahrscheinlichkeit: hoch 
Schadensausmaß: mittel 
Risiko: hoch 
Maßnahmen: Ein langjähriges 
Sanierungskonzept der 
Trinkwasserleitungen ist bei den 
Stadtwerken in Abstimmung mit den 
Gesellschaften und Aufsichtsrat bereits 
beschlossen. 
Umsetzung: in Arbeit 
 
7.3.3 
Ereignis: Stagnation (laut 
Rohrnetzberechnung) 
Ursache: geringer Durchfluss, hohe 
Vermaschung 
Eintrittswahrscheinlichkeit: hoch 
Schadensausmaß: gering, keine 
mikrobiologischen Beeinträchtigungen 
aufgetreten 
Risiko: mittel 
Maßnahmen: Trinkwasserleitungen Spülplan 
Umsetzung: wird praktiziert 
 



Beiblatt zur Tabelle Versorgungsgebiet 
 

7.3.4 
Ereignis: Temperaturanstieg im 
Verteilungsnetz 
Ursache: Heiße Sommermonate 
Eintrittswahrscheinlichkeit: hoch 
Schadensausmaß: gering, keine 
mikrobiologischen Beeinträchtigungen 
Risiko: mittel 
Maßnahmen: Beibehaltung der tiefen 
Rohrverlegung für Wasser (tiefer als 1 m) 
Umsetzung: wird praktiziert 
 
7.3.6 
Ereignis: Temporärer Ausfall der Versorgung 
durch RWW für Burlo und Weseke 
Ursache: Technische Störung 
Eintrittswahrscheinlichkeit: hoch, schon öfter 
vorgekommen 
Schadensausmaß: gering 
Risiko: mittel 
Maßnahmen: Ersatzversorgung über Netz 
der SW Borken (Station Wöstenstiege) 
Umsetzung: wird praktiziert 
 

V 8 (8.1-8.5) Kurze Erläuterung und 
Risikobewertung zu den genannten 
klimainduzierten Risiken und getroffenen 
Maßnahmen 

8.1 
Ereignis: Wasserabgabe an einzelnen 
Tagen höher als 90% der 
Produktionskapazität 
Ursache: Hoher Wasserbedarf an heißen 
Tagen 
Eintrittswahrscheinlichkeit: hoch 
Schadensausmaß: gering, Wasserbedarf 
konnte immer gedeckt werden 
Risiko: mittel 
Maßnahmen: Möglichkeit der Reduzierung 
der Lieferung an SVS und Steigerung des 
Bezugs von RWW 
Umsetzung: im Bedarfsfall 
 
8.5 
Ereignis: Trockenfall von Kleinanlagen 
(Selbstversorger) 
Ursache: Sinkender Grundwasserspiegel 
Eintrittswahrscheinlichkeit: mittel 
Schadensausmaß: hoch (für die 
Betroffenen) 
Risiko: hoch (für die Betroffenen) 
Maßnahmen: Anschluss der Selbstversorger 
an öffentliche TW-Versorgung 
Umsetzung: für das 
Wasserversorgungsunternehmen nicht 
wirtschaftlich darstellbar, Alternativen sind zu 
entwickeln 
 

 



Beiblatt zur Tabelle Versorgungsgebiet 
 

Bei Bedarf können dem Beiblatt weitere Anlagen (Tabellen, Karten, Übersichtsschemata, 
etc. in geeignetem, digitalen Format) angefügt werden (siehe auch Hinweise in der 
Exceltabelle „Versorgungsgebiet“). 
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Anhang 5:  SW Borken_Aufbereitung_Im Trier_Tabelle 



Pos

A 1 Wasseraufbereitung Eingabe Erläuterung 
1.1 Name Aufbereitung Im Trier Name der Aufbereitung (Standort)
1.2 Betreiber Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Bitte Name des Betreibers der Aufbereitung angeben

2
Nennung der Gewinnungen 
(Rohwasserherkunft)

Nennung aller Gewinnungen (Standorte) deren Rohwässer in die Aufbereitung 
gelangen (einzelne Brunnen sollen hier nicht aufgezählt werden)

2.1 für jede Gewinnung
Für jeden Gewinnungsstandort, der in dieser Aufbereitung einspeist, bitte Name 
der Gewinnung nennen

2.1.1 Name Gewinnung 1 Im Trier

Name der Gewinnung 1 (Standort), bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind 
weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen.

2.1.2 Name Gewinnung 2 Heiden-Lammersfeld

Name der Gewinnung 2 (Standort), bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind 
weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen.

2.1.3 Name Gewinnung 3

Name der Gewinnung 3 (Standort), bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind 
weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen.

2.1.4 Name Gewinnung 4

Name der Gewinnung 4 (Standort), bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind 
weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen.

2.1.5 Name Gewinnung 5

Name der Gewinnung 5 (Standort), bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind 
weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen.

2.2 für jeden Betreiber einer Gewinnung
Für jeden Gewinnungsstandort, der in dieser Aufbereitung einspeist, bitte Name 
des Betreibers benennen

2.2.1 Betreiber Gewinnung 1 Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Name des Betreibers der jeweiligen Gewinnung (1), bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu benennen, die übrigen 
vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

2.2.2 Betreiber Gewinnung 2 Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Name des Betreibers der jeweiligen Gewinnung (2), bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu benennen, die übrigen 
vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

2.2.3 Betreiber Gewinnung 3

Name des Betreibers der jeweiligen Gewinnung (3), bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu benennen, die übrigen 
vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

2.2.4 Betreiber Gewinnung 4

Name des Betreibers der jeweiligen Gewinnung (4), bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu benennen, die übrigen 
vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

2.2.5 Betreiber Gewinnung 5

Name des Betreibers der jeweiligen Gewinnung (5), bei Bedarf weitere Zeilen 
einfügen. Sind weniger als 5 Gewinnungsstandorte zu benennen, die übrigen 
vorgegebenen Zeilen bitte freilassen.

2.3
maximal verfügbare Liefermenge für Rohwasser 
[m³/d]

Für jeden Gewinnungsstandort bitte die maximale verfügbare Liefermenge in m³ 
pro Tag benennen

2.3.1 max. Liefermenge aus Gewinnung 1 13200
Bitte für Gewinnungsstandort 1 die maximal verfügbare Rohwassermenge, die in 
diese Aufbereitung eingespeist werden kann (m³ pro Tag) 

2.3.2 max. Liefermenge aus Gewinnung 2 5280
Bitte für Gewinnungsstandort 2 die maximal verfügbare Rohwassermenge, die in 
diese Aufbereitung eingespeist werden kann (m³ pro Tag) 

2.3.3 max. Liefermenge aus Gewinnung 3
Bitte für Gewinnungsstandort 3 die maximal verfügbare Rohwassermenge, die in 
diese Aufbereitung eingespeist werden kann (m³ pro Tag) 

2.3.4 max. Liefermenge aus Gewinnung 4
Bitte für Gewinnungsstandort 4 die maximal verfügbare Rohwassermenge, die in 
diese Aufbereitung eingespeist werden kann (m³ pro Tag) 

2.3.5 max. Liefermenge aus Gewinnung 5
Bitte für Gewinnungsstandort 5 die maximal verfügbare Rohwassermenge, die in 
diese Aufbereitung eingespeist werden kann (m³ pro Tag) 

3 Aufbereitung Angaben zur Aufbereitung

3.1
Verwendungszwecke der Aufbereitung gemäß 
§11 Liste Trinkwasserverordnung

Bitte bei den jeweiligen Aufbereitungszwecken, die in dieser Aufbereitung verfolgt 
werden das oder die Verfahren benennen, mit dem oder denen der Zweck erreicht 
werden soll. Ergänzend bitte eine grafische Übersicht (Aufbereitungsschema) und 
bei Bedarf einen kurzen Erläuterungstext im Beiblatt "Aufbereitung" unter Ziffer A 
3.1 ergänzen.

3.1.1 Flockung/Fällung

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.2 Einstellen des Calciumgehalts

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.3 Nickelabtrennung

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.4 Einstellung des pH-Wertes

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.5 Einstellung des Salzgehaltes

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.6 Hemmung der Korrosion

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.7 biologische Nitratentfernung

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.8 Reduktion

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.9 Einstellen der Säurekapazität

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.10 Desinfektion

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.11 Sauerstoffanreicherung Belüftung, Sauerstoffdosierung

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.12 Partikelentfernung

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

Die hier abgefragten Daten werden überwiegend dem Betreiber der Aufbereitungsanlagen vorliegen. Daher kann die Gemeinde die erforderlichen Daten mit Hilfe dieser Tabelle bei dem Betreiber 
anfragen. Sind die Daten für einen Aufbereitungsstandort für mehrere Gemeinden relevant, ist das einmalige Ausfüllen der Tabelle durch den Betreiber ausreichend, sofern dieser die Tabelle jeder 
betroffenen Gemeinde zur Verfügung stellt. 
BITTE NUR DIE GRÜNEN FELDER AUSFÜLLEN!
Zu einzelnen Fragen können ergänzende Angaben im Beiblatt "Aufbereitung" erforderlich sein.



3.1.13 Adsorption

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.14 biologische Filtration

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.15 Eisen und Mangan-Entfernung Filtration

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.16 Adsorptive Entfernung von Arsen

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.17 Schnellentcarbonisierung

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.18 Anschwemmfiltration

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.19 Einstellen des Magnesiumgehalts

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.20 Entfernung von Schwefelwasserstoff

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.21 Entfernung von Radium

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.22 Entfernung von Uran

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.1.23 sonstige Zwecke

Wenn in dieser Aufbereitungsanlage der in dieser Zeile genannte 
Aufbereitungszweck verfolgt wird, bitte das/die dafür verwendete/n Verfahren 
benennen. Ansonsten diese Zeile freilassen.

3.2 max. tech. Aufbereitungskapazität [m³/d] 20800
technisch maximal mögliche Aufbereitungskapazität der Aufbereitungsanlage in m³ 
pro Tag

3.3
sind Ausfälle einzelner Aufbereitungsverfahren 
durch redundante Ausführung abgesichert? ja Bei Ja, Bitte kurze Erläuterung im Beiblatt "Aufbereitung" unter Ziffer A 3.3.  

4 Netzabgabe Aussagen zur Netzabgabe aus der Aufbereitung

4.1
belieferte Versorgungsgebiete oder 
Transportnetze

Bitte jeweils Namen, Betreiber und durchschnittliche Netzeinspeisemengen der 
belieferten Versorgungsgebiete benennen

4.1.1 Name Versorgungsgebiet 1 Borken-Heiden-Raesfeld

Bitte Name des belieferten Versorgungsgebietes benennen. Bitte pro 
Versorgungsgebiet nur eine Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind 
weniger als 5 Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen 
bitte freilassen.

4.1.2 Name Versorgungsgebiet 2 SVS Versorgungsbetriebe GmbH 

Bitte Name des belieferten Versorgungsgebietes benennen. Bitte pro 
Versorgungsgebiet nur eine Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind 
weniger als 5 Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen 
bitte freilassen.

4.1.3 Name Versorgungsgebiet 3

Bitte Name des belieferten Versorgungsgebietes benennen. Bitte pro 
Versorgungsgebiet nur eine Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind 
weniger als 5 Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen 
bitte freilassen.

4.1.4 Name Versorgungsgebiet 4

Bitte Name des belieferten Versorgungsgebietes benennen. Bitte pro 
Versorgungsgebiet nur eine Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind 
weniger als 5 Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen 
bitte freilassen.

4.1.5 Name Versorgungsgebiet 5

Bitte Name des belieferten Versorgungsgebietes benennen. Bitte pro 
Versorgungsgebiet nur eine Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind 
weniger als 5 Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen 
bitte freilassen.

4.2.1 Betreiber Versorgungsgebiet 1 Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Bitte Name des Betreibers des belieferten Versorgungsgebietes benennen. Bitte 
pro Versorgungsgebiet nur eine Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. 
Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen.

4.2.2 Betreiber Versorgungsgebiet 2 SVS Versorgungsbetriebe GmbH 

Bitte Name des Betreibers des belieferten Versorgungsgebietes benennen. Bitte 
pro Versorgungsgebiet nur eine Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. 
Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen.

4.2.3 Betreiber Versorgungsgebiet 3

Bitte Name des Betreibers des belieferten Versorgungsgebietes benennen. Bitte 
pro Versorgungsgebiet nur eine Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. 
Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen.

4.2.4 Betreiber Versorgungsgebiet 4

Bitte Name des Betreibers des belieferten Versorgungsgebietes benennen. Bitte 
pro Versorgungsgebiet nur eine Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. 
Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen.

4.2.5 Betreiber Versorgungsgebiet 5

Bitte Name des Betreibers des belieferten Versorgungsgebietes benennen. Bitte 
pro Versorgungsgebiet nur eine Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. 
Sind weniger als 5 Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen 
Zeilen bitte freilassen.

4.3.1
durchschnittliche Netzabgabe an das 
Versorgungsgebiet 1 [m³/d] (2016-2021) 7485

Bitte durchschnittliche Netzabgabe in m³ pro Tag an das Versorgungsgebiet 
angeben (Bezugszeitraum 2016 bis 2021). Bitte pro Versorgungsgebiet nur eine 
Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 
Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

4.3.2
durchschnittliche Netzabgabe an das 
Versorgungsgebiet 2 [m³/d] (2016-2021) 4612

Bitte durchschnittliche Netzabgabe in m³ pro Tag an das Versorgungsgebiet 
angeben (Bezugszeitraum 2016 bis 2021). Bitte pro Versorgungsgebiet nur eine 
Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 
Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

4.3.3
durchschnittliche Netzabgabe an das 
Versorgungsgebiet 3 [m³/d] (2016-2021)

Bitte durchschnittliche Netzabgabe in m³ pro Tag an das Versorgungsgebiet 
angeben (Bezugszeitraum 2016 bis 2021). Bitte pro Versorgungsgebiet nur eine 
Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 
Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.



4.3.4
durchschnittliche Netzabgabe an das 
Versorgungsgebiet 4 [m³/d] (2016-2021)

Bitte durchschnittliche Netzabgabe in m³ pro Tag an das Versorgungsgebiet 
angeben (Bezugszeitraum 2016 bis 2021). Bitte pro Versorgungsgebiet nur eine 
Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 
Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

4.3.5
durchschnittliche Netzabgabe an das 
Versorgungsgebiet 5 [m³/d] (2016-2021)

Bitte durchschnittliche Netzabgabe in m³ pro Tag an das Versorgungsgebiet 
angeben (Bezugszeitraum 2016 bis 2021). Bitte pro Versorgungsgebiet nur eine 
Zeile nutzen. Bei Bedarf weitere Zeilen einfügen. Sind weniger als 5 
Versorgungsgebiete zu benennen, die übrigen vorgegebenen Zeilen bitte 
freilassen.

4.4
sind Ausfälle einzelner Netzpumpen durch 
redundante Ausführung abgesichert? ja Bei Ja, Bitte kurze Erläuterung im Beiblatt "Aufbereitung" unter Ziffer A 4.4.  

5 Risikobewertung (ohne Klimawandel)

5.1

sind kritische Entwicklungen der 
Rohwasserqualität (Eingang 
Aufbereitungsanlage) bekannt? Nein

bei Ja, Erläuterung im Beiblatt "Aufbereitung" unter Ziffer A 5.1 (kritische 
Entwicklungen liegen vor, wenn zukünftig zu besorgen ist, dass die 
Rohwasserqualität mit den bestehenden Aufbereitungsanlagen nicht mehr 
zuverlässig zu Trinkwasser aufbereitet werden kann). Wenn möglich bitte 
halbquantitative Einschätzung des Ausmaßes (geringes, mittleres oder hohes 
Risiko) vornehmen. Bitte im Beiblatt auch darstellen, ob und wenn ja welche 
Maßnahmen getroffen wurden bzw. geplant werden, um den Auswirkungen zu 
begegnen. Bei noch bestehendem Klärungsbedarf bitte im Beiblatt die wesentlichen 
Fragestellungen und einen ungefähren Zeitplan angeben, bis wann eine Klärung 
möglich erscheint.

5.2

Können die Anforderungen der Neufassung der 
Trinkwasserverordnung (2023) bereits jetzt 
zuverlässig erfüllt werden? ja

Durch die Neufassung der Trinkwasserverordnung (2023) zur Umsetzung der 
europäischen Trinkwasserrichtline (2021) werden neue Parameter (z.B. PFAS, 
Bisphenol A, Halogenessigsäuren) und neue Grenzwertvorgaben (z.B. für Arsen) 
eingeführt (mit unterschiedlichen Übergangsfristen). Können diese neuen 
Anforderungen der neugefassten TrinkwV bereits mit den vorhandenen Anlagen 
zuverlässig eingehalten werden und wurde dies mit entsprechenden 
Untersuchungen überprüft?
Bei "Nein" bitte im Beiblatt "Aufbereitung" unter Ziffer A 5.2 erläutern, welche der 
zukünftigen Anforderungen ggf. jetzt noch nicht zuverlässig erfüllt werden können, 
bzw. für welche Anforderungen noch keine Kenntnisse vorliegen.
Bitte im Beiblatt auch darstellen, ob und wenn ja welche Maßnahmen getroffen 
wurden bzw. geplant werden, um den Auswirkungen zu begegnen.

5.3
Anlagenbedingte Gefährdungen in der 
Aufbereitung nein

bei Ja, Erläuterung im Beiblatt "Aufbereitung" unter Ziffer A 5.3 (Anlagenbedingte 
Gefährdungen ergeben sich aus dem Aufbereitungsverfahren (z.B. Chloratbildung 
bei Desinfektion, Bromatbildung bei Oxidation, hygienische Probleme bei 
Filtertausch, unerkannter Filterdurchbruch, Membranversagen, Algenwachstum, 
...). Bitte im Beiblatt auch darstellen, ob und wenn ja welche Maßnahmen getroffen 
wurden bzw. geplant werden, um den Auswirkungen zu begegnen.

6 Risikobewertung Klimawandels

6.1

sind kritische Entwicklungen der 
Rohwasserqualität (Eingang 
Aufbereitungsanlage) bedingt durch den 
Klimawandel bereits bekannt oder in den 
nächsten Jahren zu erwarten? Nein

bei Ja, Erläuterung im Beiblatt "Aufbereitung" unter Ziffer A 6.1(kritische 
Entwicklungen liegen vor, wenn bedingt durch den Klimawandel zukünftig zu 
besorgen ist, dass die Rohwasserqualität mit den bestehenden 
Aufbereitungsanlagen nicht mehr zuverlässig zu Trinkwasser aufbereitet werden 
kann). Wenn möglich bitte halbquantitative Einschätzung des Ausmaßes (geringes, 
mittleres oder hohes Risiko) vornehmen. Bitte im Beiblatt auch darstellen, ob und 
wenn ja welche Maßnahmen getroffen wurden bzw. geplant werden, um den 
Auswirkungen zu begegnen. Bei noch bestehendem Klärungsbedarf bitte im 
Beiblatt die wesentlichen Fragestellungen und einen ungefähren Zeitplan angeben, 
bis wann eine Klärung möglich erscheint.

6.2

Sind durch den Klimawandel bedingte  
Gefährdungen der Aufbereitung bereits bekannt 
oder in den nächsten Jahren zu erwarten? Nein

bei Ja, Erläuterung im Beiblatt unter Ziffer A 6.2 (durch den Klimawandel bedingte 
Gefährdungen der Aufbereitung können sich beispielsweise durch höhere 
Temperaturen, Starkregenereignisse ergeben, quantitative Aspekte sind hier nicht 
gefragt, diese werden unter "Gewinnung" betrachtet). Wenn möglich bitte 
halbquantitative Einschätzung des Ausmaßes (geringes, mittleres oder hohes 
Risiko) vornehmen. Bitte im Beiblatt auch darstellen, ob und wenn ja welche 
Maßnahmen getroffen wurden bzw. geplant werden, um den Auswirkungen zu 
begegnen.Bei noch bestehendem Klärungsbedarf bitte im Beiblatt die wesentlichen 
Fragestellungen und einen ungefähren Zeitplan angeben, bis wann eine Klärung 
möglich erscheint.
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Anhang 6:  SW Borken_Aufbereitung_Im Trier_Beiblatt 



Beiblatt zur Tabelle Aufbereitung 
 

Gemeinde: Borken 

Name der Aufbereitung: Im Trier 

Betreiber der Aufbereitung: Stadtwerke Borken/Westf. GmbH 

A 3.1 Erläuterungen zum 
Aufbereitungsschema 
 
Bitte Aufbereitung kurz erläutern: 
So vorhanden, bitte Tabelle oder 
Aufbereitungsschema in geeignetem, 
digitalen Format separat anfügen 
 

Das Rohwasser wird auf vier Filteranlagen 
verteilt. Diese bestehen aus  
- 3 Verdüsungsanlagen mit 
Reaktionskammern  
- 4 Doppelfilteranlagen mit insgesamt 8 
Einzelfiltern  
Das Rohwasser der Wassergewinnung „Im 
Trier“ wird nach einer Belüftung über die 
Filteranlagen 1 - 3 (Filter 1 – 6) aufbereitet, 
während das Rohwasser der 
Wassergewinnung  
„Heiden-Lammersfeld“ nach einer 
Sauerstoffdosierung über die Filteranlage 4 
(Filter 7 und 8) aufbereitet wird. 

A 3.3 redundante Aufbereitungskapazitäten: 
Können einzelne Aufbereitungsschritte 
substituiert werden oder bestehen 
zusätzliche Kapazitäten, Bitte kurze 
Beschreibung einfügen 

Die Aufbereitung verfügt über mehrere 
Belüfter und Filter. Bei Ausfall einer 
Komponente ist die Wasserversorgung mit 
geringen Qualitätseinbußen, die jedoch nicht 
gesundheitlich relevant sind, weiterhin 
gesichert. 

A 4.4 Ausfälle einzelner Netzpumpen durch 
redundante Ausführung abgesichert? Bitte 
kurze Erläuterung einfügen 

Netzpumpen sind redundant vorhanden. 
Eine Vollversorgung bei Ausfall einer 
Netzpumpe ist gewährleistet. 

A 5.1 Kritische Trends der 
Rohwasserqualität: Bitte um Beschreibung, 
welche Stoffe im Rohwasser steigende 
Trends aufweisen und wie diese zustande 
kommen 

 

A 5.2 Können die Anforderungen der 
Neufassung der Trinkwasserverordnung 
(2023) bereits jetzt zuverlässig erfüllt 
werden? Welche zukünftigen Anforderungen 
sind bisher nicht erfüllt und welche 
Maßnahmen werden getroffen? 

Die Anforderungen an die TrinkwV 2023 
werden erfüllt. 

A 5.3 Anlagenbedingte Gefährdungen der in 
Aufbereitung: Bitte um Beschreibung und 
Begründung: kommt es vermehrt zu 
anlagenbedingten Problemen in der 
Aufbereitung(z.B. Chloratbildung bei 
Desinfektion, Bromatbildung bei Oxidation, 
hygienische Probleme bei Filtertausch, 
unerkannter Filterdurchbruch, 
Membranversagen, Algenwachstum, ...) 

 

A 6.1 Sind kritische Entwicklungen der 
Rohwasserqualität bedingt durch den 
Klimawandel bereits bekannt oder zu 
erwarten. Bitte erläutern, welche dies sind 
und welche Maßnahmen dagegen getroffen 
werden/wurden.  

 

A 6.2 Sind durch den Klimawandel bedingte  



Beiblatt zur Tabelle Aufbereitung 
 

Gefährdungen der Aufbereitung bereits 
bekannt oder in den nächsten Jahren zu 
erwarten? 
Bitte erläutern, welche dies sind und welche 
Maßnahmen dagegen getroffen 
werden/wurden. 
 
 

Bei Bedarf können dem Beiblatt weitere Anlagen (Tabellen, Karten, Übersichtsschemata, 
etc. in geeignetem, digitalen Format) angefügt werden (siehe auch Hinweise in der 
Exceltabelle „Aufbereitung“). 

 

 

Aufbereitungsschema des Wasserwerks ĂIm Trierñ 
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Anhang 7: SW Borken_Gewinnung_Im Trier_Tabelle 
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Anhang 8: SW Borken_Gewinnung_Im Trier_Beiblatt 
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Anhang 9: SW Borken_Gewinnung_Heiden-Lammersfeld_Tabelle 
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Anhang 10: SW Borken_Gewinnung_Heiden-Lammersfeld_Beiblatt 











 

85 
 

Anhang 11: RWW_Betreiber_Tabelle 
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Anhang 12: RWW_Versorgungsgebiet_Velen-Hochmoor_Tabelle 
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Anhang 13: RWW_Versorgungsgebiet_Velen-Hochmoor_Beiblatt 
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Anhang 14: RWW_Aufbereitung_Velen-Tannenbültenberg_Tabelle 
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Anhang 15: RWW_Aufbereitung_Velen-Tannenbültenberg_Beiblatt 
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Anhang 16: RWW_Aufbereitung_Reken-Melchenberg_Tabelle 
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Anhang 17: RWW_Aufbereitung_Reken-Melchenberg_Beiblatt 
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Anhang 18: RWW_Gewinnung_Velen-Tannenbültenberg_Tabelle 
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Anhang 19: RWW_Gewinnung_Velen-Tannenbültenberg_Beiblatt 
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Anhang 20: RWW_Gewinnung_Reken-Melchenberg_Tabelle 













 

95 
 

Anhang 21: RWW_Gewinnung_Reken-Melchenberg_Beiblatt 
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Anhang 22: RWW_Versorgungsgebiet_Holsterhausen_Tabelle 
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Anhang 23: RWW_Versorgungsgebiet_Holsterhausen_Beiblatt 
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Anhang 24: RWW_Aufbereitung_Dorsten-Holsterhausen_Tabelle 
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Anhang 25: RWW_Aufbereitung_Dorsten-Holsterhausen _Beiblatt 
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Anhang 26: RWW_Gewinnung_Dorsten-Holsterhausen_Tabelle 
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Anhang 27: RWW_Gewinnung_Dorsten-Holsterhausen_Beiblatt 
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Anhang 28: Borken_Kleinanlagen_Tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




